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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus ist auf dem Gelände 
einer wirtschaftlichen Konversionsfläche innerhalb der Ortslage Ludwigshof die 
Ferienhausnutzung geplant. Mit der Lage des Vorhabens im Naturpark „Am 
Stettiner Haff“ ergeben sich bereits im unmittelbaren Umfeld des Sägewerkes 
Anknüpfpunkte für die touristische Vermarktung der Blockhäuser. Die produ-
zierten Naturholzblockhäuser sollen zur Erhöhung der regionalen Wertschöp-
fung diesem touristischen Potenzial zugänglich gemacht werden.  

Die Errichtung und der Betrieb von Ferienhäusern sind gemäß § 10 Abs. 4 
BauNVO in entsprechenden Sondergebieten möglich. Für das Plangebiet be-
stehen diese planungsrechtlichen Voraussetzungen derzeit nicht. Entsprechend 
hat die Gemeinde Ahlbeck am 27.01.2011 die Aufstellung des vorzeitigen 
Bebauungsplans Nr. 3/2011 „Sondergebiet Ferienhäuser“ in Ludwigshof der 
Gemeinde Ahlbeck beschlossen.  

Die dazu erforderliche Infrastruktur besteht weitestgehend. Ein benachbarter 
Reiterhof hat sich durch eine Vielzahl von jährlich wiederkehrenden Festen, 
Wettbewerben, Lehrgängen und Events als Anlaufpunkt für Touristen etabliert.  

Der Standort der geplanten Ferienhausanlage kann den Gästen zukünftig als 
Basis für geführte Wanderungen durch den Naturpark dienen. Der Ortsteil 
Ludwigshof befindet sich innerhalb eines Tourismusentwicklungsraumes. Zahl-
reiche touristische Angebote wie der überregionale Fahrrad- und Wanderweg 
Berlin - Usedom und der Fahrradweg Oder - Neiße führen jährlich mehr als 
10.000 Besucher in das Gemeindegebiet der Gemeinde Ahlbeck. 

Mit der Ansiedlung von Ferienhäusern soll der aktive Sägewerksbetrieb mittel-
fristig in ein Museumssägewerk überführt werden, in dem auch Workshops für 
den Bau von Naturstammhäusern durchgeführt werden können.   
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I. S 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

o Planzeichenverordnung (PlanzV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Mai 1998 (GVOBl. M- V 1998, S. 503, 613), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M- V S. 323) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2542, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2010, zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 100 
des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 
66), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V S. 383, 395) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Ahlbeck in der aktuellen Fassung  

 

 

2.2 Planungsgrundlagen  
 

• Entwurfsvermessung Ludwigshof Nr. 3, des Vermessungsbüros Frank 
Sauder, Voßstraße 1a, 17033 Neubrandenburg; August 2013; Höhenbe-
zug DHHN 92 (GPS), Lagebezug S 42/83 (3°)  
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3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 
1:500 dargestellt. Er beschränkt sich im Außenbereich auf Teilflächen des 
Flurstücks 52/1, Flur 2 Gemarkung Seegrund und beläuft sich auf eine Fläche 
von 0,9 ha.  

Er wird wie folgt begrenzt: 

o im Nordwesten durch eine Anliegerstraße (Flurstück 28/6 und 50/1, Flur 
2 der Gemarkung Seegrund) 

o im Nordosten durch Gartenland einer Hofstelle (Flurstück 51, Flur 2 der 
Gemarkung Seegrund) 

o im Südosten durch den teufelsgraben (Flurstück 54/1, Flur 2 der Ge-
markung Seegrund) 

o im Südwesten durch das Betriebsgelände eines Sägewerkes (Flurstück 
52/1, Flur 2 der Gemarkung Seegrund) 

 
 

4. Vorgaben aus übergeordneten Planungen  
 

Raumordnung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 
Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-
menfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorga-
ben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 
Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichne-
rischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine An-
passungspflicht. 

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 
Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungen. Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichti-
gungspflicht. Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Ahlbeck ergeben 
sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus 
folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585) 
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• Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
vom 30.05.2005 (GVOBl. M-V s. 503, 613)  

• Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010) 
vom 19.08.2010 (GVOBl. M-V 2010) 

 

Die wesentlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
ergeben sich aus dem RREP VP 2010. Es beinhaltet ein regionales Gesamtkon-
zept unter Einbeziehung sachlich und räumlich konkretisierter Zielvorstellun-
gen. 

Hier wurden zentrale Orte mittlerer und oberer Stufe vorgegeben. Der Pla-
nungsraum unterliegt dem Oberzentrum Stralsund – Greifswald; Anklam bildet 
das zuzuordnende Mittelzentrum; Eggesin ist als Grundzentrum ausgewiesen. 

Für die vorliegende Planung sind zwei wesentliche Leitlinien einer nachhalti-
gen Regionalentwicklung von Bedeutung: 

1. „Die Spezifik und Anziehungskraft der Tourismusregion Vorpommern 
liegt in ihrer vielfältigen natürlichen Ausstattung und Landschaft und ih-
ren Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen. 
Damit bieten sich u. a. gute Voraussetzungen sowohl für Gesundheits- 
und Wellnesstourismus als auch für Kultur- und Erlebnistourismus. Der 
maritime Tourismus soll neben der touristischen Integration geeigneter 
Binnenlandbereiche an Bedeutung gewinnen. Die qualitative Entwicklung 
und die Ergänzung durch ganzjährig nutzbare Angebote werden beson-
ders unterstützt“.1 

2. „Die besondere Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft der Region sollen bewahrt und als Potenziale für eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität ihrer Bewohner und Gäste genutzt werden. Die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts soll durch Maßnahmen des Schutzes, 
der Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft erhalten und 
verbessert werden, gleichzeitig eine naturverträgliche Nutzung grund-
sätzlich möglich sein.“2 

Beide Aspekte finden sich unmittelbar in der Konzeption des Bebauungsplans 
der Gemeinde Ahlbeck wieder, denn mit der nachhaltigen touristischen Ent-
wicklung eines Ferienhausgebietes auf dem Gelände einer ehemaligen Ammo-
niakfabrik erfolgt die touristische Nachnutzung einer wirtschaftlichen Konver-
sionsfläche. Bisher nicht vorbelastete und unbeplante Freiräume werden dau-
erhaft für den Natur- und Landschaftsschutz gesichert. 

1 RREP VP 2010, Leitlinien Nr. 7  
2 RREP VP 2010, Leitlinien Nr. 8 
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Der größte Teil der Gemeinde Ahlbeck ist als Tourismusentwicklungsraum aus-
gewiesen. Die Tourismusentwicklungsräume sollen unter Nutzung ihrer spezifi-
schen Potenziale als Ergänzungsräume für die Tourismusschwerpunkträume 
entwickelt werden. Der Ausbau von weiteren Erholungseinrichtungen soll hier 
möglichst an die Schaffung bzw. das Vorhandensein touristischer Infrastruk-
turangebote oder vermarktungsfähiger Attraktionen und Sehenswürdigkeiten 
gebunden werden (G 3.1.3 [6] RREP VP 2010).  

Im Einzugsbereich des Plangebietes sind als solche beispielsweise die überre-
gionalen Radwege sowie der Reiterhof Krohn zu nennen, der auch über die 
Saison hinaus zahlreiche Veranstaltungen durchführt. 

Landschaftsräume, die hinsichtlich ihrer natürlichen und kulturellen Ausstat-
tung sowie ihrer Lage für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind, sol-
len, soweit kein Schutzzweck oder Vorrang dagegen steht, für die Allgemein-
heit zugänglich und erlebbar und so für geeignete Erholungsformen nutzbar 
gemacht werden (G 5.2 [1] RREP VP 2010). Die geplanten Ferienhäuser sollen 
als Basis für ausgedehnte und geführte Wanderungen durch den Naturpark 
„Am Stettiner Haff“ dienen.  

Berücksichtigt man die für diesen Bebauungsplan relevanten Vorgaben aus 
dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm der Region Vorpommern, so ist 
erkennbar, dass ihnen mit dieser Planung nicht widersprochen wird.  

 

Vorbereitende Bauleitplanung 

Die Gemeinde Ahlbeck verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungs-
plan und ist darüber hinaus noch nicht in der Lage, ein Flächennutzungsplan-
konzept für das gesamte Gemeindegebiet zu erarbeiten.  

Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es er-
fordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird.  

Es ist in diesem Zusammenhang nicht erforderlich, dass bei Erlass eines vor-
zeitigen Bebauungsplans bereits ein Verfahren zur Aufstellung des Flächen-
nutzungsplanes eingeleitet worden ist.  

§ 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB kennzeichnet den vorzeitigen Bebauungsplan dahin, 
dass die Gemeinde noch keinen Flächennutzungsplan aufgestellt hat. Schon 
nach dem Wortlaut wird ein bestimmter Stand des Aufstellungsverfahrens 
nicht gefordert. Es wird auch nicht gefordert, dass ein solches Verfahren über-
haupt eingeleitet ist. Voraussetzung ist allerdings, dass die Aufstellung eines 
Flächennutzungsplans erforderlich ist. Das folgt aus dem systematischen Zu-
sammenhang mit § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB.  
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Der Bebauungsplan könnte nicht als selbstständiger Bebauungsplan nach § 8 
Abs. 2 Satz 2 BauGB aufgestellt werden. Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist ein 
Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, 
um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Dazu ist es erforderlich, dass 
der Bebauungsplan – ggf. zusammen mit anderen selbstständigen Bebauungs-
plänen – ausreicht, die städtebauliche Entwicklung für das gesamte Gemein-
degebiet zu ordnen.  

Da der Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 1 BauGB für das gesamte Ge-
meindegebiet aufzustellen ist, muss ein selbstständiger Bebauungsplan ausrei-
chen, um das gesamte Gemeindegebiet zu ordnen. Der hier vorgesehene Be-
bauungsplan vermag nicht die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu 
ordnen. Zwar handelt es sich bei der Gemeinde Ahlbeck um eine kleine, dörfli-
che Gemeinde, jedoch ist zu berücksichtigen, dass der vorgesehene Bebau-
ungsplan nur einen verhältnismäßig kleinen Teil des Gemeindegebietes erfas-
sen soll, der sich abgesetzt vom Kern der Wohnnutzungen befindet.  

Der Bebauungsplan soll auch nur die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
ein bestimmtes Vorhaben schaffen. Die Kleinflächigkeit und die Lage des Plan-
gebietes abseits des Ortes, der den Kern der gemeindlichen Entwicklung in 
städtebaulicher Hinsicht ausmacht, und die Festsetzung als Sondergebiet für 
die Erholung im Sinne von § 10 Abs. 4 BauNVO schließen es aus, dass der Be-
bauungsplan die städtebauliche Ordnung der Gemeinde bewirken kann. 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne, zu denen ge-
mäß § 1 Abs. 2 BauGB auch die Flächennutzungspläne gehören, aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. Daraus folgt, dass die Gemeinde den Flächennutzungsplan erst 
dann aufstellen muss, wenn es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Dabei bezieht sich das Erforderlichsein auf die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde, auf deren gesamte Fläche 
sich der Flächennutzungsplan erstreckt.  

Zur Systematik und zum Sinn und Zweck des Verhältnisses von Flächen-
nutzungsplan und Bebauungsplan hat das Bundesverwaltungsgericht (zur in-
soweit entsprechenden Rechtslage nach dem Bundesbaugesetz) ausgeführt 
(BVerwG, Urt. v. 28.02.1975. 4 C 74.72 – BVerwGE 48, 70 – juris Rn. 28):  

 
Der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG erfasst allein den Fall, 
dass ein Flächennutzungsplan noch nicht aufgestellt ist. Er erfasst 
dagegen nicht die vorgezogene Abweichung eines Bebauungsplans 
von einem vorhandenen, in Richtung der Abweichung änderungsbe-
dürftig gewordenen Flächennutzungsplan.  
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Dieser Wortlaut entspricht sowohl der Systematik als auch dem Sinn 
und Zweck des Gesetzes, das in § 1 Abs. 2 BBauG die Bauleitplanung 
als zwei zeitlich einander folgende Planstufen begreift und dieses 
Verständnis in § 8 Abs. 2 Satz 1 BBauG in der Weise näher be-
stimmt, dass es die Entwicklung der Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan vorschreibt.  
Das aus § 1 Abs. 2 und (8 Abs. 2 Satz 1 BBauG, aber auch aus §§ 5, 
8, 9 und 10 abzuleitende Verhältnis des Flächennutzungsplans zum 
Bebauungsplan hat eine formelle und eine materielle Seite. Die ma-
terielle Seite wird durch das gekennzeichnet, was sich im Sinne des 
schon Erörterten für den Bebauungsplan an Bindungen daraus ergibt, 
dass er aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist.  
Der formelle Zusammenhang besteht darin, dass dem Erlass des Be-
bauungsplans die Aufstellung eines Flächennutzungsplans als erste 
Planungsstufe zeitlich vorangehen muss. Von dieser formellen Bin-
dung macht das Gesetz eine echte und eine unechte Ausnahme: Die 
unechte Ausnahme betrifft den Fall, dass die städtebauliche Ordnung 
einen Flächennutzungsplan überhaupt nicht erfordert, weil der Be-
bauungsplan allein ausreicht (vgl. § 2 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 Satz 2 
BBauG). Hier wird das Prinzip der "Bauleitplanung in zwei Stufen" 
aufgegeben, weil der Bebauungsplan zugleich die Funktion des Flä-
chennutzungsplans erfüllt.  
Die echte Ausnahme betrifft den Fall, in dem ein Flächennutzungs-
plan zur Gewährleistung der städtebaulichen Ordnung zwar erforder-
lich ist, aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hat aufgestellt werden 
können, zu dem zwingende Gründe den Erlass eines Bebauungsplans 
erfordern. In diesem Fall durchbricht § 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG die 
sonst geforderte Stufenfolge der Planung und beseitigt damit die 
formelle Abhängigkeit des Bebauungsplans vom Vorliegen eines Flä-
chennutzungsplans.  

Dementsprechend ist der vorgezogene Bebauungsplan nicht von einem be-
stimmten Verfahrensstand des Flächennutzungsplans abhängig. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat dazu ausgeführt (a.a.O. Rn. 25): 

 
Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG (der dem nunmehrigen § 8 Abs. 4 
Satz 1 BauGB entspricht) kann, "wenn zwingende Gründe es erfor-
dern, ... ein Bebauungsplan aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan aufgestellt ist". Die beigeladene Stadt besitzt jedoch 
einen gültigen Flächennutzungsplan; … Der Fall, dass  v o r   Aufstel-
lung eines Flächennutzungsplans ein Bebauungsplan vorgezogen 
werden soll, liegt also ebenso wenig vor, wie der Fall, dass allein der 
Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ord-
nen (vgl. § 2 Abs. 2 BBauG).  
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Anwendbar ist § 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG (entspricht § 8 Abs. 4 Satz 1 
BauGB) allerdings dann, wenn ein ursprünglich gültiger Flächen-
nutzungsplan von der tatsächlichen Entwicklung derart überholt wor-
den ist, dass er seine Rechtsgültigkeit eingebüßt hat; ist ein Flächen-
nutzungsplan insgesamt ungültig, so fehlt es in der Gemeinde an ei-
nem Flächennutzungsplan. Bevor ein neuer Flächennutzungsplan 
aufgestellt wird, kann dann - falls zwingende Gründe vorliegen - ein 
Bebauungsplan vorweg aufgestellt werden“ (Unterstreichung durch 
Unterzeichner). Diese Ansicht wird auch in der Literatur gebilligt 
(vgl. z. B. Bielenberg/Runkel, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 
8 Rn. 19).  

Danach kann nicht verlangt werden, dass bereits ein Flächennutzungsplanauf-
stellungsverfahren eingeleitet ist. Demgegenüber erfordert die geordnete 
städtebauliche Entwicklung, dass für die geplanten Ferienhausnutzungen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen vorzeitigen Bebauungsplan 
geschaffen werden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient dazu, die Errichtung und den Be-
trieb von Ferienhäusern im Ortsteil Ludwigshof planungsrechtlich zu ermögli-
chen. Die zeitnahe Umsetzung dieses touristischen Projektes liegt im besonde-
ren Interesse der Kommune.  

Mit dem Betrieb der Ferienhäuser ist die dauerhafte Neuschaffung von 2 
bis 3 Arbeitsplätzen in einer strukturschwachen Region vorgesehen. Zudem 
werden die Arbeitsplätze des holzverarbeitenden Familienbetriebes Schwind 
nachhaltig gesichert. Im Verhältnis zu der Anzahl der Gemeindebewohner von 
700 Einwohnern3 wird also ein erhebliches Potential an Arbeitsplätzen geschaf-
fen und gesichert. Die Ferienhausanlage kann der Erzielung der wirtschaftli-
chen Lebensgrundlagen mehrerer Familien dienen, die sonst möglicherweise 
aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden müssen.  

Durch eine Verzögerung der Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans wäre 
die zeitnahe Verwirklichung der danach auch im öffentlichen Interesse der 
Gemeinde liegenden Investitionsentscheidung in Frage gestellt.  

Der Gemeinde entstünde durch die Nichtaufstellung des vorzeitigen Bebau-
ungsplans der Nachteil, dass die potenzielle Investorin dann die Investition an 
einem anderen Standort realisieren wird. Sie hat deutlich gemacht, dass sie 
auf eine zeitnahe Umsetzung des Projektes angewiesen ist. Aus gewerbesteu-
erlicher Sicht liegt die Zusicherung der potenziellen Investorin vor, ihren Un-
ternehmenssitz in der Gemeinde Ahlbeck zu wählen. Ein weiteres Kriterium 
berührt die Komplexität einer Flächennutzungsplanung. Unterschiedlichste 
Themenkomplexe der Gemeinde Ahlbeck erfordern eine ausführliche und zeit-
intensive Auseinandersetzung mit den Regelungsmöglichkeiten einer vorberei-
tenden Bauleitplanung.  

3 31.12.2012 
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Entsprechend darf das Aufstellungsverfahren eines Flächennutzungsplans nicht 
unter dem wirtschaftlichen Druck einer so bedeutenden investiven Maßnahme 
stehen. Der Planungswille der Gemeinde zur Aufstellung eines Flächennut-
zungsplans bleibt von dem im öffentlichen Interesse stehenden Vorhaben un-
berührt. Gegenteilig können die Untersuchungen zur touristischen Standort-
entwicklung in die Flächennutzungsplanung übernommen werden.  

Dass der vorliegende Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung nicht entgegensteht, ergibt sich auch aus der allgemeinen Willensbe-
kundung der Gemeinde Ahlbeck, die zulässigen Nutzungen im Plangebiet über 
den o. g. vorzeitigen Bebauungsplan zu regeln und zu steuern.  

Wechselwirkungen mit gegenläufigen Entwicklungsabsichten würden sich im 
Zuge der sachgerechten Ermittlung der abwägungserheblichen Belange offen-
baren. Dies ist bisher nicht der Fall. 

 

5. Beschaffenheit des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich auf dem ehemaligen Betriebsgelände einer bereits 
abgebrochenen Ammoniakfabrik. Heute wird das Areal im südlichen Bereich als 
Betriebs- und Lagerfläche des angrenzenden Sägewerks genutzt. Der nördliche 
Teil der Vorhabenfläche wird derzeit mit Schafen beweidet.  

Mit einigen oberflächennahen Schürfen ist nachweisbar, dass die wesentlichen 
Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durch die Rudimente der 
Ammoniakfabrik verloren gegangen sind. Ein Oberbodenhorizont ist nicht mehr 
vorhanden. Die Vegetationsdecke ist weitestgehend geschlossen und besteht 
im Wesentlichen aus einer geschlossenen Grasnarbe. 

Eine kleinere Teilfläche des östlichen Planungsraumes mit einer Größenord-
nung von etwa 879 m² hat sich durch Jungaufwuchs aus Birken und wenigen 
Kiefern in den letzten Jahren zu einer lückigen Gehölzfläche entwickelt.  

Die östliche Grenze des Geltungsbereiches bildet der dauerhaft wasserführen-
de Teufelsgraben. An der westlichen Plangebietsgrenze verläuft eine teils mit 
Betonpflaster befestigte teils asphaltierte Anliegerstraße. 

Das Plangebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebietes „Haffküste“ und des Na-
turparks „Am Stettiner Haff“. 

Natürliche Oberflächengewässer sind innerhalb des Plangebietes nicht vor-
handen. Trinkwasserfassungen oder Wasserschutzgebiete sind nach ge-
genwärtigem Kenntnisstand nicht betroffen. Waldflächen nach dem Lan-
deswaldgesetz werden durch die Planung nicht berührt. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept  
 

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ferienhausnutzung sowie die qualitative Entwicklung des oben beschriebe-
nen Planungsraums zu schaffen. 

Das städtebauliche Konzept beruht auf der Vision, in einer engen Verbindung 
zwischen Landschaftspflege und nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung ein 
naturnahes bzw. naturverträgliches Ferienhausgebiet im touristischen Be-
wusstsein zu etablieren.  

Dabei ist die oben beschriebene Ausgangssituation unter Berücksichtigung 
ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte gleichermaßen zu optimieren. Die 
Freizeit- und Erholungsinfrastruktur soll genutzt werden, ohne dass die Belan-
ge des Natur- und Landschaftsschutzes beeinträchtigt werden.  

Die Schutz- und Entwicklungsziele des Naturparks „Am Stettiner Haff“ spielen 
dabei eine übergeordnete Rolle. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
die geplante Belegungsdichte mit Feriengästen an ein wirtschaftliches aber 
verträgliches Maß herangeführt wird. Um dem wachsenden Bedarf an Ferien-
unterkünften in der Region gerecht zu werden, sollen bis zu 12 Ferienhäuser 
mit etwa 60 Bettenplätzen jeweils als Holzhaus in Blockbauweise errichtet 
werden. Für die Hauptsaison und bei einer angestrebten Auslastung von 65 % 
rechnen die Investoren mit einer täglichen Gästezahl von 35 Personen. 

Die zukünftigen Nutzungen und alle daraus resultierenden Auswirkungen sind 
so zu steuern, dass der sanfte naturverträgliche Ferienhausbetrieb innerhalb 
des Naturparks keine zusätzlichen Störreize schafft. Sowohl die städtebauliche 
Gliederung als auch die geplanten Kubaturen nebst Grünzäsuren müssen da-
ran ausgerichtet werden.  

Der Abstand neuer baulicher Anlagen muss sich an vorgeprägten Strukturen 
der umliegenden Hofstellen orientieren.  

Störungsintensive Nutzungen des Tagestourismus erzeugen in der Regel einen 
hohen Fahrzeugverkehrsanteil sowie ein großes Besucheraufkommen. Deshalb 
ist es unerlässlich, eine mehrtägige Ferienhausnutzung durch Familien und 
kleinere bis mittlere Gruppen anzustreben.  

Ziel des vorzeitigen Bebauungsplans ist es daher, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die ordnungsgemäße, naturverträgliche Erholungsnutzung 
des geplanten Ferienhausgebietes zu schaffen.  
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6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Regelungsabsichten der Gemeinde Ahlbeck beschränken sich auf die in § 
10 BauNVO definierten Erholungsnutzungen. Entsprechend ist die Festsetzung 
eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Ferienhausgebiet erforder-
lich. Es umfasst eine Gesamtfläche von 5.475 m². 

Die Ausdehnung des Sondergebietes gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO wurde auf 
ein minimales Maß reduziert und beschränkt sich ausschließlich auf anthropo-
gen überprägte Bereiche einer ehemaligen Ammoniakfabrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bestehenden und geplanten baulichen Anlagen werden durch die Baugren-
ze eng und bedarfsorientiert festgelegt. Selbst der besondere Nutzungszweck 
lässt sich durch die recht konkreten Planungsabsichten der potenziellen Inves-
toren festsetzen.  

Neun Holzhäuser mit einer Grundfläche von jeweils 35 m² sollen allgemein als 
Ferienhaus für Individualreisende, Gäste des Reiterhofes Krohn sowie Rad- 
und Wandertouristen dienen. Zwei Holzhäuser werden nach schwedischem 
Vorbild als Stuga (Gruppenunterkunft) angeboten. Ein Holzblockhaus soll als 
Rezeption, Touristeninformation, Büro und Verkaufsraum zur Versorgung des 
Ferienhausgebietes dienen. 

 

Abbildung 1:  Muster-Blockhaus innerhalb des Geltungsbereiches         Baukonzept Neubrandenburg 
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Im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Reduzie-
rung der erforderlichen Eingriffe auf ein unbedingt notwendiges Maß wurde die 
Grundflächenzahl (GRZ) abweichend von der Obergrenze für Sondergebiete für 
die Erholung auf 0,15 begrenzt.  

Für Ferienhausgebiete ermöglicht § 10 Abs. 4 BauNVO eine Festsetzung von 
Obergrenzen für die zulässige Grundfläche von Ferienhäusern. Anders als bei 
Wochenendhausgebieten ist eine solche Begrenzung hier jedoch nicht zwin-
gend vorgeschrieben, da in diesen Gebieten auch größere Bauformen wie 
Apartmenthäuser denkbar sind. Um aber dem beabsichtigten naturnahen Cha-
rakter gerecht zu werden, wird die Grundfläche der geplanten Ferienhäuser 
auf 50 m² beschränkt. 

In Anlehnung an die bestehende Bauweise des Musterblockhauses wurde die 
Zahl der Vollgeschosse auf Z = I begrenzt. Ohne diese Festsetzung besteht 
die Gefahr der Beeinträchtigung von öffentlichen Belangen. Für den vorliegen-
den Bebauungsplan ist es entscheidend, die Einflüsse auf das Landschaftsbild 
und auf den Naturpark bzw. das Landschaftsschutzgebiet „Haffküste“ zu mini-
mieren. 

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht 
Gegenstand der Regelungsabsicht der Gemeinde Ahlbeck. 

Folgende textliche Festsetzungen wurden getroffen: 

1) Das Ferienhausgebiet (SO FH) dient gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO vorwie-
gend der Unterbringung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen, die 
dauerhaft zur Anmietung durch einen wechselnden Personenkreis von 
Erholungssuchenden zur Verfügung stehen, sowie der erforderlichen 
touristischen Infrastruktur. 
 
Zulässig sind  
- Ferienhäuser und Ferienwohnungen mit einer zulässigen Grundfläche        
von höchstens 50 m², 

- der Versorgung des Gebietes dienende Verkaufseinrichtungen, 

- Wohnungen und Räume für das betriebserforderliche Personal, 

- Räume für die Verwaltung und Vermietung von Ferienwohnungen. 

 

2) Die maximale Grundflächenzahl ist für das Ferienhausgebiet SO FH ge-
mäß § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,15 begrenzt. Abweichend von § 19 
Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht über-
schritten werden. 

3) Die Geltungsbereichsgrenze ist zwischen den Punkten SA und SB zugleich 
Straßenbegrenzungslinie. 
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6.3 Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

Alle nicht bebaubaren Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches, die für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur  Entwicklung von Boden,  Natur 
und Landschaft vorgesehen sind, werden in der Planzeichnung Teil A als pri-
vate Grünfläche festgesetzt.  

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde 
über § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maß-
nahmen bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft festzusetzen.  

Eingriffe in Natur und Landschaft sind definiert als „Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen im besiedelten und unbesiedelten Bereich, die 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Landschaftsbild oder den Er-
holungswert der Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen kön-
nen.“ 

Die im Geltungsbereich vorhandene Gehölzfläche soll im Sinne des Bio-
topschutzes erhalten bleiben. Darüber hinaus ist die Herstellung von Ersatzha-
bitaten für die Zauneidechse im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorge-
sehen.  

Folgende textliche Festsetzungen wurden getroffen: 

1) Die mit A gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind wie folgt zu bepflan-
zen. Je 100 m² Pflanzfläche sind insgesamt 25 Sträucher der Arten Rosa 
tomentosa (Filzrose), Rosa Canina (Hundsrose), Rosa rubiginosa (Wein-
rose), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), und Crataegus spec. (Weiß-
dorn) in der Qualität 60/100 anzupflanzen (§ 9 Abs. 1a BauGB). 

2) Die mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Gehölzfläche zu erhal-
ten. 

3) Die mit C gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind als Habitat für Ei-
dechsen zu entwickeln. Hierzu sind mindestens fünf Totholz- und Le-
sesteinhaufen als lose Schüttung mit einer Mindestgrundfläche von 2,0 x 
5,0 m anzulegen. Eine Verbuschung ist zugunsten der Grabfähigkeit des 
Substrates durch Mahd der Vegetation im Zeitraum von Mitte September 
bis Mitte Oktober zu verhindern. 
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6.4 Örtliche Bauvorschriften  

Die Städte und Gemeinden haben auf Grund der Ermächtigung örtliche Bau-
vorschriften erlassen zu können die Möglichkeit, im Sinne einer Gestal-
tungspflege tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist 
durch § 86 Absatz 3 der Landesbauordnung M-V gegeben. Für den Planungs-
raum des vorliegenden Bebauungsplans werden folgende Festsetzungen ge-
troffen: 

1) Die Fassade der Ferienhäuser innerhalb des Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ ist ausschließlich in Holzblock-
hausbauweise auszuführen. 

 

 

6.5 Verkehrskonzept 

Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereiches erfolgt über eine beste-
hende mit Betonpflaster und Asphalt befestigte Zufahrtsstraße (Flurstück 28/6 
der Flur 2 der Gemarkung Seegrund). Die Gemeinde Ahlbeck hat dieses 
Grundstück mit notariellem Vertrag Nr. 1108/2013 vom 22.Juli 2013 durch 
Tausch erworben. Der Besitzübergang erfolgte mit Beurkundung. Durch diesen 
öffentlichen Weg ist die Erschließung gesichert.  

Untergeordnete Straßen zur Erschließung der Ferienhäuser sind nicht vorgese-
hen. Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt zentral am westlichen Plangebiets-
rand. Insgesamt werden für die Ferienhausanlage 14 Stellplätze vorgehalten.  

 

6.6 Umweltprüfung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Ferienhausanlage auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter auf Grund 
der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Der beschriebene Bauablauf lässt keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter vermuten. Die Bauphase rechtet sich nach den wirtschaftlichen, 
personellen und materiellen Kapazitäten des Investors, sodass keine gleichzei-
tige Errichtung aller Gebäude vorgesehen ist. Der Aufbau ist vielmehr ab-
schnittsweise geplant. Die Auslastung und Versiegelung wurden an ein um-
weltverträgliches Maß herangeführt. Die Ferienhäuser werden nicht einzeln 
erschlossen, sodass ein Befahren der Vorhabenfläche nicht erfolgt. Grundsätz-
lich wird mit diesem Vorhaben ein naturverträgliches Ferienhausgebiet im tou-
ristischen Bewusstsein angestrebt.  
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Für die Zauneidechse, die Schlingnatter, Amphibien,  gehölz- und bodenbrü-
tende Vogelarten wurde eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung durchge-
führt, deren Ergebnisse Teil des Umweltberichtes sind.  

Es wurden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen) für die 
Zauneidechse festgesetzt, um die ökologischen Funktionen im räumlichen Zu-
sammenhang nicht zu gefährden.  

Zusätzlich dazu ist als Vermeidungsmaßnahme eine Bauzeitenregelung vorge-
sehen, nach welcher die Errichtungsphase gänzlich außerhalb der Brutperiode 
der relevanten Brutvogelarten sowie außerhalb der Hibernationszeit der Zau-
neidechse erfolgt. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen 
und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen der Um-
weltprüfung nicht festgestellt werden. 

 

7. Immissionsschutz 

Während der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärm-
schutzverordnung- 32. BImSchV) sowie die Immissionsrichtwerte der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm in der jeweils aktu-
ellen Fassung einzuhalten.  

Auch nach Umwidmung des Truppenübungsplatzes Jägerbrück, zu dessen 
Übungsflächen auch die dem Plangebiet am nächsten liegenden Übungsräume 
Ahlbeck (2.700 m südwestlich) und Rieth (1.800 m nordwestlich) gehören, 
wird dieser intensiv beübt. Durch Fahrzeug- und Schießlärm ist dem Plange-
biet aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ein verminderter Schutzanspruch 
gemäß eines Dörflichen Mischgebietes zuzuordnen.   

 
 

8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Energieversorgung  

Im Geltungsbereich befinden sich Leitungen und Anlagen zur Energieversor-
gung. Für die Versorgung des Ferienhausgebietes ist ein separater Hausan-
schluss notwendig.  
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Wasserver- und Entsorgung 

Die Wasserversorgung soll über eine Eigenversorgungsanlage gelöst werden. 
Die Abwasserentsorgung wird dezentral über eine ausreichend dimensionierte 
abflusslose Sammelgrube erfolgen. 

8.2 Gewässer 

Die östliche Grenze des Geltungsbereiches bildet der Teufelsgraben. Es wird zu 
diesem ein baulicher Mindestabstand von 5 m eingehalten (Unterhaltungsstrei-
fen). Im Geltungsbereich selbst befinden sich keine Oberflächengewässer.  

Das von Dach- und Verkehrsflächen anfallende unverschmutzte Nieder-
schlagswasser wird auf der Vorhabenfläche verwertet bzw. einer naturnahen 
Versickerung zugeführt.  

8.3 Telekommunikation 

Im Plangebiet befinden sich erdverlegte Telekommunikationslinien. Diese sind 
nach Vorgabe der Versorgungsträger entsprechend zu schützen.  

 

8.4 Abfallentsorgung/Altlasten 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl 
von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständig geord-
nete Abfallentsorgung erfolgen kann. Es ist ein zentraler Sammelplatz für Ab-
fälle und Wertstoffe am westlichen Plangebietsrand vorgesehen. Ein ungehin-
dertes Heranfahren und Wenden mit Entsorgungsfahrzeugen ist zu ermögli-
chen.  

Für die Abfallentsorgung sind die sicherheitstechnischen Anforderungen an 
Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen der BGI 5104 zu be-
rücksichtigen. Entsprechende Wendemöglichkeiten bestehen auf dem Be-
triebsgelände. 

Bei der Baudurchführung ist darauf zu achten, dass der im Rahmen des Bau-
geschehens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung ge-
mäß den Technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) zugeführt wird. Der Bodenaushub ist auf die Einstufung nach 
LAGA zu untersuchen. 
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8.5 Brandschutz 

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein ge-
radliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen geschaffen. 
Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr gilt 
die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. Die lichte Hö-
he der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn gemessen mindes-
tens 3,50 m betragen (DIN 14090).  

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr für 
den Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast bis zu 10 t 
und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden kann (DIN 
14090). Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist nach dem Arbeitsblatt W 405 
(07/1978) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) 
für mind. 2 Stunden eine Löschwassermenge von mind. 1.600 l/min (192 
m³/h) in maximal 300 m Entfernung zu gewährleisten. Diese Löschwasser-
menge muss zu jeder Jahreszeit zur Verfügung stehen.  

Die Löschwasserversorgung der geplanten Ferienhausnutzungen kann durch 
den vorhandenen dauerhaft Wasser führenden Teufelsgraben sichergestellt 
werden. Um die Anforderungen an Löschwasserentnahmestellen zu erfüllen, 
wird eine frostfreie Saugstelle als Entnahmeschacht so angeordnet, dass eine 
Zufahrt für die Feuerwehr sowie eine ausreichend große Aufstellfläche vorge-
sehen werden kann.   

 

9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand kei-
ne Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes von 
Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu 
erhalten sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind innerhalb des Geltungsbereichs keine 
Bodendenkmale vorhanden. Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auf-
fällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die 
zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 
Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten.  
 
Bearbeitungsstand: Januar 2015          Bebauungsplan Nr. 3/2011      
           „Sondergebiet Ferienhäuser“  
  der Gemeinde Ahlbeck   
  Begründung 
                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



S e i t e  | 20 

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grund-
eigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

  
 

10. Hinweise zur Bauausführung 

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Vermessungs- und Ka-
tastergesetz – VermKatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 
2002 (GVOBl. M-V S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes 
vom 1. August 2006 (GVBl. M-V S. 634), sind zu beachten. 

Für die telekommunikationstechnische Erschließung wird im Zusammenhang 
mit dem Vorhaben eine Erweiterung des Telekommunikationsnetzes der Tele-
kom Deutschland GmbH erforderlich.  

Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist eine Erweiterung der 
Stromverteilungsanlagen der E.DIS AG erforderlich.  

Die mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.2.3 beschriebenen Maßnahmen sind 
als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 44 BNatSchG vor 
Eingriffen in Natur und Landschaft wirksam durchzuführen. Während der Bau-
phase sind die mit C gekennzeichneten zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft mittels eines Schutzzaunes (glatte 
Folie oder Gewebefolie mit Übersteigschutz) vom Baugeschehen zu trennen 
(an drei Seiten, die jeweils hintere Seite vom Baugeschehen weg bleibt offen). 
Während des Aushebens von Fundamenten und bis zum Errichten der Grund-
platten ist eine ökologische Baubegleitung durch einen Fachmann sicherzustel-
len, der in der Lage ist, Zauneidechsen fachgerecht umzusetzen; die Auflage 
gilt ebenso für die Lagerplätze von Baumaterialien. 

 

11. Kostenübersicht 

Die potenzielle Investorin verpflichtet sich im Rahmen einer Kostenübernah-
meerklärung zur Übernahme sämtlicher Planungskosten sowie zur Vorlage und 
Abstimmung eines städtebaulichen Vertrages mit der Gemeinde Ahlbeck ge-
mäß § 11 BauGB. Negative finanzielle Auswirkungen sind für die Gemeinde 
Ahlbeck damit nicht vorhersehbar. 
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B- Plan Nr. 3/2011 „Sondergebiet Ferienhäuser“  


in Ludwigshof der Gemeinde Ahlbeck 
 


Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung  
 
 
1. Einführung 
 
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde Ahlbeck 


ist auf dem Gelände einer wirtschaftlichen Konversionsfläche innerhalb der Orts-


lage Ludwigshof die Ferienhausnutzung geplant.  


Gemäß § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes ist ein Eingriffsverursacher ver-


pflichtet, vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu unterlassen. Unver-


meidbare Eingriffe sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-


schaftspflege auszugleichen. Vermeidbare Eingriffe bzw. deren Folgen wurden im 


Rahmen dieser Planung ausgeschlossen.  


Innerhalb der Eingriffs- und Ausgleichs- Bilanzierung werden die vorhabenbe-


dingten Eingriffe bewertet und verbleibende Eingriffsfolgen mit für den Land-


schaftshaushalt sinnvollen Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. Die Vorgaben 


und Empfehlungen der Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE) werden innerhalb 


dieser Unterlage fortwährend berücksichtigt. 


 


2. Planungsgrundlagen 
 


2.1 Gesetzliche Grundlagen 
 


Neben den gebietsspezifischen Rechtsgrundlagen gelten folgende Landes- und 


Bundesgesetzgebungen bei der Umsetzung des benannten Bauvorhabens: 
 


o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-


gesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft 


getreten am 01.03.2010, Änderung durch Art. 2 Abs. 124 G v. 07.08.2013 I 3154 


o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-


desnaturschutzgesetzes  (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) in 


der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt 


geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 


395) 


o Hinweise zur Eingriffsregelung, Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, 


Naturschutz und Geologie M-V, Heft 3/1999) 


o Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH- Lebens-


raumtypen in Mecklenburg- Vorpommern (LUNG- M- V) 
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A Kurzbeschreibung der geplanten Baumaßnahme  
 
 


Bestand:  


Das Vorhabengebiet befindet sich im östlichen Bereich der Ortslage Ludwigshof. 


Es wird durch eine vorhandene teils mit Asphalt, teils mit Betonpflaster befestigte 


Zufahrtsstraße erschlossen. 


Südlich grenzt das Betriebsgelände eines Sägewerkes an den Vorhabenstandort 


an. Der südliche Planbereich wird teilweise vom ansässigen Betrieb als Lagerflä-


che genutzt. Die Fläche wird regelmäßig mit Maschinen befahren. Die Betriebsab-


läufe wirken mit ihren mittelbaren und unmittelbaren Störwirkungen auf das 


Vorhabengebiet ein.   


Im östlichen Teil des Geltungsbereiches hat sich eine junge Gehölzgruppe entwi-


ckelt. Sie hat eine Fläche von etwa 879 m². Südlich dieser Fläche wurde bereits 


ein Musterhaus errichtet. Dieses dient als Vorbild für die geplanten Ferienhäuser, 


weshalb regelmäßige Besichtigungen des Hauses sowie notwendige Handwerks-


arbeiten am Haus erfolgen. Der nördliche Planbereich wird derzeit mit Schafen 


beweidet.  


Die gesamte überbaubare Vorhabenfläche erfüllt in ihrer derzeitigen Ausprägung 


keine Funktionen für den allgemeinen Biotop- und Artenschutz. Sie ist im We-


sentlichen mit einer dichten Grasnarbe ausgestattet. Eine natürliche Vegetations-


decke ist nutzungsbedingt nicht vorhanden. Betroffen ist der Biotoptyp PEU- 


Nicht- oder teilversiegelte Freifläche, teilweise mit Spontanvegetation. 


Gemäß den Hinweisen zur Eingriffsregelung erhält dieser Biotoptyp die Wertstu-


fe 1.  


Berührt werden demzufolge ausschließlich Funktionen mit allgemeiner Bedeutung 


(Wertstufe ≤ 1). Aufgrund dessen ist der untere Zahlenwert der Bemessungs-


panne der HzE zugrunde zu legen, woraus sich eine Kompensationswertzahl von 


K= 1 ergibt.  


 


Planung: 


Geplant ist die Errichtung von insgesamt 12 Holzhäusern. Neun Holzhäuser mit 


einer Grundfläche von jeweils 35 m² sollen allgemein als Ferienhaus für Indivi-


dualreisende, Gäste des Reiterhofes Krohn sowie Rad- und Wandertouristen die-


nen. Zwei Holzhäuser werden nach schwedischem Vorbild als Stuga (Gruppenun-


terkunft) angeboten. Ein Holzblockhaus soll als Rezeption, Touristeninformation, 


Büro und Verkaufsraum zur Versorgung des Ferienhausgebietes dienen.  
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Im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Reduzierung 


der erforderlichen Eingriffe auf ein unbedingt notwendiges Maß wurde die Grund-


flächenzahl (GRZ) abweichend von der Obergrenze für Sondergebiete für die Er-


holung auf 0,15 begrenzt.  


Durch diese Festsetzung dürfen unter Berücksichtigung der Größe des Sonderge-


bietes von 5.475 m² max. 821 m² im Plangebiet versiegelt werden (Ages: 5.475 


m² x GRZ: 0,15= 821 m²). 


Um dem beabsichtigten naturnahen Charakter gerecht zu werden, wird die 


Grundfläche der geplanten Ferienhäuser auf 50 m² beschränkt. 


In Anlehnung an die bestehende Bauweise des Musterblockhauses wurde die Zahl 


der Vollgeschosse auf Z = I begrenzt. Auf diese Weise lassen sich die Auswirkun-


gen auf das Landschaftsbild minimieren. 


Der Abstand des Vorhabens zu Störquellen bzw. vorbelasteten Bereichen (hier 


Sägewerk) ist kleiner als 50 m. Damit beträgt der Freiraumbeeinträchtigungsfak-


tor für das o. g. Vorhaben F = 0.75. 


Die Bewertung in Abhängigkeit des Versiegelungsgrades erfolgt unter Punkt B 


dieser Unterlage. 


 
 
B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
 
1  Kompensationserfordernis auf Grund betroffener Biotoptypen 
 
 
1.1  Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Vollverlust) 
 
betroffener  
Biotoptyp 


Flächen-
verbrauch 


Wert
stufe A=[(K + Z) · F] · W * 


Kompensa-
tionsbedarf 


(13.3.4) 


Nicht- oder teil-


versiegelte Frei-


fläche, teilweise 


mit Spontanve-


getation 


821 m² 
Vollversiege-


lung 


1 [(1+0,5) ·  0,75] · 1 = 1,125 924 m² 


Summe aller erforderlichen Kompensationsflächenäquivalente: 924 m²  


 
*    Anpassungsfaktor = ([Kompensationserfordernis + Zuschlag Versiegelung voll/teil =0,5/0,2] · Freiraumbeeinträchtigungsfaktor) · Wirkfaktor 


 


Als Flächenäquivalent für die Kompensation sind 924 m² zu berücksichti-


gen. 
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1.2 Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust 
 


 - nicht vorhanden -  
 
1.3 Biotopbeeinträchtigungen (mittelbare Wirkung) 
 


- nicht vorhanden -  


 
 
2  Berücksichtigung von landschaftlichen Freiräumen 
 


2.1 Vorkommen von landschaftlichen Freiräumen mit der Wertstufe 4 
 


- nicht vorhanden –  
 


2.2 Vorkommen von landschaftlichen Freiräumen mit der Wertstufe 3 bzw. mit 


überdurchschnittlichem Natürlichkeitsgrad 
 


- nicht vorhanden –  


 


 
3  Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 
 


3.1 Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen 
 


- nicht vorhanden -  
 
3.2 Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 
- nicht vorhanden -  
 
 
 
4  Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 
 


4.1 Boden 


-nicht vorhanden- 


 


4.2 Wasser 
 


- nicht vorhanden- 
 
4.3 Klima / Luft 
 


- nicht vorhanden –  
 
 
 
5  Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 
 


- nicht vorhanden –  
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6  Gesamtbedarf an Kompensationsflächen 
 


von 1.1     
 
 


924 m² 


von 1.2 bis 5 
      


nicht vorhanden 
 


 


   
Gesamtsumme:  924 m² 
 
 


 
 
 
 
C Geplante Kompensationsmaßnahmen 
 
1  Beschreibung der Maßnahmen   
 
C 1 Herstellung von Heckenstrukturen 


Innerhalb des Geltungsbereiches sollen die mit A gekennzeichneten Flächen 


(insg. 421 m²) für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 


Natur und Landschaft mit einer Heckenpflanzung als Pufferzone und Abschirmung 


zu den geplanten baulichen Anlagen aufgewertet werden. Durch die Umwandlung 


in heckenähnliche Gehölzflächen wird die Biotopwertstufe 2 erreicht. Als 


Pufferzone hat diese Hecke auch für den Artenschutz eine besondere Bedeutung.  


 


Beispiel für einen stufigen Heckenaufbau:1 


 


 


                                                 
1 Abbildung nach „Hecken in Mecklenburg-Vorpommern“, Umweltministerium M-V, 2002  
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Als Empfehlung sind dabei folgende Pflanzen zu nennen: 


dtsch./botan. Name  Güte               Pflanzdichte je 100 m²  
Weinrose/Rosa rubiginosa STR 2xV CO 60-100 10 St. 
Filzrose/Rosa tomentosa STR 2xV CO 60-100 10 St. 
Hunds-Rose/Rosa canina STR 2xV CO 60-100 10 St. 
Gem. Hartriegel/Cornus sanguinea STR 2xV CO 60-100 10 St. 
Kreuzdorn/ Rhamnus catharticus STR 2xV CO 60-100 10 St. 
Haselnuss/Corylus avellana STR 2xV CO 60-100 10 St. 
Schlehe/Prunus spinosa STR 2xV CO 60-100 15 St. 
Eingriffl. Weißdorn/Crataegus monogyna STR 2xV CO 60-100 20 St. 


 


Je 100 m² Pflanzfläche sind jeweils 10 Sträucher der Arten Rosa tomentosa 


(Filzrose), Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) in der Qualität 60/100, jeweils 10 
Sträucher der Arten Rosa Canina (Hundsrose), Rosa rubiginosa (Weinrose), 


Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Corylus avellana (Gemeine Hasel) in der 
Qualität 60/100, 15 Sträucher der Art Prunus spinosa und 20 Sträucher der Art 
Crataegus spec. (Weißdorn) in der Qualität 60/100 anzupflanzen.  


Die im nordöstlichen Geltungsbereich geplante Hecke grenzt unmittelbar an die 
CEF- Maßnahme der Zauneidechse an. Dadurch entstehen für diese Art wichtige 
zusammenhängende Rückzugs- und Ruheräume. Die CEF- Maßnahmen sehen 


eine Herstellung bzw. den Erhalt von leicht grabfähigem Substrat und geeigneten 
Sonnplätzen in Form von Totholz oder Lesesteinhaufen vor.  


In Verbindung damit bietet die Hecke wichtige Versteckmöglichkeiten und ein 
erweitertes Nahrungsangebote, da Heckenpflanzungen auch für Käfer oder Spin-
nen, die von der Zauneidechse bejagt werden, wichtige Lebensräume bereitstel-
len.  


Für europäische Brutvogelarten haben die geplanten Heckenpflanzungen eben-
falls eine hervorgehobene Bedeutung. Insbesondere Gehölzbrüter profitieren von 
der Herstellung dieser Biotopstrukturen. Die Hecke wird von ihnen als Nist-, 


Brut- oder Ruheplatz genutzt. Unter Berücksichtigung dessen erfüllt sie wichtige 
allgemeine Funktionen für den Biotop- und Artenschutz.  


Auf Grund der hervorgehobenen Bedeutung der Maßnahmefläche für die Zaunei-
dechse sowie die im Gebiet vorkommende Avifauna wurde innerhalb der 
möglichen Spanne der HzE eine Kompensationszahl im mittleren Bereich 
gewählt: k = 2,5.  


Mit der Umsetzung der Planung ist vorgesehen, den Holzverarbeitungsbetrieb 
mittelfristig in ein Museumssägewerk zu überführen. Dadurch werden vorhande-


ne Störwirkungen der betrieblichen Abläufe nachhaltig reduziert. Das wirkt sich 
positiv auf die vorhandenen Biotopstrukturen aus. Das Vorhaben selbst verur-
sacht keine unmittelbaren negativen Randeinflüsse, die sich beeinträchtigend auf 
die Ausgleichsmaßnahmen auswirken können. Es ist eine Auslastung der Ferien-
hausanlage von 65 % vorgesehen. Damit wird der Betrieb der Anlage an ein 
wirtschaftliches und gleichzeitig umweltverträgliches Maß herangeführt.   







S e i t e  | 7 


 


Bearbeitungsstand: Juni 2014                           


    Bebauungsplan Nr. 3/ 2011 
  “ Sondergebiet Ferienhäuser“ 


der Gemeinde Ahlbeck  
Eingriffs- Ausgleichs- Bilanzierung 


 


Aus diesem Grund wird der Leistungsfaktor der Ausgleichsmaßnahme in Verbin-
dung mit den weiteren festgesetzten Maßnahmeflächen B und C und mit der ge-
planten Nutzungsänderung des Holzverarbeitungsbetriebes, sowie unter Berück-
sichtigung der methodischen Vorgaben und Empfehlungen der HzE mit L= 1 an-
gesetzt. Daraus ergeben sich folgende Flächenäquivalente:  


 


Gesamtumfang der Maßnahme:   421 m² 


Wertstufe:       2  


Kompensationszahl:     2,5 


Leistungsfaktor:     1  


 


 
Kompensationsmaß-
nahme 


Fläche 
in m² 


Wert-
stufe 


Kompensa-
tionszahl 


Leistungs-
faktor   


Ä = F·(K+Z) · L 


C1  
Gehölzpflanzungen 


421 2 
 


2,5 1 1.053 


Gesamtumfang als Flächenäquivalent für Kompensation 1.053 m²  
 
 


(Der Zuschlag Z ist ausnahmsweise in Ansatz zu bringen bei Entsiegelungen mit Z= 0,5 und bei Entsiegelungen von 
Hochbauten in wertvollen Landschaftsräumen mit Z=1,0) 


 
 
 
 
2. Bilanzierung 
 


Bedarf (= Bestand) Planung 
Kompensationsflächenäquivalent beste-
hend aus: 
 
 
Gesamtbetrag für multifunktionale Kom-
pensation 


Kompensationsflächenäquivalent der ge-
planten Ausgleichsmaßnahmen bestehend 


aus: 
 


Heckenpflanzung        
(siehe C 1) 


Gesamtbilanz 


Flächenäquivalent (Bedarf) 
924 m² 


Flächenäquivalent (Planung) 
1.053 m² 


 


Der Eingriff wird durch unter  C  aufgeführte Maßnahmen vollständig 
kompensiert.  
 
 
Johannes Hansen 
B. Sc. (Naturschutz und Landnutzungsplanung)  
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1. Einleitung 


Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus ist auf dem Gelände 


einer wirtschaftlichen Konversionsfläche innerhalb der Ortslage Ludwigshof 
die Ferienhausnutzung geplant. Die dazu erforderliche Infrastruktur besteht 
weitestgehend. Ein benachbarter Reiterhof hat sich durch eine Vielzahl von 
jährlich wiederkehrenden Festen, Wettbewerben, Lehrgängen und Events als 
Anlaufpunkt für Touristen etabliert. Der nahe gelegene See bietet Bade- und 
Angelgästen hervorragende Bedingungen zur Erholung. Der Standort der 
geplanten Ferienhausanlage kann den Gästen zukünftig als Basis für geführte 
Wanderungen durch den Naturpark dienen. 


Mit der Ansiedlung von Ferienhäusern soll der aktive Sägewerksbetrieb 


mittelfristig in ein Museumssägewerk überführt werden, in dem auch Work-
shops für den Bau von Naturstammhäusern durchgeführt werden können.   


Der Umweltbericht ist gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der 
Begründung und stellt die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes, insbeson-
dere des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Dabei wird die Ver-
träglichkeit des geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen Schutzgütern 
geprüft, und die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen Umweltaus-


wirkungen werden ermittelt und bewertet.  


 


1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens   


Geplant ist die Errichtung von 12 Holzhäusern mit insgesamt 60 Gästebet-
ten. Die Ferienhäuser werden in Blockbauweise nach dem Vorbild eines 
bereits im südöstlichen Teil des Plangebietes errichteten Musterhauses 
aufgebaut.  


Die Grundfläche der einzelnen Häuser ist auf jeweils max. 50 m² begrenzt. 
Für die Ferienhausanlage wird eine Auslastung von 65 % angestrebt. Somit 


ist täglich von etwa 35 Gästen auszugehen.  


Das Gebiet wird über eine bestehende befestigte Zufahrtsstraße erschlossen 
(vgl. Abb. 1). Diese erschließt gleichfalls einen vorhandenen Parkplatz für 
mindestens vier Fahrzeuge am südwestlichen Plangebietsrand.  


Um unter Berücksichtigung der geplanten Auslastung genügend Stellfläche 
für PKW zur Verfügung zu stellen, ist die Einrichtung weiterer 10 Stellplätze 
am westlichen Plangebietsrand notwendig. Eine separate Zuwegung zu den 
einzelnen Ferienhäusern erfolgt nicht.  


Die Wasserversorgung der Ferienhausanlage ist über eine Eigenwasserver-
sorgungsanlage geplant. Für die Entsorgung des Abwassers ist eine ausrei-
chend dimensionierte abflusslose Sammelgrube notwendig.  
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Im östlichen Teil des Plangebietes befindet sich eine lückige Gehölzfläche. 
Sie umfasst etwa 879 m². Im Bebauungsplan wurde sie als Maßnahmefläche 


für den Naturschutz festgesetzt. Eine Beseitigung der Gehölze erfolgt nicht.  


Die geplanten Neuversiegelungen beschränken sich auf ein unbedingt not-
wendiges Maß. Die GRZ wurde entgegen den möglichen Obergrenzen für die 
Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 17 Abs. 1 BauNVO) mit 
0,15 festgesetzt. Damit werden die möglichen Eingriffe so gering wie möglich 
gehalten. 


Der Aufbau der Häuser unterteilt sich in den Gründungsarbeiten der Funda-
mente sowie dem Aufbau der Blockhütten auf den Fundamenten. Die Errich-
tung der Fundamente erfolgt in Abhängigkeit der personellen und wirtschaft-


lichen Kapazitäten des Investors. Eine gleichzeitige Errichtung aller Häuser 
ist nicht vorgesehen. Diese erfolgt vielmehr abschnittsweise auf den einzel-
nen Baufeldern (vgl. B-Plan). Schwere Baumaschinentechnik ist aufgrund der 
geringen Größe der Grundflächen nicht notwendig. 


Der Aufbau der Blockhäuser ist mit Materialien aus dem angrenzenden Sä-
gewerk geplant. Ein separater baubedingter Anlieferverkehr mit Baumateria-
lien erfolgt somit nicht.  


 


 


Abbildung 1: Blick nach Süden, vorhandene Anliegerstraße                      (Foto: BAUKONZEPT Neubrandenburg) 
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgeset-


ze und Fachpläne  


Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes sind folgen-
de gesetzliche Grundlagen: 


Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)   


Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des 


Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zu erörtern und zu bilanzieren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).  


 


Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-


gesetz - BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 


zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) 


Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschafts-
haushaltes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege maßgeblich und bindend. 


Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne 


des § 14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  


Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von 
Natur und Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigun-
gen der Umwelt auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  


Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des 
Vorhabens beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert 
werden können (Minderungspflicht).  


In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren Ein-
griffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.  


Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 
a Abs. 3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen 
abzuwägen (Integritätsinteresse).  


 


Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) i. d. F. der Bekanntma-


chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),  zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) 
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Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG 


M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 
66), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V S. 383, 395) 


Aufgrund der Ermächtigung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG sind grundsätzlich die 
Länder für den gesetzlichen Biotopschutz zuständig.  


Das Denkmalschutzgesetz im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 
06.01.1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392) formuliert Grundsätze, 
die bei der Entdeckung, Entfernung bzw. Umsetzung von Bodendenkmalen zu 


beachten sind.  


Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 


in der Fassung vom 31. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-


setzes vom 08.04.2013 (I 734) 


Während der Bau- und Betriebsphase der geplanten baulichen Anlagen ist 
gemäß § 5 a WHG bei den örtlich vorhandenen Gewässern die entsprechende 
und erforderliche Sorgfalt einzuhalten.  


 


 


Weitere überörtliche Planungen: 


Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Ahlbeck ergeben sich die 
Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgen-
den Rechtsgrundlagen: 


• Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-


V) vom 30.05.2005 (GVOBl. M-V 2005)  


• Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010) 


vom 19.08.2011 (GVOBl. M-V 2010) 


Die wesentlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
ergeben sich aus dem RREP VP 2010. Es beinhaltet ein regionales Gesamt-


konzept unter Einbeziehung sachlich und räumlich konkretisierter Zielvor-
stellungen. Für den vorliegenden Bebauungsplan sind drei wesentliche 
Leitlinien von Bedeutung: 


• Die Tourismusentwicklungsräume sollen unter Nutzung ihrer spezifi-
schen Potenziale als Ergänzungsräume für die Tourismusschwerpunkt-
räume entwickelt werden. Der Ausbau von weiteren Beherbergungsein-
richtungen soll möglichst an die Schaffung bzw. das Vorhandensein 
touristischer Infrastrukturangebote oder vermarktungsfähiger Attrakti-
onen und Sehenswürdigkeiten gebunden sein. 
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• Stärker als bisher sind Angebote aus anderen Wirtschaftszweigen wie 
Handwerk, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Industrie, Handel, 


Kunst, Kultur und Kulturwirtschaft sowie andere Dienstleistungen als 
touristisches Potenzial zu nutzen. 


• Die Potenziale Vorpommerns für das Tourismussegment Urlaub auf 


dem Lande sollen gezielt genutzt werden.1 


 


Örtliche Planungen: 


Die Gemeinde Ahlbeck verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungs-


plan. Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt 


werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende 


Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städ-


tebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird 


(vorzeitiger Bebauungsplan). 


 


Weitere fachplanerische Vorgaben: 


Beschluss über die Erklärung eines Landschaftsteils zum Landschafts-
schutzgebiet mit Wirkung vom 15. April 1962. 


Landschaftsschutzverordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Haffküste“ im Landkreis Ueckermünde vom 24. März 1993. 


Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplans „Sondergebiet Ferienhäu-
ser“ liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Haffküste“. Handlungen, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck zuwider-
laufen, insbesondere wenn sie den Naturhaushalt schädigen, den Naturge-
nuss beeinträchtigen oder das Landschaftsbild nachteilig verändern, sind 
verboten. 


Für die Aufstellung des Bebauungsplans ist die Herauslösung des Plange-
bietes aus dem Landschaftsschutzgebiet notwendig.  


 


                                                      
1 RREP VP 2010, Leitlinien Nr. 7 und 8 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 


2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-


chungsraumes  


Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Ortslage Lud-
wigshof. Direkt nördlich grenzt eine Wohnbebauung an den Geltungsbereich 
an. Im Süden befindet sich das Betriebsgelände eines Sägewerkes (vgl. Abb. 
2). 


Heute wird der südliche Teil des Geltungsbereiches zum Teil als Lagerfläche 
des angrenzenden Betriebes genutzt.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Der südliche Geltungsbereich wird teilweise als Lagerfläche des Betriebes 
genutzt. Das Areal ist durch eine regelmäßige Befahrung mit betriebseigenen 
Fahrzeugen geprägt. Eine natürliche Vegetationsdecke ist nicht vorhanden.  


Ein bereits errichtetes Musterhaus im östlichen Plangebiet dient als Vorbild 
für die Ferienhäuser (vgl. Abb. 3). Zur Besichtigung sowie für Handwerksar-
beiten am Haus wird dieser Teil des Geltungsbereiches oftmals betreten und 
ist durch das regelmäßige Vorhandensein von Personal gekennzeichnet. Im 
nördlichen Teil des Geltungsbereiches erfolgt eine Beweidung mit Schafen. 


 


Abbildung 2: Blick nach Süden                               Quelle: BAUKONZEPT Neubrandenburg 
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An der westlichen Plangebietsgrenze verläuft eine mit Asphalt und Beton-


pflaster befestigte Anliegerstraße. Sie erschließt das Betriebsgelände des 
Sägewerkes sowie die daran angrenzende Wohnnutzung. An der östlichen 
Grenze des Geltungsbereiches befindet sich der Teufelsgraben. Es handelt 
sich um ein Gewässer II. Ordnung, dessen Einzugsbereich für das Ahlbecker 
Fenn (Ahlbecker Seegrund) eine sehr bedeutende Rolle einnimmt. Der Gra-
ben verbindet den Ludwigshofer See mit dem Neuwarper See. 


Eine kleinere Teilfläche des östlichen Planungsraumes mit einer Größenord-
nung von etwa 879 m² hat sich durch Jungaufwuchs aus Birken, Pappeln und 
wenigen Kiefern in den letzten Jahren zu einer lückigen Gehölzfläche entwi-


ckelt (vgl. Abb. 4).  


Der gesamte Geltungsbereich sowie die Ortslage Ludwigshof befinden sich 
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Haffküste“ sowie innerhalb des 
Naturparkes „Am Stettiner Haff“. Folgende Natura 2000-Schutzgebiete 
befinden sich im nahen Umfeld des Geltungsbereiches: 


• Vogelschutzgebiet „Ueckermünder Heide“ (80 m westlich) 
 


• FFH-Gebiet „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ (180 m 


südwestlich) 


Abbildung 3: Errichtetes Blockhaus                              (Quelle: BAUKONZEPT Neubrandenburg)  







S e i t e  | 10 
 


  


 


Bearbeitungsstand: Januar 2015                          
 


                                           Bebauungsplan Nr. 3/2011 
                                       “ Sondergebiet Ferienhäuser“ 


der Gemeinde Ahlbeck  
Umweltbericht 


 


In 180 m südlicher Richtung liegt das Naturschutzgebiet „Seegrund 
Ahlbeck“.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nördlich sowie östlich des Geltungsbereiches befinden sich gesetzlich ge-
schützte Biotopstrukturen in Form von Trocken- und Magerrasenkomplexen 


und einem uferbegleitenden Gehölz. Diese liegen gänzlich außerhalb des 
Plangebietes.  


Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
sind die mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Ferienhäu-
ser“ mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der geplanten Ferienhausanla-
ge auf die zu untersuchenden Schutzgüter.  


Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine Neuversiegelung auf-
grund der geplanten Häuser zu berücksichtigen. Die GRZ beträgt 0,15. Das 


Sondergebiet umfasst eine Fläche von 5.475 m². Daraus ergibt sich eine 
mögliche Neuversiegelung von 821 m².  


Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, 
optische Reize oder Eutrophierung sind vom Vorhaben selbst (unmittelbar) 
nicht zu erwarten.  


Mittelbare Wirkungen wie z. B. der Betrieb der Anlage und der daraus resul-


tierende Anreiseverkehr sowie die Anwesenheit von Gästen sind jedoch zu 


berücksichtigen.  


Abbildung 4: Geltungsbereich, Blick nach Nordosten   (Quelle: BAUKONZEPT Neubrandenburg)  
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In Anlehnung an die Anlage 10 der Hinweise zur Eingriffsregelung wird 


projektbezogen eine Eingrenzung des Untersuchungsraumes vorgenommen. 


Dabei wird der Eingriffstyp immer individuell bewertet. 


Es bleibt festzuhalten, dass der Vorhabenstandort erheblich anthropogen 


vorbelastet ist. Die Abläufe des angrenzenden Betriebes erzeugen bereits 


gewisse Störreize. Mit Umsetzung der Planung ist mittelfristig die Überfüh-


rung des Sägewerkes in ein Museumssägewerk vorgesehen. Damit verringern 


sich bestehende betriebliche Störreize erheblich.  


Baubedingte Auswirkungen beschränken sich lediglich auf die Errichtungs-


phase der Ferienhäuser (temporär). Nachhaltige negative Einflüsse können 


demnach ausgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen 


Auslastung von etwa 65 % wird der Betrieb der Ferienhausanlage an ein 


wirtschaftliches, aber umweltverträgliches Maß herangeführt.  


Der Untersuchungsraum beschreibt entsprechend der zu erwartenden Aus-


wirkungen den Geltungsbereich sowie einen Zusatzkorridor von 50 m. Über 


diesen gewählten Korridor hinaus sind vorhabenbedingte negative Randein-


flüsse nicht zu erwarten. 


 
2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands  


   und der Umweltmerkmale  


Das Vorhaben ist sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen 
und zu bewerten. Im Falle des vorliegenden Bebauungsplans sind folgende 
Einzelkonflikte durch die Ausweisung eines Sondergebietes in Ludwigshof zu 
berücksichtigen: 


Baubedingte Auswirkungen 


o Lärm- und Schadstoffbelastungen, baubedingte Beunruhigung  
o Artenschutzrechtliche Konflikte  


 


Anlagebedingte Auswirkungen 


o Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen durch Flächen-
verlust aufgrund von Neuversiegelungen 


o Auswirkungen auf angrenzende Natura 2000-Gebiete, Auswirkungen 
auf die Gebietsmerkmale des Landschaftsschutzgebietes „Haffküste“  


 


Betriebsbedingte Auswirkungen 


o Wirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Tiere und Pflanzen auf-
grund des Anreiseverkehrs sowie der Anwesenheit von Gästen 
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Folgende Konfliktschwerpunkte sind somit mit einem erhöhten Untersu-
chungsbedarf festzustellen.  


1. Unvermeidbare durch den B-Plan mögliche neue Eingriffe in Natur und 


Landschaft durch Versiegelungen betreffen die Schutzgüter Boden 


sowie Tiere und Pflanzen. 


2. Die Nähe zu den o. g. Natura 2000-Gebieten sowie zum NSG „See-


grund Ahlbeck“ erfordert eine besondere Berücksichtigung der 


Schutzgebiete im Verlauf der Planung. Auch die Lage innerhalb des 


Landschaftsschutzgebietes ist zu berücksichtigen.  


3. Artenschutzrechtliche Konflikte während der Bauphase sind zu beur-


teilen.  


Im Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese 


Konflikte eine besondere Berücksichtigung finden. Im Folgenden erfolgt eine 


Bestandsbeschreibung der einzelnen Schutzgüter. 


 


2.2.1 Schutzgut Mensch und Siedlung 


Die nächstgelegene Fremdwohnnutzung grenzt nördlich in einem Abstand 


von 50 m an den Vorhabenstandort an. Südlich befindet sich das Sägewerk 


des Investors. Es erfolgt eine regelmäßige Belieferung des Betriebes mit 


Baumaterialien. 


Der Truppenübungsplatz Jägerbrück wird derzeit intensiv beübt. Zur 


Übungsplatzfläche gehören auch die dem Plangebiet am nächsten liegenden 


Übungsräume Ahlbeck (2.700 m südwestlich) und Rieth (1.800 m nordwest-


lich). Die Übungen erzeugen Fahrzeug- und Schießlärm.  


Der Vorhabenstandort liegt innerhalb eines Tourismusentwicklungsraumes 


gemäß dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm der Region Vorpom-


mern (2010).  


 


 


2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  


Der Geltungsbereich selbst unterliegt keinen Schutzausweisungen nach den 


§§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark) und 25 (Biosphärenreservate) 


des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Er liegt jedoch innerhalb eines 


Landschaftsschutzgebietes nach § 26 BNatSchG sowie innerhalb eines 


Naturparkes nach § 27 BNatSchG. Der Abstand zu Waldflächen nach dem 


Landeswaldgesetz liegt über 30 m. Damit wird der Waldabstand durch die 


Planung eingehalten.  


 







S e i t e  | 13 
 


  


 


Bearbeitungsstand: Januar 2015                          
 


                                           Bebauungsplan Nr. 3/2011 
                                       “ Sondergebiet Ferienhäuser“ 


der Gemeinde Ahlbeck  
Umweltbericht 


 


Biotope 


Methodik 


Im August 2013 erfolgte durch Mitarbeiter des Planungsbüros BAUKONZEPT 


Neubrandenburg eine örtliche Erfassung des Untersuchungsraums. Im Mai 


2014 wurde das Gebiet erneut begangen, um die während der letzten Bege-


hung aufgenommenen Daten zu überprüfen. Auf dieser Grundlage und mithil-


fe der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-


Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern erfolgte eine Biotoptypenkar-


tierung. Die kartographische Darstellung der vorhandenen Biotoptypen 


befindet sich im Anhang dieser Unterlage.  


 


Ergebnisse 


Der Vegetationsbestand der Vorhabenfläche selbst beschränkt sich auf das 
östlich gelegene Siedlungsgehölz PWX sowie die mit einer weitestgehend 
geschlossenen Grasnarbe ausgestattete Freifläche des Siedlungsbereiches 
PEU (vgl. Biotoptypenkarte).  


Aufgrund der derzeitigen Nutzung des südlichen Geltungsbereiches als La-


gerfläche und einer regelmäßigen Befahrung mit betriebseigenen Maschinen 
ist eine natürliche Vegetationsdecke in diesem Bereich nicht vorhanden. Die 
Betriebsabläufe wirken mit ihren mittelbaren und unmittelbaren Störwirkun-
gen auf die Vorhabenfläche ein. Im Norden des Geltungsbereiches erfolgt 
eine Beweidung mit Schafen.  


Außerhalb des Geltungsbereiches sind geschützte Biotope vorhanden. Am 
nordwestlichen Plangebietsrand befinden sich Trockenrasenbiotope in Form 
von Sandmagerrasen. Im Uferbereich des Teufelsgrabens liegen geschützte 


Gehölzbestände aus Weiden, Erlen und Eichen.  
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Tabelle 1: Übersicht über die Biotoptypen im Untersuchungsraum (vgl. Anhang Biotoptypenkarte) 


Biotoptyp Kurzbeschreibung Schutzstatus 


PEU - Nicht- oder teilversiegelte 
Freifläche des Siedlungsbereiches, 
teilweise mit Spontanvegetation 


Weitestgehend geschlossene Vegetati-
onsdecke, vereinzelt spärlicher Bestand 


Eine natürliche Vegetationsdecke ist 
nicht vorhanden. 


 
- 


 


PWX - Siedlungsgehölz aus heimi-
schen Baumarten  


Jungaufwuchs von Birken, Pappeln und 
Kiefern Gesamtfläche etwa 879 m² 


- 


WZF - Fichtenbestand 
Gehölzbestand, Dominanz von Fichten 
im westlichen Untersuchungsraum 


- 


FGB - Graben mit intensiver In-
standhaltung Teufelsgraben; intensive Unterhaltung 


durch den Wasser- und Bodenverband 


- 


OVW - Wirtschaftsweg, versiegelt Teilweise mit Asphalt und Betonpflaster 
befestigt 


OIG - Gewerbegebiet Als separat liegender Einzelbetrieb wird 
das Sägewerk als OIG kartiert.  


- 


ODE - Einzelgehöft Nördlich liegende Fremdwohnnutzung 
- 


ODV - Verstädtertes Dorfgebiet Im Untersuchungsraum westlich und 
östlich liegende Wohnnutzungen 


- 


TMD - Ruderalisierter Sandmager-
rasen 


Ruderalisierte Sandmagerrasenstruktu-
ren westlich des Geltungsbereiches Nach § 21 des 


NatSchAG M- V 


VSZ - Standorttypischer 
Gehölzsaum an Fließgewässern 


Gehölzstruktur außerhalb des Geltungs-
bereiches entlang des Teufelsgrabens 
(östliches Ufer) bestehend aus Weiden 
Erlen und Eichen 


Nach § 21 des 
NatSchAG M- V 


 


Fauna 


Methodik   


Die Ermittlung des Artenbestandes erfolgt aufgrund eines für die jeweiligen 


Arten geeigneten Lebensraumpotenzials unter Berücksichtigung der gesam-


melten Daten der Begehungen des Planungsraumes im August 2013 sowie im 


Mai 2014. Dabei wird der Untersuchungsraum hinsichtlich der 


Habitatausstattung und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialab-


schätzung). 


Die Standard-Datenbögen der angrenzenden Natura 2000-Gebiete werden 


dabei mit berücksichtigt. Auf diese Weise werden alle potenziell im Planungs-


raum vorkommenden streng geschützten Tier- und Pflanzenarten betrachtet. 


In diesem Falle wird von einem worst-case-Szenario ausgegangen, wobei 


von dem Vorkommen einer Art ausgegangen wird, wenn die Art im Untersu-


chungsraum verbreitet ist und wenn sich dort geeignete Habitate in ausrei-


chender Qualität und Größe befinden. Das daraus abgeleitete Vorkommen 


kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht alle geeigneten 


Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  
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Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Arten-
bestandes wird unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen 


Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen. Von ihr wären keine 
neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkenntnisse zu 
artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem Hinter-
grund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-
sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. Das zu untersuchende Arten-
spektrum erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des Planungsraumes in 
Verbindung mit den Ansprüchen einzelner Arten. Als Grundlage dient hier die 
bereits durchgeführte spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung.  


 


Reptilien 


Die Zauneidechse besiedelt u. a. Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken-, Tro-
ckenrasen, Ruderalfluren, sonnenexponierte Böschungen oder verschiedenste 


Brachen. Ein wichtiges Habitatmerkmal ist ein leicht grabfähiges und locke-
res Substrat. Für die Zauneidechse (Lacerta agilis) konnte ein Vorkommen 
nachgewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich 
als Jagd- und Nahrungshabitat genutzt wird. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Die gesichteten Individuen wurden im nordöstlichen Teil des Geltungsberei-
ches sowie westlich der Gehölzfläche vorgefunden. Diese Bereiche sind durch 


eine offene Grasnarbe sowie sandiges Substrat gekennzeichnet. Hier befin-
den sich kleinteilig für die Zauneidechse günstige Kleinstrukturen wie Totholz 
und geeignete Sonnplätze in unterentwickelter Ausprägung. Insgesamt 
lassen sich für den Vorhabenstandort aufgrund der weitestgehend geschlos-
senen Vegetationsdecke zwei potenzielle Aufenthaltszonen mit grabfähigem 
Material ableiten. In diesen Zonen wurden die Individuen während der Sonn-
phase gesichtet (vgl. Anhang 04 Übersichtskarte der Fundorte der Zaun-
eidechse). 


Abbildung 5: Vorgefundene männliche Zauneidechse               Quelle: BAUKONZEPT Neubrandenburg) 
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Die Schlingnatter (Coronella austriaca) ist eine etwa 50 bis 60 cm lange 
ungiftige Schlange. Sie hat bedeutende Vorkommen u. a. in den Sanddünen-
gebieten der Ueckermünder Heide. Diese tagaktive, xerothermophile Art 
bevorzugt Temperaturen von etwa 29 °C. Sie besiedelt vorwiegend offene 


Habitate mit einer guten Wärmezufuhr. In Mitteleuropa werden die Winter-
quartiere (Fels- und Steinstrukturen) ab Ende September bis Anfang Oktober 
aufgesucht. Dort verbleiben die Tiere etwa 4 Monate bis Anfang April.  


Während der Begehungen im August 2013 sowie im Mai 2014 konnten keine 
Individuen der Schlingnatter nachgewiesen werden. Dennoch ist ein Vor-
kommen der Schlingnatter nicht auszuschließen. Der Lebensraum dieser Art 
überlagert sich teilweise mit dem der Zauneidechse. Zu ihrem Beutespekt-
rum gehören insbesondere Eidechsen, darunter Zauneidechsen sowie deren 
Eier und Jungtiere. Seltener erbeuten sie kleine Säugetiere wie Spitz- und 


Wühlmäuse.  


Aufgrund des nachgewiesenen Vorkommens der für die Schlingnatter als 
Beutetier geeigneten Zauneidechse sowie unter Berücksichtigung des Ver-
breitungsgebietes in der Ueckermünder Heide kann somit von einem Vor-
kommen der Schlingnatter ausgegangen werden. Sie nutzt den Vorhaben-
standort als Jagd- und Nahrungshabitat. Strukturen und Merkmale, die auf 
eine Überwinterung im Gebiet schließen lassen wie z. B. größere Steinhau-
fen, wurden nicht vorgefunden.  


 


 


Abbildung 6: Blick auf einen Fundort der Zauneidechse      (Quelle BAUKONZEPT Neubrandenburg) 


Fundort der 
Zauneidechse 
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Amphibien 


Der Teufelsgraben an der östlichen Plangebietsgrenze stellt ein Gewässer II. 
Ordnung dar. Der Graben kann bestimmten Amphibienarten als Nahrungsha-
bitat und Wanderkorridor dienen. Deshalb ist das Vorkommen von Amphi-
bienarten nicht grundsätzlich auszuschließen.  


Ein Vorkommen der Rotbauchunke (Bombina bombina), der Kreuzkröte (Bufo 


calamita), der Wechselkröte (Bufo viridis), des Laubfrosches (Hyla arborea), 
der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), des Moorfrosches (Rana arvalis), des 
Springfrosches (Rana dalmatina) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana 


lessonae) ist grundsätzlich möglich. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
bevorzugt naturnahe Stillgewässer besiedelt werden. 


Südlich, westlich und nördlich befinden sich keine Gewässerstrukturen, von 
bzw. zu denen Wanderaktivitäten von Amphibien ausgehen könnten. Ein 
Einwandern von Amphibien in das Plangebiet ist demzufolge lediglich aus 


dem Graben heraus möglich. Die im Plangebiet vorhandene Gehölzfläche 
könnte dabei als Tagversteck dienen.  


Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass der Graben etwa 3 m 
unter dem Höhenniveau des Geltungsbereiches liegt. Entsprechend ist eine 
steile Böschung vorhanden. Die Unterkante der Böschung endet in einer etwa 
40 cm hohen Abbruchkante zum Gewässerkörper. Diese zieht sich über den 
gesamten Verlauf des Grabens im Vorhabenbereich hin. Flach auslaufende 
Uferstrukturen sind an keiner Stelle vorhanden. 


Der vorhabenseitige Uferbereich des Teufelsgrabens ist lediglich auf Höhe 


der vorhandenen Gehölzfläche bewachsen. Er wird von dieser Seite aus 
regelmäßig unterhalten. Dazu zählen insbesondere Mäharbeiten der Bö-
schungsoberkante sowie die rhythmische Grundräumung zum Beseitigen von 
Verlandungen zur Wiederherstellung des erforderlichen Querschnittes, was 
Vergrämungseffekte zur Folge hat. Somit entspricht dieses Gewässer keinem 
Optimalhabitat für Amphibien. 


 


Avifauna 


Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-
Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG erhal-
ten alle wildlebenden europäischen Vogelarten den Schutzstatus der beson-
ders geschützten Arten. Die zu untersuchenden Vogelarten im Rahmen 
dieser Planung werden mithilfe der vorgefundenen Ausstattung des Untersu-
chungsraumes in Verbindung mit dem Standard-Datenbogen des Vogel-
schutzgebietes „Ueckermünder Heide“ bestimmt. 


Unter Berücksichtigung der Brut- und Verhaltensökologie einzelner Vogelar-


ten werden diese in folgende Gruppen eingeteilt: Boden-, Gehölz-, Gebäude- 
oder Höhlenbrüter sowie wassergebundene Vogelarten.  
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Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 
Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten.  


Wasserflächen, die ein Vorkommen von wassergebundenen Vogelarten 


wie z. B. Eisvogel (Alcedo atthis), Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana), 


Blaukehlchen (Luscinia svecica) oder Rohrdommel (Botaurus stellaris) er-


möglichen, sind vom Vorhaben nicht betroffen. Bruthabitate befinden sich 


nicht innerhalb des Untersuchungsraumes. 


Bestehende Gehölze im Geltungsbereich bieten aufgrund des jungen Alters 


nur unzureichende Brutbedingungen für höhlenbrütende Arten wie z. B. 


Kohlmeise (Parus major), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  oder 


Blaumeise (Parus caeruleus). Baumhöhlen, Felsspalten oder Mauerlöcher 


sind im Plangebiet nicht vorhanden.  


Gebäudebrüter wie z. B. Mauersegler (Apus apus), Rauchschwalbe (Hirundo 


rustica), Mehlschwalbe (Delichon urbicum) oder Haussperling (Passer 


domesticus) gelten als Kulturfolger. Sie besitzen teilweise eine ausschließli-


che Orientierung auf Gebäude. Ihre Bruthabitate liegen u. a. in Dachspalten, 


an senkrechten Wänden unter Überhängen, in Mauernischen oder in Mauerlö-


chern. Im Untersuchungsraum fehlen diese Habitatstrukturen gänzlich.  


Es ist zu berücksichtigen, dass sich Brutplätze von Gebäude- und Höhlen-


brütern teilweise überlagern. So ist beispielsweise eine Brutaktivität des 


Haussperlings oder des Gartenrotschwanzes sowohl in Gebäudenischen als 


auch in Höhlen (z. B. Spechthöhlen) zu verzeichnen.  


Ein Vorkommen von störungsunempfindlichen Gehölz- und Bodenbrütern 


ist hingegen nicht gänzlich auszuschließen. Die Auswahl der zu untersuchen-


den Arten erfolgt neben den tatsächlich vorhandenen Strukturen im Pla-


nungsraum unter Berücksichtigung der Artenliste gemäß des Standard- 


Datenbogens des Vogelschutzgebietes „Ueckermünder Heide“. 


Bodenbrüter wie die Heidelerche (Lullula arborea) und der Ziegenmelker 
(Caprimulgus europaeus) sind näher zu untersuchen. Ihr Vorkommen liegt 
unter anderem in der Ueckermünder Heide, weshalb sie im Rahmen der 
weiteren Planung eine besondere Berücksichtigung finden. Ein Vorkommen 
im Untersuchungsraum lässt sich aufgrund der Ausstattung des Planungs-
raumes nicht gänzlich ausschließen, ist jedoch aufgrund vorhandener Nut-
zungen der Fläche (Lagerfläche, Weidefläche für Schafe) und der damit 


verbundenen erhöhten Trittbelastung unwahrscheinlich.  


Gehölzbrütende Arten wie die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) und der 
Neuntöter (Lanius collurio) sind im Planungsraum ebenfalls zu erwarten. Die 
Gehölzgruppe im östlichen Planungsraum könnte diesen Arten als Nist- und 
Brutplatz dienen.  


 


Weitere nach dem Anhang IV der FFH RL geschützte Arten bzw. Artengruppen 
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Der Teufelsgraben am Vorhabenstandort macht ein Vorkommen von wasser-
gebundenen Säugetierarten wie dem Fischotter (Lutra lutra) oder dem 


Biber (Castor fiber) grundsätzlich möglich. In Bezug auf den Biotopverbund 
erfüllt er wichtige Aufgaben für diese Arten. Der Teufelsgraben ist als poten-
zieller Wanderkorridor bzw. Verbundachse zwischen dem Ludwigshofer See 
und dem Neuwarper See zu berücksichtigen.  


Es bleibt jedoch generell festzuhalten, dass der Teufelsgraben selbst kein 
Optimalhabitat für den Fischotter und den Biber darstellt. Eine Nutzung des 
Grabens als vollwertiger Lebensraum ist nicht zu erwarten. Vorhandene 
Störreize aufgrund der intensiven Unterhaltung sowie der bestehenden 
Betriebsabläufe des Sägewerkes lassen bereits auf ein ausgeprägtes 


Meideverhalten dieser Arten im Vorhabenbereich schließen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich Vorkommen lediglich auf die Durchwanderung be-
schränken.  


Für den Fischotter ist ein kleinräumiger Wechsel verschiedener Uferstruktu-
ren wie z. B. Flach- und Steilufer, Röhricht- und Schilfzonen, Hochstauden-
fluren, Sand- und Kiesbänke oder Baum- und Strauchsäume notwendig. 


Diese Strukturen sind im Uferbereich des Vorhabenstandortes nur unzurei-
chend vorhanden. Der Biber benötigt als Optimalhabitat gute Äsungsbedin-


gungen besonders für die Winteräsung. 2  Dazu zählen insbesondere Seero-
sen, submerse Wasserpflanzen, Weichgehölze sowie ein grabbares Ufer. Eine 
ausgeprägte Wasservegetation weist der Teufelsgraben aufgrund der intensi-
ven Gewässerunterhaltung nicht auf.  


Ein Vorkommen von besonders und streng geschützten Insektenarten ist 
innerhalb des Planungsraumes nicht bekannt. Dafür notwendige 
Habitatstrukturen wie z. B. ein erhöhter Totholzanteil oder Baumhöhlen 
befinden sich nicht im Untersuchungsraum. Auch für Falter ist kein spezifi-
sches Vorkommen zu erwarten. Die in Mecklenburg-Vorpommern vorkom-


menden geschützten Schmetterlingsarten leben in Mooren, Feuchtwiesen, an 
Bachläufen und kleineren Schilfrohrbeständen. Derartige naturnahe Biotop-
strukturen sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 


  


2.2.3 Schutzgut Boden und Geologie 


Geologie 


Der Geltungsbereich befindet sich im Rückland der Mecklenburgischen Seen-


platte. Die Ausgangsformen bilden in der Planungsregion überwiegend die 
vom Weichselglazial hinterlassenen Sedimente der Grundmoränen, Endmorä-
nen und Sander sowie die ausgedehnten holozänen mineralischen und orga-
nischen Bildungen der Becken, Täler und Küstenzonen.3  


Boden 


                                                      
2 Vgl. Steckbriefe der in M-V vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH RL 
3 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern, Erste Fortschreibung, 2009 
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Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Le-
bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-


ganismen, als Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz 
des Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutz-
fläche.  


 


Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 


Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind 
solche zu nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Inner-
halb des Plangebietes sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 
für Flora und Fauna vorhanden. 


 


Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 


Mit einigen oberflächennahen Schürfen ist nachweisbar, dass die wesentli-


chen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durch die Rudimente 


der Ammoniakfabrik verloren gegangen sind.  


 


Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  


Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet des Bebauungsplans 
keine Bodendenkmale bekannt. 


 


Sonstiges  


Bei dem Vorhabengebiet handelt es sich um den Standort einer ehemaligen 


Ammoniakfabrik. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu Verunreinigungen 


und Belastungen während des Betriebes und danach gekommen ist.  


 


2.2.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 


Oberflächenwasser 


Östlich an das Plangebiet angrenzend verläuft ein oberirdisches Fließgewäs-


ser II. Ordnung. Hierbei handelt es sich um den oberen Gewässerabschnitt 


des Teufelsgrabens, der für das Einzugsgebiet des Ahlbecker Fenns 


(Ahlbecker Seegrund) und darüber hinaus eine sehr bedeutende Rolle spielt. 


Er unterliegt einer intensiven Unterhaltung, wozu die regelmäßige Mahd 


sowie die periodische Grundräumung zu zählen sind. 


 


Grundwasser 
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Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.  


 


2.2.5 Schutzgut Landschaft 


Der Vorhabenstandort befindet sich naturräumlich im Uckermärkischen 


Hügelland im Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Ortslage 
Ludwigshof und damit auch der geplante Geltungsbereich des Bebauungs-
plans befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
„Haffküste“.  


Dieses wurde in seinen Landschaftsformen durch die letzte Vereisung vor ca. 
10.000 Jahren geschaffen. Es hat eine Gesamtfläche von etwa 20.200 ha. 
Das Landschaftsbild des Vorhabenstandortes ist durch seine Nähe zum Sied-
lungsbereich geprägt. In der näheren Umgebung von Ludwigshof befinden 
sich größere zusammenhängende Waldflächen, südlich liegt der Ludwigshofer 


See.  


Der Zustand der Landschaft wird mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, Ei-


genart und Schönheit beschrieben. Der meist artenarme Vegetationsbestand 


im Planungsraum aufgrund verlorengegangener Bodenfunktionen vermindert 


die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der Landschaft als Natur- und Lebens-


raum.  


Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Un-


verwechselbarkeit einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei 


kann die Eigenart sowohl natürlich als auch menschlich geprägt sein.  


Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes 


typischen Landnutzungsformen sind der Vorhabenstandort sowie seine nähe-


re Umgebung in seiner Eigenart typisch für in Mecklenburg-Vorpommern 


ländlich geprägte Siedlungsbereiche.  


Als naturnah wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare menschli-


che Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Die Naturnähe als Aus-


druck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, Eigenproduktion 


und Spontanentwicklung in Flora und Fauna ist im Untersuchungsraum 


aufgrund der Lage innerhalb der besiedelten Ortslage Ludwigshof nur einge-


schränkt wahrnehmbar.  


Außerhalb des Untersuchungsraumes sind naturnahe Bereiche jedoch durch-


aus vorhanden. Der “Seegrund Ahlbeck“ ist als Naturschutzgebiet ausgewie-


sen.  


Die landschaftliche Vielfalt des Geltungsbereiches beschränkt sich auf die 


existierende Gehölzstruktur, bestehend aus jungen Birken und Kiefern, 


sowie auf die mit oftmals Spontanvegetation ausgestatteten Freiflächen.  
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2.2.6 Schutzgut Luft und Allgemeiner Klimaschutz  


Die Region Vorpommern liegt im Bereich des noch stark ozeanisch geprägten 
Klimas, wobei an der südöstlichen Grenze kontinentale Einflüsse bereits 
deutlich feststellbar sind. Die südlichen und östlichen Bereiche der Region 
gehören zu den niederschlagsbenachteiligten Gebieten. Die Niederschlags-
mengen liegen durchweg unter 575 mm. Die Jahresdurchschnittstemperatur 


der Region beträgt etwa 8,2 Grad C. Der durchschnittliche Jahresnieder-
schlag liegt bei etwa 548 mm.4  


 


2.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  


Nach derzeitigem Kenntnisstand sind innerhalb des Geltungsbereiches keine 
Denkmale im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
vorhanden.  


 


2.2.8 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  


Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
„Haffküste“. Im Nahbereich des Vorhabenstandortes liegt in 80 m westlicher 
Richtung das Vogelschutzgebiet „Ueckermünder Heide“ sowie in 180 m 
südwestlicher Richtung das FFH-Gebiet „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner 
See“. Des Weiteren befindet sich 180 m südwestlich das Naturschutzgebiet 
„Seegrund Ahlbeck“.  


Das SPA-Gebiet hat eine hohe Bedeutung hinsichtlich der hohen Konzentrati-
on von Anhang I-Brutvogelarten, ungestörten Stillgewässern und Mooren 


sowie alter Laubwälder und Grünländer mit angrenzenden Feldhecken.  


Als typische Gebietsmerkmale des SPA-Gebietes werden fischreiche Gewäs-


ser mit ausreichender Sichttiefe, große, offene, unzerschnittene und stö-


rungsarme Landwirtschaftsflächen ohne oder mit niedriger Vegetation oder 


großen Schlickflächen genannt. Als Vogelarten mit besonderem Schutz- und 


Maßnahme-Erfordernis sind u. a. Schreiadler, Blaukehlchen, Schwarzmilan, 


Kranich, Rohrweihe oder Rotmilan aufgeführt. 


Das FFH-Gebiet hat eine Gesamtfläche von 1.546 ha. Wesentliche Lebens-


raumtypen dieses Gebietes sind Dünen mit offenen Grasflächen, natürlich 
eutrophe Seen oder kalkreiche Niedermoore. Das SPA-Gebiet verfügt über 


eine Gesamtfläche von 25.414 ha. 


Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Standart- 
Datenbögen werden folgende Schutzerfordernisse der Natura 2000-Gebiete 
auszugsweise aufgeführt: 


SPA-Gebiet „Ueckermünder Heide“ 


o Erhaltung störungsarmer Moore und Sümpfe 
                                                      
4  Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern, Erste Fortschreibung, 2009 
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o Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Wäldern mit angemes-


senen Altholzanteilen für Greifvögel und Waldbrüter 


o Erhaltung des Strukturreichtums in Feuchtlebensräumen (z. B. 


Gebüschgruppen, Staudenfluren, Erlenbruchwälder in Niedermoorbe-


reichen) für Hecken und Röhrichtbrüter 


FFH-Gebiet „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ 


o Erhalt und teilweise Entwicklung großflächiger Moorlebensräume mit 
zahlreichen FFH-Arten sowie weiteren angrenzenden FFH-
Lebensraumtypen 


Das Landschaftsschutzgebiet Haffküste wurde bereits im Jahre 1962 vom 
damaligen Rat des Bezirkes Neubrandenburg zum Schutzgebiet erklärt. Für 
die Planung ist eine Herauslösung des Planbereiches aus dem Landschaft-


sschutzgebiet notwendig.  


Südlich befindet sich das Naturschutzgebiet Seegrund Ahlbeck. Es deckt sich 
teilweise mit den Flächen des FFH-Gebietes sowie des SPA-Gebietes.  


Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Naturparkes „Am Stetti-
ner Haff“. Innerhalb des Naturparkes sollen Maßnahmen umgesetzt werden, 
die zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft einschließlich des Tourismus in 
Abstimmung mit den Erfordernissen des Natur- und Landschaftsschutzes 
beitragen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabelle 2: Zusammenfassende Übersicht über die mit der Planung zu berücksichtigenden Schutzgebiete 


Schutzgebiet Lage zum              
Vorhabenstandort 


Hinweise 


LSG „Haffküste“ Geltungsbereich befindet sich Herauslösung aus dem LSG ist 
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innerhalb dieses Schutzge-
bietes 


notwendig 


NSG „Seegrund Ahlbeck“ Etwa 180 m südwestlich   


Handlungen, die sich negativ auf 
die Schutzgebiete auswirken, 
sind verboten. 


FFH-Gebiet „Ahlbecker 
Seegrund und Eggesiner See“ 


Etwa 180 m südwestlich 


SPA-Gebiet „Ueckermünder 
Heide“ 


Etwa 80 m westlich 


Naturpark „Am Stettiner 
Haff“ 


Geltungsbereich befindet sich 
innerhalb dieses Schutzge-
bietes 


Maßnahmen zur Entwicklung der 
regionalen Wirtschaft einschließ-
lich des Tourismus in Abstim-
mung mit den Erfordernissen des 
Natur- und Landschaftsschutzes 
sollen umgesetzt werden. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 


2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 


Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Vorhabens erfolgt nun im 


Folgenden die Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die zu unter-
suchenden Schutzgüter.  
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2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 


Mit der Umsetzung der Planung ist vorgesehen, das bestehende Sägewerk 
mittelfristig in ein Museumssägewerk zu überführen. Es ist deshalb zu erwar-
ten, dass bestehende Störreize nachhaltig reduziert werden. Konflikte mit 
der geplanten Ferienhausnutzung sind somit nicht ableitbar.  


Die Störwirkungen der Bauphase sind aufgrund des geringen Umfangs als 
nicht erheblich einzuschätzen. Die Errichtung der Fundamente erfolgt ab-
schnittsweise, sodass baubedingter Lärm oder Emissionen in lediglich gerin-
gem Umfang erzeugt werden.   


Baubedingter Anlieferverkehr ist nicht vorgesehen, da betriebseigenes Mate-


rial zur Herstellung der Häuser verwendet wird. Die Errichtung der Häuser 
erfolgt in Abhängigkeit der materiellen und personellen Kapazitäten des 
Investors.  


Zu berücksichtigen ist ferner, dass ein Ferienhaus bereits errichtet wurde. 
Dieses dient als Musterhaus der geplanten baulichen Anlagen, weshalb 
wiederkehrende Besichtigungen und Handwerksarbeiten bereits erfolgen. 
Zusätzliche Wirkungen über das bestehende Maß hinaus sind somit nicht zu 
erwarten.  


Die geplante Belegungsdichte mit Feriengästen wird an ein wirtschaftliches, 
aber verträgliches Maß herangeführt. Um dem wachsenden Bedarf an 
Ferienunterkünften in der Region gerecht zu werden, sollen die 12 Ferien-
häuser mit etwa 60 Bettenplätzen ausgestattet werden. Für die Hauptsaison 
und bei einer angestrebten Auslastung von 65 % rechnen die Investoren mit 
einer täglichen Gästezahl von 35 Personen. Das entspricht ebenso den tou-
ristischen Vorgaben der Raumordnung, da sich das Vorhabengebiet innerhalb 
eines Tourismusentwicklungsraumes befindet.  


Insgesamt sind für das Vorhaben 14 Stellplätze am westlichen Plangebiets-


rand vorgesehen. Die einzelnen Ferienhäuser werden nicht erschlossen, 
sodass ein Befahren der Fläche nicht erfolgt. 


In Bezug auf den Truppenübungsplatz Jägerbrück ist zu berücksichtigen, 
dass dieser derzeit intensiv beübt wird. Es ist insbesondere mit Fahrzeug- 
und Schießlärm zu rechnen. Aus diesem Grund wird dem Geltungsbereich 
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ein verminderter Schutzanspruch auf 
dem immissionsschutzrechtlichen Niveau eines Dörflichen Mischgebietes 
zugeordnet.  


Negative vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch lassen 
sich unter Berücksichtigung der geplanten Auslastung der Anlage sowie der 
abschnittsweisen, kleinmaßstäbigen Bautätigkeit nicht ableiten und können 
aus gutachterlicher Sicht ausgeschlossen werden.  
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2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 


Biotope 


Eine Beseitigung oder Beeinträchtigung von Wertbiotopen oder gesetzlich 
geschützten Biotopen ist mit der Planung nicht vorgesehen. Die geplanten 
Versieglungen sind als zulässiger Eingriff ohne weiteres kompensierbar.  


Hochwertige Biotopstrukturen wie die angrenzenden Magerrasenkomplexe 
bzw. der den Teufelsgraben begleitende Gehölzsaum bleiben von der Planung 
unberührt. Vorhabenbedingte Auswirkungen auf diese Strukturen sind nicht 
zu erwarten. 


Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Sicherung der im Gebiet 
vorhandenen Gehölzfläche verbunden. Des Weiteren ist eine Eingrünung des 


Geltungsbereiches im Nordwesten sowie im Südosten vorgesehen. Damit 
entstehen innerhalb der Anlage wichtige Biotopstrukturen in Form von He-
cken, die für die ansässige Fauna von wesentlichem Nutzen ist.  


Vorhabenbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 des 
BNatSchG werden im Rahmen der Planung mit der Herstellung und Sicherung 
von Wertbiotopen vollständig kompensiert.  


 


Fauna 


Eine Beunruhigung der Fauna ist lediglich während der Bauphase zu erwar-
ten. Unter Berücksichtigung der Bestandsaufnahme im Kapitel 2.2.2 werden 
im Folgenden die Auswirkungen der Planung auf die zu untersuchenden Arten 
untersucht. Es wird in diesem Zusammenhang auf die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (SaP) im Anhang dieser Unterlage hingewiesen.  


 


Reptilien 


Die Zauneidechse und die Schlingnatter wurden innerhalb der speziellen 


artenschutzrechtlichen Prüfung gesondert untersucht. Die Ergebnisse dieses 


Gutachtens werden an dieser Stelle mit dargestellt.  


Im Rahmen der örtlichen Bestandserfassung im Mai 2014 konnte ein Vor-
kommen der Zauneidechse nachgewiesen werden. Gesichtete Individuen 
befanden sich im nordöstlichen Geltungsbereich sowie westlich der 
Gehölzfläche (vgl. Anhang Fundorte der Zauneidechse).  


Innerhalb der Bauphase ist lediglich für die Fundamentarbeiten ein Eingriff in 
den Boden erforderlich. Während der Bodenarbeiten sind Störungen von 
Zauneidechsen nicht gänzlich auszuschließen. Insbesondere in den Bereichen 


mit einer spärlich ausgeprägten Vegetationsdecke im Nordosten des Gel-
tungsbereiches sowie westlich der Gehölzfläche sind artenschutzrechtliche 
Konflikte möglich. Diese Areale werden jedoch nicht von der Baugrenze 
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eingeschlossen. Somit lassen sich negative Auswirkungen auf die Zaun-
eidechse bzw. deren Lebensräume vermeiden.  


Um die ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang zu erhalten, 
werden die erfassten Fundorte der Zauneidechse zusätzlich als CEF-
Maßnahme gesichert und im Bebauungsplan als Maßnahmefläche für den 
Naturschutz festgesetzt. Insgesamt sind dafür 310 m² vorgesehen. Während 
der Bauzeit vorgefundene Individuen werden für die Dauer der Errichtungs-
phase art- und fachgerecht in den geschaffenen Ersatzhabitaten zwischenge-
hältert. 


Negative vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Schlingnatter lassen sich 
nicht ableiten. Sie nutzt das Vorhabengebiet als Jagd- und Nahrungshabitat. 


Nach Abschluss der Bauarbeiten steht der Planungsraum den untersuchten 
Reptilienarten wieder vollständig als Lebensraum sowie als Jagd- und 
Nahrungshabitat zur Verfügung.  


 


Amphibien 


Im Kapitel 2.2.2 wurde dargestellt, dass der Teufelsgraben keinem 
Optimalhabitat der untersuchten Amphibienarten entspricht. Für diese Arten 
wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt (Anhang 1 


dieser Unterlage).  


Die etwa 40 cm hohe Abbruchkante sowie die anschließende steile Böschung 
in Verbindung mit der intensiven Unterhaltung des Gewässers machen ein 
Vorkommen von den untersuchten Amphibienarten im Böschungsbereich 
unwahrscheinlich. Ein Einwandern von Amphibien aus anderen Bereichen in 
den Geltungsbereich ist nicht zu erwarten. Im näheren Umkreis des Vorha-
benstandortes befinden sich auch keine Amphibiengewässer, weshalb Wan-
deraktivitäten auszuschließen sind.  


Der Teufelsgraben selbst ist von der Planung nicht betroffen. Er wird be-


reits gegenwärtig intensiv wasserwirtschaftlich unterhalten, was eine erheb-
liche Vorbelastung darstellt.  


Lebensräume von Amphibien werden mit der Planung nicht beansprucht. 
Vom Vorhaben ausgehende bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkun-
gen auf Amphibien können demnach aus naturschutzfachlicher Sicht ausge-
schlossen werden.  


 


 


Avifauna 


Unter 2.2.2 dieser Unterlage konnte in Bezug auf die Avifauna bereits gene-
rell festgestellt werden, dass Höhlen- und Gebäudebrüter von der Planung 
nicht betroffen sind, da entsprechende Habitatstrukturen im Planungsraum 
gänzlich fehlen.  
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Für Boden- und Gehölzbrüter hingegen lässt sich eine Betroffenheit nicht 
ausschließen. Für die gesamte Errichtungsphase sind grundsätzlich Beein-


trächtigungen dieser Artengruppen möglich. Betrachtet wurden der Neuntö-


ter und die Sperbergrasmücke als Gebüsch- sowie die Feldlerche und der 
Ziegenmelker als Bodenbrüter (vgl. SaP). 


Während der Fundamentarbeiten der einzelnen Häuser sind Störwirkungen 
auf die untersuchten Brutvögel nicht gänzlich auszuschließen. Aus diesem 
Grund erfolgen diese Arbeiten gänzlich außerhalb der Brutperiode. Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass sie nicht für alle Häuser zeitgleich erfolgen, 
sondern abschnittsweise geplant sind.  


Durch bestehende Einflüsse des Sägewerkes wurde bereits eine gleichmäßige 


Reizkulisse erzeugt. Resultierend daraus sind gewisse Gewöhnungseffekte 
für die untersuchten Arten eingetreten. Daraus lässt sich ein verbliebenes 
störungsunempfindliches Artenspektrum der Avifauna ableiten. Mit der 
Errichtung der Gebäude außerhalb der Brutperiode der o. g. Artengruppen 
können artenschutzrechtliche Konflikte vollständig vermieden werden. Es 
wird im Sinne des besonderen Artenschutzes eine Bauzeitenregelung vorge-
sehen, um die im § 44 des BNatSchG genannten Verbotstatbestände auszu-
schließen. 


Eine Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt nicht. Die 
den Gehölzbrütern potenziell als Brut- und Nistplatz dienende Gehölzfläche 
wird mit Umsetzung der Planung als Maßnahmefläche für den Naturschutz 
festgesetzt und für diesen gesichert. Zusätzlich werden mit Umsetzung der 
Planung Heckenstrukturen geschaffen, die wichtige Lebensräume dieser 
Arten bilden. 


Bodenbrütende Vogelarten weisen einen jährlich neuen Nestbau auf. Der 
Geltungsbereich weist aufgrund der derzeitigen Belastungen der Fläche 
durch Störwirkungen des Sägewerkes sowie der Beweidung mit Schafen 


keine geeigneten Nistplätze auf (Vergrämungseffekte). Es ist zu erwarten, 
dass Bodenbrüter im Rahmen ihrer Brutaktivität bereits auf umliegende 
unbelastete Bereiche ausgewichen sind. Nistplätze konnten während der 
Begehung nicht nachgewiesen werden. Das angrenzende SPA-Gebiet mit 
weitläufigen Trockenrasen- und Steppenstrukturen sowie extensiv genutzte 
Grünlandflächen eignen sich hervorragend als Ausweichhabitat. Nachhaltige 
Störwirkungen auf die Avifauna, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
führen können, werden unter Einhaltung einer Bauzeitenregelung nicht 
erzeugt. Boden- und Gehölzbrüter wurden in der speziellen artenschutz-


rechtlichen Prüfung gesondert untersucht. 


Weitere nach dem Anhang IV der FFH RL geschützte Arten bzw. Artengruppen 


Die derzeitige intensive Unterhaltung des Gewässers sorgt bereits für erheb-


liche Vorbelastungen in Bezug auf das Vorkommen des Fischotters sowie des 
Bibers. Es ist zu erwarten, dass Vergrämungseffekte bereits eingetreten sind 
und sich entsprechende Vorkommen auf die Durchwanderung beschränken. 
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Insbesondere ist die Nutzung des Teufelsgrabens als Wanderkorridor bzw. 
Verbundachse möglich. Im Uferbereich konnten während der örtlichen Be-


standserhebungen jedoch keine Spuren auf ein Vorkommen dieser Säuge-
tierarten nachgewiesen werden. 


Das Wirkgefüge des Vorhabens ist in Bezug auf diese Arten generell als 
unerheblich einzuschätzen, da Veränderungen von lokalen Artbeständen mit 
Umsetzung der Ferienhäuser nicht zu erwarten sind. Eine Veränderung der 


Gewässerstruktur sowie der uferbegleitenden Vegetation erfolgt vorhabenbe-
dingt nicht. Es wird ein Mindestabstand der vorgesehenen baulichen Anlagen 
von fünf Metern zur Gewässerkante eingehalten. Der Teufelsgraben kann 
deshalb auch weiterhin als Wanderkorridor genutzt werden. Vorhabenbeding-


te Auswirkungen auf diese Arten sind demnach nicht ableitbar. 


 


Zusammenfassung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 


Generell bleibt festzuhalten, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf das 
Schutzgut Tiere- und Pflanzen als nicht erheblich einzuschätzen sind. Arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände können dennoch nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden.  


Mit einer Bauzeit außerhalb der Brutperiode der untersuchten Brutvogelarten 


können diese jedoch gänzlich vermieden werden. Um die ökologischen Funk-
tionen im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen, sind für die 
Zauneidechse vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Aufwertung 
vorhandener Habitatstrukturen im Geltungsbereich vorgesehen (vgl. SaP). 
Diese werden im Bebauungsplan festgesetzt.  


Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen gehen vom Vorhaben selbst (unmit-
telbar) unter Berücksichtigung der geplanten Auslastung der Ferienhausanla-
ge nicht aus. Diese beträgt etwa 65 % und entspricht einem für das Schutz-
gut Tiere und Pflanzen verträglichen Maß. Die Vorhabenfläche selbst wird 


nicht durch PKW befahren, da keine Einzelerschließungen zu den Häusern 
vorgesehen sind. Negative vorhabendbedingte Auswirkungen für die unter-
suchten Tierarten sind demnach nicht ableitbar.  


Als positiv ist die mittelfristig geplante Überführung des bestehenden Säge-
werkes in ein Museumssägewerk einzuschätzen. Damit werden vorhandene 
betriebliche Störwirkungen nachhaltig reduziert.  


 


 


2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie und Boden 


Die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden Maßnahmen haben keine 
Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie.  


Der Boden hat aufgrund der Rudimente der Ammoniakfabrik bereits wesent-


liche Funktionen verloren. Es wurde bereits dargestellt, dass es während des 
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Betriebes der Ammoniakfabrik zu Belastungen des Bodens gekommen sein 
kann.  


Der im Rahmen der Errichtung der Fundamente nötige Bodenaushub ist 
gemäß der Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 


biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwer-


tung/Beseitigung von Abfällen (LAGA, PN 98) einer Probenentnahme zu 
unterziehen und auf mögliche Belastungen zu untersuchen. Es ist eine Ein-
stufung nach LAGA notwendig. 


Neuversiegelungen werden im Rahmen der Kompensationsplanung vollstän-
dig ausgeglichen. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind mit 
der Umsetzung der Planung nicht ableitbar. 


 


2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 


Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich ein Gewässer II. Ordnung 
(Teufelsgraben). Dieses ist von der Planung nicht betroffen. Veränderun-
gen des Wasserkörpers sind nicht vorgesehen.  


Zur Sicherung einer regelmäßigen Unterhaltung des Gewässers wird ein 5 m 
breiter Unterhaltungsstreifen freigehalten, um Maßnahmen zur Unterhaltung 
am Gewässer weiterhin zu ermöglichen. Negative Auswirkungen aufgrund 
des Vorhabens sind nicht ableitbar.  


Die Trinkwasserversorgung ist über eine Eigenversorgungsanlage geplant. 
Die Abwasserentsorgung wird dezentral über eine ausreichend dimensionier-
te abflusslose Sammelgrube erfolgen. Das von Dach- und Verkehrsflächen 
anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser wird auf der Vorhabenfläche 
verwertet bzw. einer naturnahen Versickerung zugeführt.  


 


2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Allgemeiner Klimaschutz  


Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errich-


tung des Ferienhausgebietes nicht zu erwarten.  


 


 


 


 


 


2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 


Die Zahl der Vollgeschosse der Ferienhäuser wurde auf Z = I begrenzt. 
Daraus ergibt sich eine in Bezug auf das Landschaftsbild verträgliche Höhe 
der baulichen Anlagen. Für das Vorhaben werden keine landschaftlichen 
Freiräume in Anspruch genommen.  Geplante Heckenpflanzungen im Nordos-
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ten und Südwesten des Geltungsbereiches verringern die Wahrnehmbarkeit 
der Anlage. Dadurch werden vorhabenbedingte Einflüsse auf das Ortsbild so 


gering wie möglich gehalten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass es 
sich bei den geplanten baulichen Anlagen sämtlich um Holzhäuser in Block-
bauweise handelt. Diese Bauweise gilt als eine der ursprünglichsten Bau-
weisen der westlichen Kulturkreise. 


Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich unter Berücksich-
tigung des geringen Versiegelungsgrades sowie der geplanten Höhe der 
baulichen Anlagen nicht ableiten. Das Landschaftsschutzgebiet „Haffküste“ 
wird in seiner Funktion als Pufferzone für Schutzgebiete mit einem höheren 


Schutzstatus5 vorhabenbedingt nicht beeinträchtigt. Mit der Umsetzung des 


Bebauungsplans wird jedoch eine Herauslösung des Geltungsbereiches aus 
dem Landschaftsschutzgebiet notwendig.  


 


2.3.1.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung 


Zu berücksichtigen sind folgende Natura 2000-Gebiete: 


• Vogelschutzgebiet „Ueckermünder Heide“ 
• FFH-Gebiet „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ 


Soll ein Plan aufgestellt werden, bei dem ein NATURA 2000-Gebiet in seinen 
Erhaltungszielen erheblich beeinträchtigt werden könnte, ist eine FFH-
Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich. Diese wurde jeweils für das FFH- 
Gebiet DE 2351-301 „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ sowie für das 
EU-Vogelschutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ durchgeführt und 
bilden separate Gutachten (vgl. Anhang 5 und 6). 


Die Lage des Vorhabenstandortes innerhalb des Naturparkes „Am Stetti-
ner Haff“ hat eine besondere Bedeutung für den Tourismus in der Region. 
Es sollen Maßnahmen umgesetzt werden, die zur Entwicklung der regionalen 


Wirtschaft einschließlich des Tourismus in Abstimmung mit den Erfordernis-
sen des Natur- und Landschaftsschutzes beitragen. Mit dem Vorhaben wird 
diesem Ziel entsprochen. Mit der Umsetzung der Planung wird ein naturver-
träglicher Tourismus gefördert. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut 
„Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ lassen sich 
unter Berücksichtigung der beschriebenen Wirkungen des Vorhabens nicht 
ableiten.  


2.3.1.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 


Im Vorhabenbereich befinden sich keine Bodendenkmäler oder archäologi-
sche Denkmäler. Demzufolge hat die Aufstellung des Bebauungsplans keine 
Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter.  


 


                                                      
5 § 3 Abs. 4 der Landschaftsschutzverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Haffküste“ vom 24. März 1993 
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2.3.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 


des Vorhabens 


Es ist davon auszugehen, dass die Nichtdurchführung des zu prüfenden 
Vorhabens auf die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Natur-
haushalts am geplanten Ferienhausstandort keine wesentlichen positiven 
Auswirkungen hätte. 


 


2.3.3 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 


Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 


Aufgrund von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und der Kompensa-
tion von unvermeidbaren Eingriffen in den Natur- und Landschaftshaushalt 
des Untersuchungsgebiets durch geeignete Maßnahmen innerhalb des Gel-


tungsbereiches des Bebauungsplans, fügt sich der geplante Ferienhausstand-
ort als Teil vorhandener Siedlungsstruktur von Ludwigshof gut in den Be-
stand ein. Die gesamte Region ist als Tourismusentwicklungsraum im RREP 
ausgewiesen. 


Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der 
Wirkungen des geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwar-
tenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 


 


Schutzgut Mensch 


Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit 
anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 


 


Schutzgut Tiere und Pflanzen 


Neuversiegelungen wurden auf ein unbedingt erforderliches Maß reduziert. 
Betroffen ist ein anthropogen vorbelasteter Standort von ausschließlich 
geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Die komplette Vegeta-
tionsdecke ist anthropogen überprägt und stellt aufgrund vorhandener Stör-
wirkungen durch das Sägewerk einen geringen Natürlichkeitsgrad dar.  


Der Einfluss auf hochwertige und empfindliche Biotope und Lebensräume des 
Untersuchungsraumes wurde prognostisch ermittelt.  


Hier sind keine wesentlichen Auswirkungen, die zu einer Beeinträchtigung 
führen können, zu erwarten.  


Wechselwirkungen treten mit dem Schutzgut Boden auf. Versiegelungen von 
Böden bedeuten einen Verlust an versickerungsfähigen Bodenschichten, der 
im Rahmen der Kompensationsplanung ausgeglichen werden muss (siehe 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung). 
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Schutzgut Boden 


Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn 
eine wesentliche Veränderung des Bodens führt zu Verschiebungen im Pflan-
zenbestand, was nachfolgend zu einer Änderung des Lebensraums von Tieren 
führt.  


Allerdings ist aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die 


Beeinträchtigung von Lebensräumen mit Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz auszuschließen.  


Schutzgut Wasser 


Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 


 


Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 


Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 


 


Schutzgut Landschaft 


Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar.  


 


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 


Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 


 


 


2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 


Der Vorhabenstandort befindet sich gemäß des RREP Vorpommern innerhalb 
eines Tourismusentwicklungsraumes. Die Tourismusentwicklungsräume 
sollen unter Nutzung ihrer spezifischen Potentiale als Ergänzungsräume für 
die Tourismusschwerpunkträume entwickelt werden. Der Ausbau von weite-
ren Beherbergungseinrichtungen soll möglichst an die Schaffung bzw. das 
Vorhandensein touristischer Infrastrukturangebote oder vermarktungsfähiger 
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten gebunden werden.  


Weiter heißt es, dass die Potenziale Vorpommerns für das Tourismussegment 


Urlaub auf dem Lande gezielt genutzt werden sollen.  


Innerhalb der Ortslage Ludwigshof befindet sich ein über die Gemeindegren-
zen hinaus bekannter Reiterhof, der als vermarktungsfähige Attraktion 
gewertet werden kann. Der Ort ist darüber hinaus gut an das Radwegenetz 
angebunden. Das Vorhaben fügt sich somit gut in die strategischen Ziele des 
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Tourismusentwicklungsraumes ein und unterstützt damit den ländlichen 
Raum als Urlaubsziel.     


 


2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-


gleich der nachteiligen Auswirkungen 


Maßnahmen zum Ausgleich aufgrund möglicher Neuversiegelungen sind in 
der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung zum o. g. Vorhaben dargestellt.  


 


3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 


3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 


Kenntnislücken 


Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal 
argumentativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen 
an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.    


 


3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 


Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswir-
kungen, um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermit-


teln.  


Das vorhabenbezogene Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen 
durch geeignete Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Berück-
sichtigung der Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in 
regelmäßigen Intervallen nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und 
gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 


Die Gemeinde Ahlbeck plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Reali-
sierung des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder 
weniger deutlichen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nach-


hinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen 
aufgetreten sind. Die Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden 
Fachbehörden. Alle mit dem Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden 
Aufwendungen sind durch den Vorhabenträger zu tragen. 


 


3.3 Erforderliche Sondergutachten 


Aufgrund der möglichen Betroffenheit der Zauneidechse, der Schlingnatter, 


von Amphibien sowie von gehölz- und bodenbrütenden Vogelarten ist die 


Untersuchung dieser Arten in einer gesonderten speziellen artenschutzrecht-


lichen Prüfung erforderlich gewesen. Die Ergebnisse dieses Gutachtens 


wurden innerhalb des Umweltberichtes stets berücksichtigt.  
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Des Weiteren war aufgrund der Nähe des Vorhabens zu Natura 2000-


Gebieten jeweils eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für das angrenzende 


Vogelschutz- sowie für das FFH-Gebiet erforderlich, deren Ergebnisse im 


Umweltbericht mit eingeflossen sind. 


Die Gutachten befinden sich im Anhang zu dieser Unterlage. 
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 


Die Prüfung der Wirkung der geplanten Ferienhausanlage auf die Schutzgüter 


des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund 


der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder 


nachhaltig beeinträchtigt werden.  


Der beschriebene Bauablauf lässt keine nachteiligen Auswirkungen auf die 


Schutzgüter vermuten. Die Bauphase richtet sich nach den wirtschaftlichen, 


personellen und materiellen Kapazitäten des Investors, sodass keine gleich-


zeitige Errichtung aller Gebäude vorgesehen ist. Der Aufbau der Anlage ist 


vielmehr abschnittsweise geplant. Die Auslastung und Versiegelung wurden 


an ein umweltverträgliches Maß herangeführt. Die Ferienhäuser werden nicht 


einzeln erschlossen, sodass ein Befahren der Vorhabenfläche nicht erfolgt. 


Grundsätzlich wird mit diesem Vorhaben ein naturverträgliches Ferienhaus-


gebiet im touristischen Bewusstsein angestrebt.  


Für die Zauneidechse, die Schlingnatter, Amphibien,  gehölz- und bodenbrü-


tende Vogelarten wurde eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung durch-


geführt, deren Ergebnisse Teil des Umweltberichtes sind.  


Es wurden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für die 


Zauneidechse festgesetzt, um die ökologischen Funktionen im räumlichen 


Zusammenhang nicht zu gefährden.  


Zusätzlich dazu ist als Vermeidungsmaßnahme eine Bauzeitenregelung 


vorgesehen, nach welcher die Errichtungsphase gänzlich außerhalb der 


Brutperiode der relevanten Brutvogelarten sowie außerhalb der Hibernati-


onszeit der Zauneidechse erfolgt. 


Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der be-


schriebenen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben 


im Rahmen der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 
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1.  Einleitung  



1.1  Anlass und Aufgabenstellung 



Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus ist auf dem Ge-



lände einer wirtschaftlichen Konversionsfläche innerhalb der Ortslage Lud-



wigshof die Ferienhausnutzung geplant.  



Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen 



artenschutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift 



des § 44 BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entspre-



chend auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere 



die direkten Wirkungen des Vorhabens auf besonders und streng ge-



schützte Arten sowie die mittelbaren Auswirkungen durch stoffliche Im-



missionen, Lärm und andere Störreize.  



In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) wer-



den die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. 



m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Ar-



ten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), 



die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 



 



1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 



Unter Zuhilfenahme der Anlage 10 der Hinweise zur Eingriffsregelung er-



folgte die Eingrenzung des Untersuchungsraumes. Demnach wird der Un-



tersuchungsraum so gewählt, dass sämtliche projektbezogene negative 



Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, optische 



Reize o.ä. erfasst werden können und innerhalb welchem diese Wirkungen 



auftreten können. Im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen Prüfung wird 



nach gutachterlicher Einschätzung ein Untersuchungsraum von 50 m als 



Korridor um den Geltungsbereich herum gewählt. Auswirkungen über die-



sen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden geringen 



Wirkgefüges nicht ableitbar.  



Für die Bestandsaufnahme der Biotop- und Nutzungstypen sowie der Er-



fassung der gesetzlich geschützten Biotope im Untersuchungsraum erfolg-



te eine örtliche Bestandserhebung des Gebietes durch Mitarbeiter des Pla-



nungsbüros BAUKONZEPT Neubrandenburg im August 2013. Zur Überprü-



fung der im August 2013 gesammelten Daten erfolgte im Mai 2014 eine 



erneute örtliche Untersuchung des Geltungsbereiches.  



Grundlage für die Bestandsaufnahmen war in diesem Zusammenhang die 



Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in 



Mecklenburg-Vorpommern. Des Weiteren wurden vorhandene Daten der 



Geoportale des Landes Mecklenburg- Vorpommerns genutzt. 
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 1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 



Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Un-



tersuchung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Ar-



tenschutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitpla-



nung“. Folgende Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbe-



stände zu berücksichtigen bzw. zu untersuchen: 



 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 



 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 



 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-



VSchRL), insbesondere Brutvögel 



 die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Ar-



ten" gemäß BNatSchG. 



Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher 



Verbotstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 



 die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  



 deren maximale Wirkreichweiten 



 die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-



chungsraumes. 



Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die 



artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 



Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitat-



ausstattung und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschät-



zung). Ausgegangen wird in diesem Fall von der sogenannten worst- cas-



te- Betrachtung, in welcher das Vorkommen einer Art angenommen wird, 



wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstruk-



turen befinden. Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer 



sein als der reelle Bestand, da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tat-



sächlich besiedelt sind.  



Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Ar-



tenbestandes wird unter Berücksichtigung einer am Maßstab der prakt i-



schen Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen. Von ihr wä-



ren keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkennt-



nisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 



Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das 



Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. 
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Die worst- case- Betrachtung ist in diesem Falle geeignet, um den Sach-



verhalt angemessen zu erfassen. Vor dem Hintergrund der örtlichen Gege-



benheiten lassen allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltens-



weisen und Habitatansprüchen sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-



sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zu.  



 



 



1.4  Relevanzprüfung 



Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für 



die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichen-



der Sicherheit ausgeschlossen werden kann und die daher einer arten-



schutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. 



Dies sind Arten, 



o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestor-



ben oder verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-



Vorpommern in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 



o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 



o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Ha-



bitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen kön-



nen (z. B. Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Re-



genmoore, Wälder, Gewässer etc.), 



o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbe-



dingt) auf Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens aus-



schließen lassen.  



Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachli-



cher Einschätzung keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersu-



chungsraum vorfinden bzw. die in Mecklenburg-Vorpommern generell nur 



sehr lokale Vorkommen aufweisen und deren Vorkommen in keinem räum-



lichen Zusammenhang mit dem Vorhabenstandort stehen. 



Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann 



aufgrund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 



Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen 



und semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf 



Fische (Percidae), Meeressäuger und Weichtiere (Mollusca) auszuschlie-



ßen. 



Für Säugetiere (Mammalia) wie Haselmaus (Muscardinus avellanarius), 



und Wolf (Canus lupus) sind gegenwärtig keine aktuellen Vorkommen im 



Bereich des Vorhabenstandortes bekannt. Es werden auch keine Lebens-
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räume dieser Arten innerhalb des artenschutzrechtlich relevanten Untersu-



chungsraumes beansprucht.  



Für den Fischotter (Lutra lutra) und den Biber (Castor fiber) ist ein Vor-



kommen hingegen nicht gänzlich auszuschließen. Der östlich an den Gel-



tungsbereich angrenzende Teufelsgraben macht ein Vorkommen grund-



sätzlich möglich. Dieser könnte dabei insbesondere als wichtige Verbun-



dachse bzw. Wanderkorridor zwischen den Gewässern Ludwigshofer See 



und Neuwarper See genutzt werden.  



Vorhabenbedingte Wirkungen auf diese Arten können jedoch ausgeschlos-



sen werden. Eine Veränderung der Gewässerstruktur sowie der uferbeglei-



tenden Vegetation erfolgt vorhabenbedingt nicht. Es wird ein Mindestab-



stand der vorgesehenen baulichen Anlagen von fünf Metern zur Gewässer-



kante eingehalten. Der Teufelsgraben kann deshalb auch weiterhin als 



Wanderkorridor genutzt werden.  



Das Wirkgefüge des Vorhabens ist in Bezug auf diese Arten generell als 



unerheblich einzuschätzen, da Veränderungen von lokalen Artbeständen 



mit Umsetzung der Ferienhäuser nicht zu erwarten sind. Deshalb werden 



der Fischotter und der Biber innerhalb dieser Unterlage keiner vertiefen-



den Untersuchung unterzogen. Auswirkungen auf diese Arten sind ent-



sprechend auszuschließen.  



Für Fledermäuse (Chiroptera) ergibt sich kein erhöhter Untersuchungsbe-



darf, da innerhalb der geplanten Sondergebietsflächen weder Gebäude 



noch  Altholzbestände als potenzielle Quartiere vorhanden sind. Vor und 



nach der Realisierung des geplanten Vorhabens kann der Planungsraum 



wieder vollständig als Nahrungs- und Jagdhabitat für Fledermäuse dienen. 



Innerhalb der Gruppe der Kriechtiere (Reptilia) kann unter Berücksichti-



gung der Artenliste der in Mecklenburg- Vorpommern vorkommenden Ar-



ten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie lediglich die Europäische Sumpf-



schildkröte ausgeschlossen werden, da von ihr besiedelte Gewässerstruk-



turen im Vorhabenbereich nicht vorhanden sind. 



Das Vorkommen von Zauneidechsen (Lacerta agilis) konnte im Gebiet 



nachgewiesen werden. Die Lebensräume der Schlingnatter (Coronella aus-



triaca) überlagern sich mit denjenigen der Zauneidechse, da sie diese als 



Beutetier bejagt. Aus diesem Grund wird ebenfalls von einem Vorkommen 



der Schlingnatter ausgegangen.  



Für Amphibien ergibt sich aufgrund des angrenzenden Teufelsgrabens 



ebenfalls ein erhöhter Untersuchungsbedarf. Das Vorkommen der Rot-



bauchunke (Bombina bombina), der Kreuzkröte (Bufo calamita), der 



Wechselkröte (Bufo viridis), des Laubfrosches (Hyla arborea), der Knob-



lauchkröte (Pelobates fuscus), des Moorfrosches (Rana arvalis), des 



Springfrosches (Rana dalmatina) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana 
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lessonae) ist grundsätzlich möglich. Die Auswahl der Amphibienarten er-



folgt unter Beachtung der in Mecklenburg- Vorpommern vorkommenden 



Arten des Anhang IV der FFH- Richtlinie. 



Ein Vorkommen von streng geschützten Insekten ist für das Gebiet nicht 



bekannt. Lebensräume von Käfern (Coleoptera), Breitrand (Dytiscus latis-



simus), Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), 



Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus), Hirschkä-



fer (Lucanus cervus) oder Menetries Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. 



pacholei) befinden sich nicht im Untersuchungsraum.  



Eine Beeinträchtigung dieser Arten durch das geplante Vorhaben kann 



dementsprechend ausgeschlossen werden. 



Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), 



der Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzen-



schwärmer (Proserpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und 



an naturnahen Bachläufen.  



Diese geeigneten Lebensräume sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-



den. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann ebenfalls 



ausgeschlossen werden. 



Potenzielle Nistplätze von Höhlenbrütern wie z.B. Baumhöhlen sind im 



Plangebiet nicht vorhanden, sodass sich ein erhöhter Untersuchungsbedarf 



dieser Artengruppen nicht ableiten lässt. Für Gebäudebrüter wichtige Alt-



bausubstanzen, Mauernischen oder Löcher und Dachspalten sind im ge-



samten Plangebiet nicht vorhanden.  



Das Vorkommen von Boden- bzw. Gehölzbrütern im Gebiet lässt sich hin-



gegen nicht gänzlich ausschließen. Relevante bodenbrütende Arten sind in 



diesem Falle die Heidelerche (Lullula arborea) sowie der Ziegenmelker 



(Caprimulgus europaeus). Gehölzbrütende Arten sind insbesondere Sper-



bergrasmücke (Sylvia nisoria) und Neuntöter (Lanius collurio).  



Die zu untersuchenden Vogelarten ergeben sich unter Berücksichtigung 



der vorgefundenen Ausstattung des Planungsraumes und unter Zuhilfen-



ahme des Standard- Datenbogens des angrenzenden Vogelschutzgebietes 



„Ueckermünder Heide“. Dabei werden die allgemeinen Verhaltensweisen 



der Arten herangezogen. 



Zusammenfassend ist ein erhöhter Untersuchungsbedarf für die aufge-



zählten Reptilien- und Amphibienarten sowie für die gehölz- und boden-



brütenden Vogelarten abzuleiten. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 



Innerhalb dieser Unterlage sind die Wirkungen auf nach nationalem und 



europäischem Recht besonders und streng geschützte Arten zu prüfen. Im 



Rahmen unterschiedlichster Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung 



von Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeu-



tung für den Arten- und Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das 



Planungskonzept integriert: 



 Einhaltung der Bauzeitenregulierung zur Vermeidung der Ver-



botstatbestände nach § 44 BNatSchG in Bezug auf gehölz- und bo-



denbrütende Vogelarten. 



 Erhalt, Entwicklung und Sicherung von Gehölzbiotopen im Os-



ten des Geltungsbereiches 



 Entwicklung und Festsetzung von Heckenstrukturen im Nord-



osten und Südwesten des Geltungsbereiches mit einer hohen Bedeu-



tung für Brutvögel und Reptilien 



 Aufwertung und Sicherung von Ersatzhabitaten für die Zau-



neidechse als CEF- Maßnahme  



 



2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 



Insbesondere die Gründungsarbeiten der Fundamente der einzelnen Häu-



ser erzeugen Wirkungen die zu bewerten sind. Hierfür ist ein Bodenaushub 



notwendig. Eine gleichzeitige Gründung aller Gebäude ist jedoch nicht 



vorgesehen. Die Errichtung der einzelnen Häuser erfolgt vielmehr ab-



schnittsweise, in Abhängigkeit der wirtschaftlichen und personellen Kapa-



zitäten des Investors.  



Diese Arbeiten sind aufgrund der geringen Fläche der einzelnen Häuser in 



ihrer Wirkintensität als gering einzuschätzen. Schwere Baumaschinen sind 



hierfür nicht erforderlich. Ein Entfernen von Gehölzen erfolgt nicht. Die 



Bauphase findet gänzlich außerhalb der Brutperiode der relevanten Vo-



gelarten statt. 
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Der Aufbau der Blockhütten erfolgt auf den fertiggestellten Fundamenten. 



Die dafür notwendigen Materialien stammen aus dem angrenzenden Säge-



werk. Somit ist kein zusätzlicher baubedingter Anlieferverkehr zu ver-



zeichnen. Für die Errichtung der Blockhäuser ist insgesamt zu erwarten, 



dass Störungen von streng geschützten Arten nicht erzeugt werden. Je 



nach den vorhandenen personellen und materiellen Möglichkeiten des Vor-



habenträgers erfolgt der Aufbau der Ferienhäuser.  



Die baubedingten Wirkprozesse werden damit auf ein minimales maß re-



duziert.  



 



2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 



Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkun-



gen treten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt aus-



schließlich eine bereits eingezäunte wirtschaftliche Konversionsfläche in-



nerhalb der Ortslage Ludwigshof in Anspruch.  



Anlagebedingt sind jedoch Flächenverluste aufgrund von Neuversie-



gelungen zu berücksichtigen. Sie beschränken sich auf die geplanten 



Blockhäuser. Separate Erschließungen zu den einzelnen Häusern sind nicht 



geplant. Für die benötigten PKW- Stellplätze ist keine Versiegelung vorge-



sehen. 



Mit Umsetzung der Planung erfolgt anlagebedingt eine Eingrünung der Flä-



che im Nordosten und Südwesten. Diese Heckenpflanzungen bewirken eine 



Abschirmung der Ferienhausanlage zu umliegenden Nutzungen. Die sich 



im Plangebiet befindliche Gehölzgruppe wird als Maßnahmefläche für den 



Naturschutz festgesetzt.  



Vom Vorhaben selbst gehen keine unmittelbaren betriebsbedingten 



Wirkungen aus. Stoffliche Immissionen oder Lärmimmissionen sind nicht 



zu erwarten.   



Die Auslastung der Ferienhausanlage während der Hauptsaison wurde 



durch die Investoren mit 65 % gewählt. Bei einer geplanten Bettenzahl 



von 60 Gästebetten entspricht diese Auslastung einer täglichen Gästezahl 



von ca. 35 Personen. Damit wurde die Auslastung an ein wirtschaftliches 



aber umweltverträgliches Maß herangeführt.  



Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt am westlichen Plangebietsrand auf 



eigens dafür vorgesehenen Stellplätzen. Insgesamt sind 14 Stellflächen 



vorgesehen. Die einzelnen Häuser werden nicht zusätzlich erschlossen, 



sodass ein Befahren des Plangebietes nicht erfolgt. Negative Wirkungen 



aufgrund von motorisiertem Verkehr sind damit nicht ableitbar. 
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3  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 



3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 



3.1.1 Pflanzenarten 



Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss 



des Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ver-



nachlässigt werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Le-



bensräumen außerhalb des Untersuchungsraumes vorkommen.  



 



3.1.2 Tierarten 



§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der 



besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 



bzw. zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 



zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot). 



Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszuge-



hen, wenn die mit dem Bau der geplanten Ferienhausanlage in Ludwigshof 



in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar zur Tötung von 



Exemplaren einer Art führen.  



Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn 



durch den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen 



oder Entwicklungsformen einer Art getötet werden.  



Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die 



zur Arterhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 



 



§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 



geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-



pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 



erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 



Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-



schlechtert (Störungsverbot). 



Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder 



der Abzug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Stö-



rungen führen und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, 



Überwinterung oder Wanderung gefährden. Dabei ist auch die zeitliche 



Komponente zu berücksichtigen. So sind Störungen nur während der Bau-



phase relevant. Maßgebend ist dabei, ob sich der Erhaltungszustand der 



lokalen Population einer Art verschlechtert (Erheblichkeitsschwelle).  
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Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstan-



den, die eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und ei-



nen zusammenhängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  



Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand 



einer lokalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  



Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, 



sind in der Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation 



zu erwarten. Der Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt.  



 



 



§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhe-



stätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre 



Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 



zerstören (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 



Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschütz-



ten Arten aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. 



Unter die Begriffsdefinition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen bei-



spielsweise auch alle Bereiche, die potenziell diese Funktionen erfüllen 



können. Damit beinhaltet das Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und 



Ruhestätten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder besetzt werden. 



Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die 



Funktion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen 



kann. 



 



Prüfung der Betroffenheit der Zauneidechse  



Während der örtlichen Begehung des Untersuchungsraumes im Mai 2014 



konnte die Zauneidechse nachgewiesen werden. Sie wurde im nordöstli-



chen Teil des Geltungsbereiches sowie westlich der Gehölzfläche gefunden 



(vgl. Übersichtskarte zu den Fundorten der Zauneidechse).  



Diese Bereiche sind durch eine offene Grasnarbe sowie ein sandiges Sub-



strat gekennzeichnet. Hier befinden sich für die Zauneidechse in unter-



entwickelter Ausprägung begünstigende Kleinstrukturen. In diesen Zonen 



wurden die Individuen während der Sonnphase gesichtet.  



 



Vermeidung   



Der Aufbau der Blockhäuser erfolgt abschnittsweise, d.h. es werden 



nicht alle Häuser gleichzeitig errichtet. Auf diese Weise werden baubeding-



te Wirkungen auf ein minimales Maß reduziert. Des Weiteren erfolgen für 



die Fundamente notwendige Eingriffe in den Boden gänzlich außerhalb 
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der Hibernationszeiträume, um Störungen und Tötungen während der 



Winterruhe auszuschließen.  



Während der Bauphase vorgefundene Tiere sind abzusammeln und in die 



hergestellten Ersatzhabitate innerhalb des Plangebietes umzusiedeln (Zwi-



schenhälterung). Eine Rückwanderung der Zauneidechse in das Baugebiet 



ist während der Bauaktivitäten zu verhindern. Denkbar wäre die Errich-



tung eines Schutzzaunes, welcher ein Überklettern oder untergraben durch 



die Tiere unterbindet.  



 



 



Maßnahmen zur kontinuierlichen Sicherung der ökol. Funktionen  



Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion des Geltungsbe-



reiches sind weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende 



Maßnahmen für die Zauneidechse in Form von Ersatzhabitaten vorgese-



hen.  



Die Fundorte der Zauneidechsen im Nordosten des Geltungsbereiches so-



wie westlich der Gehölzfläche besitzen Strukturen, die das Vorhandensein 



der Zauneidechse begünstigen. Diese Areale weisen einen lockeren Vege-



tationsbestand sowie ein sandiges Substrat auf. Zur Sicherung der ökolo-



gischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang werden die vorhande-



nen Habitatstrukturen  zu Gunsten der Zauneidechse verbessert.  



Vorgesehen ist die Herstellung von Lesesteinhaufen sowie die Erhöhung 



von Totholzanteilen, die sich zusätzlich als Sonnplatz der Zauneidechse 



eignen. Die Verdichtung des Vegetationsbestandes ist zu verhindern, um 



günstige Habitatmerkmale der Zauneidechse zu verbessern und langfristig 



zu erhalten. Der Gesamtumfang der CEF- Maßnahme beträgt 310 m². 



Diese CEF- Maßnahme eignet sich hervorragend als Ersatzhabitat für die 



während der Bauphase vorgefundenen Tiere. Nach Beendigung des Bauge-



schehens steht der gesamte Geltungsbereich den Zauneidechsen wieder 



vollständig zur Verfügung. 



Die CEF- Maßnahme steht dabei in direkter funktionaler Beziehung mit 



dem Ursprungshabitat und der lokalen Population.  
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Art:   



Zauneidechse (Lacerta agilis)  



 
Schutzstatus 



 Anhang IV FFH-Richtlinie  



Bestandsdarstellung 



 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Hei-
den, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflä-
chen und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 



Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage (südliche Exposition, Hangneigung max. 40 %), ein lockeres gut 
drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen, spärlich bis mittelstarke Vegetation und das 
Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steinen, Totholz usw. als Sonnenplätze auf. Fels- und Erdspalten, vermoderte Baum-
stubben, verlassene Nagerbauten oder selbstgegrabene Röhren dienen als Überwinterungsquartiere. (www.lung.mv-
regierung.de) 



Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehören die Sicherung vorhandener Habitate und deren Strukturen (Überwinterungs-
raum, Versteckplatz, Sonnenplatz, Jagdgebiet).  



Vorkommen: 



- in Mecklenburg- Vorpommern flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte  



Gefährdungsursachen: 



- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.  



Vorkommen im Untersuchungsraum 



 nachgewiesen  potenziell vorkommend  



Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 



Auf dem Vorhabenstandort konnte ein Vorkommen von Zauneidechsen im nordöstlichen und westlichen Geltungsbereich 



nachgewiesen werden.  



Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  



Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 



Habitatqualität: gut 



Beeinträchtigungen:  



Störwirkungen des angrenzenden Sägewerkes wirken auf das südliche Vorhabengebiet ein. Es erfolgt derzeit eine regelmä-



ßige Befahrung der südlichen Vorhabenfläche, die gleichzeitig zu Lagerzwecken genutzt wird.  



Erhaltungszustand: Gut 



Das Untersuchungsgebiet entspricht potenziell einem eigenständigen Lebensraum für eine lokale Population.  
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 



Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  



- Für Zauneidechsen geeignete Bereiche liegen außerhalb der Baugrenze und werden von Bebauung freigehalten 



- während der Bauphase vorgefundene Tiere werden in die hergestellten Ersatzhabitate umgesiedelt 



- Vorhabenfläche kann auch nach Realisierung der Ferienhausanlage wieder vollständig als Lebensraum genutzt werden. 



vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  



- Herstellung von Ersatzhabitaten im nordöstlichen Geltungsbereich sowie westlich der festgesetzten Gehölzfläche  



 



Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 



sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 



Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  



  



       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    



oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 



 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  



 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 



Begründung: 



Während der Bauphase vorgefundene Tiere werden artgerecht in das Ersatzhabitat umgesiedelt. Verletzungen oder Tötungen 
von Tieren  werden somit  verhindert. Verbotstatbestände nach § 44 des BNatSchG werden nicht erfüllt. 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt  



Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  



Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 



 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



Begründung: 



Mit der Herstellung des Ersatzhabitates bleiben die ökologischen Funktionen in ihrem Zusammenhang gewahrt. Eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann ist damit nicht zu erwarten. Gegenteilig werden mit der 
Umsetzung der CEF- Maßnahmen neue Habitatstrukturen für die Zauneidechse geschaffen bzw. vorhandene Strukturen 
verbessert, sodass von einer positiven Entwicklung der Population ausgegangen werden kann.  



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 



Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-



dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  



 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  



 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-



sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



Begründung: 



Die vorgesehenen CEF- Maßnahmen sichern einen günstigen Erhaltungszustand der Zauneidechse. Diese Habitate werden 
in seiner Ausprägung erweitert und vorhandene Strukturen werden verbessert. Mit der Herstellung des Ersatzhabitates wer-
den artenschutzrechtliche Konflikte vermieden. 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 



Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 



 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 



 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 











S e i t e  | 14    



 



   



Bearbeitungsstand: Juni 2014                                                                         Bebauungsplan Nr. 3/2011 
  “ Sondergebiet Ferienhäuser“ 



der Gemeinde Ahlbeck 
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Prüfung der Betroffenheit der Schlingnatter 



Unter Beachtung der artspezifischen Verhaltensweisen und der Ausbrei-



tung der Schlingnatter konnten artenschutzrechtliche Konflikte in Bezug 



auf diese Art (Coronella austriaca) nicht von vornherein ausgeschlossen 



werden, weshalb sie innerhalb dieser Unterlage näher untersucht wird.  



In der Ueckermünder Heide befinden sich größere Vorkommen der 



Schlingnatter. Sie besiedelt vorwiegend offene Habitate mit einer guten 



Wärmezufuhr und bevorzugt Temperaturen von etwa 29 °C.  



Zum Beutespektrum der ungiftigen Schlingnatter gehört unter anderem 



auch die Zauneidechse, weshalb sich ihre Lebensräume teilweise überla-



gern. Es wird in diesem falle von einem Vorkommen der Schlingnatter im 



Untersuchungsraum ausgegangen. Sie nutzt das gesamte Plangebiet als 



Jagd- und Nahrungshabitat.  



Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass geeignete Überwinterungsplä t-



ze dieser Reptilienart innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachge-



wiesen werden konnten. Dafür benötigt sie z.B. größere Fels- und Stein-



strukturen, Kleinsäugerbaue oder Erdlöcher. In Mitteleuropa werden die 



Winterquartiere ab Ende September bis Anfang Oktober aufgesucht. Dort 



verbleiben die Tiere etwa 4 Monate bis Anfang April.  



Im Umfeld des Vorhabens sind Ausweichhabitate in Form von größeren 



Magerrasenkomplexen vorhanden. Es ist damit zu rechnen, dass die 



Schlingnatter aufgrund von Vergrämungseffekten durch bestehende 



Nutzungen ihre Jagdaktivität auf diese Flächen verlagern wird bzw. bereits 



verlagert hat. Artenschutzrechtliche Konflikte werden demnach nicht er-



zeugt.  



Dennoch Vorgefundene Tiere sind fach- und artgerecht zu fangen und in 



ungestörte Bereiche und umzusiedeln. Dabei ist zu Berücksichtigen, dass 



zwischenartliche (interspezifische) Konkurrenzen auszuschließen sind.  



Auf diese Weise werden vorhabenbedingte Störungen, Tötungen und Ver-



letzungen vollständig vermieden. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestän-



de gemäß § 44 Abs. 1 sind für diese Arte nicht zu erwarten. 
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Art:   



Schlingnatter (Coronella austriaca)  



 
Schutzstatus 



 Anhang IV FFH-Richtlinie  



Bestandsdarstellung 



 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  



Die Schlingnatter (Coronella austriaca) ist eine etwa 50 bis 60 cm lange ungiftige Schlange. Sie hat bedeutende Vorkommen 



u.a. in den Sanddünengebieten der Ueckermünder Heide. Diese tagaktive, xerothermophile Art bevorzugt Temperaturen von 



etwa 29 °C. Sie besiedelt vorwiegend offene Habitate mit einer guten Wärmezufuhr. In Mitteleuropa werden die Winterquartie-



re (Fels- und Steinstrukturen) ab ende September bis Anfang Oktober aufgesucht. Dort verbleiben die Tiere etwa 4 Monate 



bis Anfang April. Der Lebensraum dieser Art überlagert sich teilweise mit dem der Zauneidechse. Zu ihrem Beutespektrum 



gehören insbesondere Eidechsen, darunter Zauneidechsen sowie deren Eier und Jungtiere. Seltener erbeuten sie kleine 



Säugetiere wie Spitz- und Wühlmäuse.  



Aufgrund des nachgewiesenen Vorkommens der für die Schlingnatter als Beutetier geeigneten Zauneidechse sowie unter 



Berücksichtigung des Verbreitungsgebietes in der Ueckermünder Heide kann somit von einem Vorkommen der Schlingnatter 



ausgegangen werden. Sie nutzt den Vorhabenstandort als Jagd- und Nahrungshabitat. Strukturen und Merkmale die auf eine 



Überwinterung im Gebiet schließen lassen, wurden nicht vorgefunden.  



 



Vorkommen: 



- in Mecklenburg- Vorpommern insbesondere in der Ueckermünder Heide, der Rostocker Heide, auf dem Darß und auf Rügen  



Gefährdungsursachen: 



- Beseitigung von Kleinstrukturen und Sonderstandorten, Flächenverlust und Verinselung von Populationen 



Vorkommen im Untersuchungsraum 



 nachgewiesen  potenziell vorkommend  



Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 



Der Vorhabenstandort lässt ein Vorkommen von Schlingnattern vermuten. Der Lebensraum der Schlingnatter überlagert sich 



teilweise mit dem der Zauneidechse, da diese der Schlingnatter als Beutetier dient. Es ist davon auszugehen, dass der Pla-



nungsraum der Schlingnatter als Jagd- und Nahrungshabitat dient.  



Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  



Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 



Habitatqualität: mäßig 



Beeinträchtigungen: Störwirkungen des angrenzenden Sägewerkes wirken auf das südliche Vorhabengebiet ein. Es erfolgt 



eine regelmäßige Befahrung der Fläche, die gleichzeitig zu Lagerzwecken genutzt wird. Das Untersuchungsgebiet entspricht 



keinem eigenständigen Lebensraum für eine lokale Population da hierfür wichtige Merkmale wie ausgedehnte Überwinte-



rungsplätze fehlen. 
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 



Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  



- eng aneinander liegende, ineinander übergehende Bauereignisse 



- abschnittsweise Errichtung der Fundamente und Blockhäuser 



- fach- und artgerechtes umsiedeln von während der Bauphase vorgefundenen Individuen 



vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  



- nicht erforderlich 



Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 



sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 



Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  



  



       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    



oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 



 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  



 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 



Begründung: 



Das Umsiedeln während der Bauphase vorgefundener  Tiere in unbelastete Bereiche ist geeignet, um das Tötungsverbot 
nach dem § 44 des BNatSchG vollständig zu vermeiden. Tötungen und Verletzungen können damit ausgeschlossen werden.  



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt  



Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  



Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 



 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



Begründung: 



Aufgrund von Ausstattungsmerkmalen des Planungsraumes ist davon auszugehen, dass die Schlingnatter den Planungsraum 
lediglich als Jagd- und Nahrungshabitat nutzt.  Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und  Wanderungszeiten ist entsprechend nicht zu erwarten. 
Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 



Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-



dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  



 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  



 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-



sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



Begründung: 



Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten können vorhabenbedingt ausge-
schlossen werden da keine Beanspruchung dieser Lebensraumstrukturen erfolgt. Vorhabenbedingte artenschutzrechtliche 
Konflikte ergeben sich für die Schlingnatter unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahme  nicht. 



 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 



Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 



 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 



 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 



Eine Betroffenheit von Amphibien aufgrund Lage des Vorhabengebietes am 



Teufelsgraben konnte nicht von vornherein ausgeschlossen werden, wes-



halb sie innerhalb dieser artenschutzrechtlichen Prüfung gesondert Be-



trachtet werden.  



Der Graben ist als möglicher Wanderkorridor und Nahrungshabitat für be-



stimmte Amphibienarten zu berücksichtigen. Ein Vorkommen der Rot-



bauchunke (Bombina bombina), der Kreuzkröte (Bufo calamita), der 



Wechselkröte (Bufo viridis), des Laubfrosches (Hyla arborea), der Knob-



lauchkröte (Pelobates fuscus), des Moorfrosches (Rana arvalis), des 



Springfrosches (Rana dalmatina) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana 



lessonae) im Vorhabenbereich ist grundsätzlich möglich jedoch unwahr-



scheinlich,  da die Neigung der Böschung für Amphibien als unüberwind-



bares Hindernis berücksichtigt werden muss.  



Die Unterkante der Böschung endet in einer etwa 40 cm hohen Abbruch-



kante zum Gewässerkörper. Diese zieht sich über den gesamten Verlauf 



des Grabens im Vorhabenbereich hin weshalb ein aufsteigen von Amphi-



bien aus dem Graben heraus nicht zu erwarten ist. Flach auslaufende 



Uferstrukturen sind nicht vorhanden. 



Der Teufelsgraben selbst stellt als nicht natürliches Fließgewässer kein 



Optimalhabitat für die untersuchten Amphibienarten dar. Der vorhaben-



seitige Uferbereich ist lediglich auf Höhe der vorhandenen Gehölzfläche 



bewachsen. Der Graben wird von dieser Seite aus regelmäßig unterhal-



ten. Dazu zählen insbesondere Mäharbeiten der Böschungsoberkante so-



wie die rhythmische Grundräumung zum Beseitigen von Verlandungen zur 



Wiederherstellung des erforderlichen Querschnittes.  



Im nördlichen, westlichen und südlichen Umfeld des Planungsraumes lie-



gen keine für Amphibien geeigneten Gewässer, von bzw. zu denen Wande-



rungen zu erwarten sind. Darüber hinaus befinden sich landschaftszer-



schneidende Strukturen (Wohnbebauungen, Anliegerstraße, Sägewerk) im 



nahen Umfeld des Vorhabenstandortes. 



Unter Berücksichtigung der Ausstattung des Untersuchungsraumes ist ein 



Vorkommen von den o.g. Amphibienarten im Planungsraum selbst nicht zu 



erwarten. Die Böschungsunterkante verhindert ein Aufsteigen von Am-



phibien aus dem Gewässer heraus.  



Daraus ergibt sich, dass vorhabenbedingte Konflikte mit dem Artenschutz 



in Bezug auf Amphibien nicht erzeugt werden. Verbotstatbestände nach § 



44 des BNatSchG können aus gutachterlicher Sicht ausgeschlossen wer-



den. Eine Besiedelung des Geltungsbereiches von Amphibien ist nicht zu 



erwarten. 
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Artengruppe:  Amphibien  



Untersucht wurden: 



Rotbauchunke (Bombina bombina), Kreuzkröte (Bufo calamita), Wechselkröte (Bufo viridis), Laubfrosches (Hyla 



arborea), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Moorfrosches (Rana arvalis), Springfrosches (Rana dalmatina) Kleinen 



Wasserfrosches (Rana lessonae)  



(vgl. Liste der in Mecklenburg- Vorpommern vorkommenden Amphibienarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie) 



 
Schutzstatus 



 Anhang IV FFH-Richtlinie  



Bestandsdarstellung 



 



Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  



-sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserfläche, reich strukturierter 



Gewässerboden (Äste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung aus 



- Als Laichgewässer werden überwiegend naturnahe Kleingewässer, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewässer bevorzugt. 



Sie liegen oft inmitten landwirtschaftlicher Nutzflächen.  



-terrestrischen Lebensräume befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässer  



Zu den Landhabitaten gehören Laub- und Mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlüsse, 



Wiesen und Weiher. Steine, Totholz, Kleinsäugerbaue stellen wichtige Rückzugsorte  dieser Tierarten dar und werden bevor-



zugt als Tagesverstecke genutzt. 



Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 



- in Mecklenburg-Vorpommern größtenteils abnehmende Bestände teilweise jedoch weit verbreitet  



Allgemeine Gefährdungsursachen: 



- Zerstörung von Laichgewässern  



- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden  



- Verkehrsopfer 



- intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum. 



Der Rückgang der Laichgewässer führt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wandernder Tiere 



durch den Straßenverkehr schwächen die Populationen. 



 



Vorkommen im Untersuchungsraum 



 nachgewiesen  potenziell vorkommend  



Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 



Im Geltungsbereich selbst ist ein Vorkommen von Amphibien unwahrscheinlich. Der Teufelsgraben stellt kein Optimalhabitat 



der untersuchten Amphibien dar. Er wird regelmäßig unterhalten und unterliegt damit erheblichen anthropogenen Belastun-



gen.  



Habitatqualität:  



Die Habitatqualität ist im Untersuchungsraum als unterentwickelt einzuschätzen. Verlandungsbereiche mit flach auslaufenden 



Ufern sind nicht vorhanden. Die steile Böschung macht ein Besiedeln von Landlebensräumen unwahrscheinlich.  



Beeinträchtigungen:  



Beeinträchtigungen bestehen insbesondere aufgrund der regelmäßigen Unterhaltung des Teufelsgrabens. 



Erhaltungszustand: C 
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 



Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  



- keine Beseitigung von potenziellem Lebensraum 



- keine Veränderungen des Wasserkörpers des Teufelsgrabens 



- Mindestabstand der baulichen Anlagen von 5 m zur Böschungsoberkante 



vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  



- nicht erforderlich 



Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 



sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 



Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 



            Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung                                                                   



oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 



 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  



 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 



Begründung: 



Ein Vorkommen der untersuchten Amphibien ist aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes nicht zu erwarten. Vorha-



benbedingte Wirkungen auf  Lebensräume können ausgeschlossen werden. Diese werden weder beansprucht noch in ihrer 



Qualität und Ausstattung beeinträchtigt.  Tötungen oder Verletzungen von Individuen können dementsprechend ausgeschlos-



sen werden. 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt  



Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  



Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  



Wanderungszeiten 
 



 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



Begründung: 



Überwinterungsräume von Amphibien werden mit Umsetzung der Planung nicht beseitigt. Fortpflanzungs- und Laichgewässer 



sind nicht betroffen.  



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 



Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-



dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  



 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  



 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-



sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



Begründung: 



In Bezug auf Amphibien können artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden. Der Geltungsbereich wird durch die 



untersuchten Arten aufgrund der Böschungsneigung des Teufelsgrabens nicht besiedelt, weshalb Verbotstatbestände nach § 



44 Abs. 1 des BNatSchG ausgeschlossen werden können. Vorhabenbedingt werden keine Lebensräume von Amphibien 



beansprucht oder beeinträchtigt. 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 



Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 



 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 



 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 



Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  



- nicht erforderlich - 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten.nach Art. 1 



der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 



Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vor-



kommende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-



Richtlinie). Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hier-



bei um alle wild lebenden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 



Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer 



„besonders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). 



Darüber hinaus werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte 



Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 



BNatSchG).  



Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 



der Vogelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstö-



rung oder Beschädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung 



während der Brut- und Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  



Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. 



Entsprechend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren 



Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, 



Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 



Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell 



festzuhalten, dass dieser starken anthropogenen Belastungen ausgesetzt 



ist. Das südlich liegende Sägewerk erzeugt mit seinen Betriebsabläufen 



Störwirkungen, die sich zwangsläufig auf das Arteninventar auswirken.  



Es ist mit störungsunempfindlichen Arten der Gruppen Gehölzbrüter und 



Bodenbrüter zu rechnen. Die untersuchten Arten weisen geringe Fluchtdis-



tanzen und eine allgemeine Störungsunempfindlichkeit gegenüber anthro-



pogenen Wirkungen auf.  



Die Auswahl der Arten erfolgte auf der Basis des vorhandenen Lebens-



raumpotenzials in Verbindung mit den Verhaltensweisen einzelner Arten. 



Als Grundlage wurde in gleichem Maße der Standard- Datenbogen des Vo-



gelschutzgebietes „Ueckermünder Heide“ genutzt.  



Folgende Arten, für die eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden 



konnte, wurden demnach einer näheren Betrachtung unterzogen: 
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Tabelle 1: Übersicht über die untersuchten Arten (vgl. Standard- Datenbogen) 



Vogelart Lebensraumelemente 



dt. Name wiss. Name 



Bodenbrüter 



Heidelerche Lullula arborea - lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten  



- trockene Randbereiche und Lichtungen (einschließlich Schnei-



sen und Kahlschlägen) von Kiefernwäldern mit lückiger und 
überwiegend niedriger Vegetation (insbesondere Zwergstrauch-
heiden und Sandmagerrasen, aber auch trockene Gras- oder 
Staudenfluren oder ähnliche Flächen, Wegränder und Säume im 



Übergang zwischen Wald und Offenland) 



Ziegen-



melker 
Caprimulgus euro-



paeus 



- lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten  



- mit Einzelgehölzen bestandene Randbereiche großflächiger 



Heiden 



- größere Lichtungen (z. B. Schneisen) von Kiefernwäldern mit 



lückiger und überwiegend niedriger Vegetation (insbesondere 
Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen) 



Gehölzbrüter 



Sperber-
grasmücke 



Sylvia nisoria Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen 



Schicht aus dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden 
offenen Flächen (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland, Tro-
ckenrasen, Hochstaudenfluren, Gras- oder Staudenfluren oder 
ähnliche Flächen) 



Neuntöter Lanius collurio - strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dor-



nige Einzelsträucher mit angrenzenden als Nahrungshabitat die-
nenden Grünlandflächen, Gras- oder Staudenfluren oder ähnli-



chen Flächen (ersatzweise Säume) 



- Heide- und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder halbof-



fenem Charakter 



- Strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebü-
schen und halboffene Moore 



 



§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 



Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der 



Bau der geplanten Ferienhausanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraus-



sehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  



Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn 



durch den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen 



oder Entwicklungsformen einer Art getötet werden.  



Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die 



zur Arterhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier.  
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 



Ruhestätten) 



Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die 



Funktion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen 



kann. Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmit-



telbare Flächeninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen 



oder festen Niststätten von europäischen Vogelarten.  



 



Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 



Um einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 3 BNatSchG zu vermeiden, 



ist für die untersuchten Brutvogelarten eine Bauzeitenregelung einzuhal-



ten. Für Gehölz- sowie für Bodenbrüter ist jeweils eine Bauzeit außerhalb 



der Brutperiode notwendig. Auf diese Weise ist für den Vorhabenstandort 



die Aufzucht der Jungen gewährleistet. Eine Beseitigung von Gehölzgrup-



pen die als Ruhe-oder Fortpflanzungsstätte genutzt werden erfolgt mit der 



Planung nicht. 



Mit der Errichtung der Ferienhausanlage wird die Gehölzfläche erhalten. 



Sie ist im Bebauungsplan als Maßnahmefläche B festgesetzt und steht 



den untersuchten Vogelarten weiterhin als Habitat zur Verfügung.  



Für bodenbrütende Arten bleibt unter Beachtung der Standortgegebenhei-



ten generell festzuhalten, dass der Vorhabenstandort kein Optimalhabitat 



darstellt, da Störreize des Sägewerkes aufgrund der Nutzung der Fläche 



als Lagerfläche einwirken und eine Reizkulisse erzeugen und für Vergrä-



mungseffekte sorgen.  



Darüber hinaus stellt die derzeitige Beweidung der kleinen Fläche mit 



Schafen eine Belastung für Bodenbrüter dar die eine Bruttätigkeit erheb-



lich erschweren. Nistplätze von bodenbrütenden Arten sind demnach äu-



ßerst unwahrscheinlich und wurden während der erfolgten Begehung nicht 



nachgewiesen. 



Somit ist zu erwarten, dass Bodenbrüter auf umliegende Magerrasenkom-



plexe bzw. auf die Flächen innerhalb angrenzender Schutzgebiete auswei-



chen. Hervorragende Ausweichhabitate sind im Umfeld des Vorhabenstan-



dortes ausreichend vorhanden. 



Für die im Plangebiet potenziell vorkommenden störungsunempfindlichen 



gehölzbrütenden Arten werden unter Einhaltung der Bauzeitenregelung 



ebenfalls keine Störungen erzeugt. Die vorhandenen Lebensräume blei-



ben erhalten und können auch weiterhin vollständig als Lebensraum ge-



nutzt werden.  
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Artengruppe:  Brutvögel der Gehölze  



(vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte / variable Niststätten) 



Untersucht wurden (unter Berücksichtigung der Anlage 1 der Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V) : 
Neuntöter (Lanius collurio) und Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 



 
Schutzstatus 



 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  



Bestandsdarstellung 



 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  



- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze 



- jährlich neuer Nestbau; es werden Dornsträucher (Neuntöter) bzw. hohes Gebüsch/ Gehölz (Sperbergrasmücke) genutzt 



- die Lebensräume der untersuchten Arten überlagern sich oftmals, da die Sperbergrasmücke offenbar gezielt die Nähe des         



Neuntöters aufsucht 



- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt 



-  Ernährung: Insekten, Spinnen seltener Weichtiere. Der Neuntöter erlegt zusätzlich teilweise Kleinsäuger oder Reptilien.  



 
Vorkommen in Mecklenburg- Vorpommern: 
- in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet, stabile Bestände, geringe Störempfindlichkeit und Fluchtdistanz 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume 



Vorkommen im Untersuchungsraum 



 nachgewiesen  potentiell vorkommend  



Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 



Im Untersuchungsraum sowie nahen Umfeld befinden sich geeignete Habitate wie Gehölze und Hecken. Ein Vorkommen von 



diesen Gehölzbrütern ist grundsätzlich möglich. 



Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  



Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 



Habitatqualität: gut 



Beeinträchtigungen:   



Aufgrund vorhandener Störwirkungen des angrenzenden Sägewerkes beschränkt sich das Arteninventar auf störungsunemp-



findliche Gehölzbrüter mit geringen Fluchtdistanzen. 



Erhaltungszustand: Gut 



Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 



Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  



- Bauphase außerhalb der Brutperiode  



- eng aneinander liegende Bauereignisse, abschnittsweiser Aufbau der Ferienhäuser, minimale Eingriffsintensität 



- umfangreiche Ersatzpflanzungen im Geltungsbereich (Heckenpflanzungen im Nordosten und Südwesten), sowie Erhalt der 



vorhandenen Gehölzfläche 



 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  



- nicht erforderlich- 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 



sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 



Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  



 



 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 



 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 



 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  



 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 



Begründung: 



Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht zu erwarten. 



 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt  



Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  



Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  



Wanderungszeiten 
 



 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



Begründung: 



Die gewählte Bauzeit liegt außerhalb der Fortpflanzungs-, Aufzuchts- oder Mauserzeit der Gehölzbrüter. Konflikte sind dies-
bezüglich auszuschließen. Nach Abschluss der Bauphase steht der Geltungsbereich den untersuchten Arten wieder voll-
ständig zur Verfügung. 
 
Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. 



des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 



Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  



 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschlie-



ßen  



 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-



sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



Begründung: 



Eine Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt nicht. Vorhandene Gehölzflächen bleiben erhalten und sind im 
Bebauungsplan als Maßnahmefläche für den Naturschutz festgesetzt. Darüber hinaus sind im nordöstlichen sowie im süd-
westlichen Geltungsbereich Heckenstrukturen geplant, die wichtige ökologische Funktionen übernehmen. Eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes lässt sich nicht ableiten. 



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 



Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 



 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 



 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 



Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  



- nicht erforderlich - 



 



 











S e i t e  | 25    



 



   



Bearbeitungsstand: Juni 2014                                                                         Bebauungsplan Nr. 3/2011 
  “ Sondergebiet Ferienhäuser“ 



der Gemeinde Ahlbeck 
  



Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Sap) 
 



 



Artengruppe:   Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 



Untersucht wurden (unter Berücksichtigung der Anlage 1 der Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V): 
Heidelerche (Lullula arborea) und Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 



 
Schutzstatus 



 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  



Bestandsdarstellung 



Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der trockenen, überwiegend offenen, gut durchsonnten Habitaten  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation, der Ziegenmelker trägt kein Nistmaterial an den Brutplatz 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- in Mecklenburg-Vorpommern selten, teilweise rückläufige Bestände 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 



Vorkommen im Untersuchungsraum 



 nachgewiesen  potenziell vorkommend  



Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 



Im Untersuchungsraum ist ein Vorkommen unwahrscheinlich. Vorhandene Störwirkungen durch die Betriebsabläufe des 
Sägewerkes sowie die Nutzung des südlichen Geltungsbereiches als Lagerfläche lassen ein Vorkommen von Bodenbrütern 
nicht vermuten. Die Beweidung mit Schafen hält die Vegetation kurz, sodass ein versteckter Nestbau nicht möglich ist 



Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  



Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 



Habitatqualität: suboptimal, berücksichtigt werden Einflüsse des Sägewerkes  sowie die Beweidung der Fläche mit Schafen 



Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 



Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  



- Baubeginn erfolgt außerhalb der Brutperiode 



- keine Beanspruchung von Lebensräumen der untersuchten Bodenbrütern 



vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  



- nicht erforderlich 



 



Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 



sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 



Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  



  



        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 



 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 



 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  



 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 



Begründung: 



Baubeginn ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Der Vorhabenstandtort stellt kein Optimalhabitat der untersuchten 
Bodenbrüter dar. Ein Vorkommen für diesen Bereich ist nicht zu erwarten. Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten erfolgt nicht.  



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  



Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  



Wanderungszeiten 
 



 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 



Begründung: 



Mit einer Bauzeit außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit kann eine Störung  potenziell vorkommender Individuen während der 



Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserzeit vollständig vermieden werden.  



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt 



Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 



Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-



dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  



 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  



 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 



 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-



sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



Begründung: 



Die im Bereich der Vorhabenfläche potenziellen Brutstätten der untersuchten Arten erfahren mit der geplanten Realisierung 
der Ferienhausanlage  keine Beeinträchtigung, da die geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode durchgeführt 
werden. Es ist zu erwarten, dass die potenziell Betroffenen Individuen während der Bauphase in ungestörte bisher unbesie-
delte Bereiche ausweichen werden. Geeignete Strukturen, die die Vorhabenfläche nicht vorhält, sind im Umfeld des Vorha-
benortes in ausreichendem Umfang vorhanden. Die geplanten Gehölzpflanzungen im nordöstlichen und südwestlichen Gel-
tungsbereich bieten diesen Arten  einen weiteren wichtigen Rückzugs- und Ruheraum.  



Verbotstatbestand:  ist  nicht erfüllt  



Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 



Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 



 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 



 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 



Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  



- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-



chen ökologischen Funktionalität 



4.1  Maßnahmen zur Vermeidung  



Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass artenschutzrechtliche Konflikte le-



diglich mit den Gründungsarbeiten der einzelnen Häuser zu erwarten sind. 



Hierfür sind Eingriffe in den Boden notwendig. Diese Arbeiten erfolgen je-



doch in Abhängigkeit der personellen, materiellen und wirtschaftlichen Ka-



pazitäten des Investors. Eine gleichzeitige Errichtung aller geplanten bau-



lichen Anlagen ist demnach nicht vorgesehen.  



Denkbar ist die abschnittsweise Fertigstellung zunächst eines Baufeldes, 



was Auswirkungen auf die untersuchten Arten minimiert. Aufgrund der 



Verwendung betriebseigener Baumaterialien aus dem Sägewerk ist zusätz-



licher baubedingter Anlieferverkehr nicht vorgesehen. Schwere Bauma-



schinen zur Herstellung der Fundamente sind nicht notwendig.  



Erhebliche Störungen von europäischen Brutvogelarten die zur Aufgabe 



von Lebensräumen oder Brutplätzen führen sind somit aufgrund der gerin-



gen Wirkungsintensität der Bautätigkeit in Verbindung mit der Errichtung 



außerhalb der Brutperiode der untersuchten Brutvogelarten vollständig 



vermeidbar. Tötungen oder Verletzungen können ausgeschlossen werden. 



Lebensräume werden nicht beansprucht. Für die Bauzeit außerhalb der 



Brutperiode lassen sich artenschutzrechtliche Konflikte vollständig aus-



schließen.  



Lebensräume der Zauneidechse werden ebenfalls nicht beansprucht. Für 



diese Art günstige vorhandene Strukturen werden von der Bebauung fre i-



gehalten und unterliegen keinen Beeinträchtigungen. Gegenteilig werden 



vorhandene Strukturen aufgewertet. Vorgefundene Individuen sind in ge-



eignete Ersatzhabitate umzusiedeln (Zwischenhälterung). Mithilfe dieser 



Vermeidungsmaßnahmen lassen sich artenschutzrechtliche verbotstatbe-



stände nach § 44 BNatSchG vollständig ausschließen. 



  



4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  



Das Erfordernis der Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. 



Funktionen wurden im Kapitel 3.1.2 bereits ausführlich dargestellt. In die-



sem Falle sind CEF- Maßnahmen lediglich für die Zauneidechse notwendig. 



Vorhandene für die Zauneidechse geeignete Strukturen im nordöstlichen 



sowie im westlichen Geltungsbereich werden in ihrer ökologischen Leis-



tungsfähigkeit sowie in ihrer Ausstattung verbessert.  
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Geplant ist die Herstellung von Lesesteinhaufen. Diese Speichern die 



Sonnenwärme des Tages und geben sie nachts an die Umgebung ab. Des-



halb eignen sich diese Habitatstrukturen als nächtlicher Ruheplatz der 



Zauneidechse sowie als Sonnplatz.  



Des Weiteren ist die Erhöhung von Totholzanteilen vorgesehen, um eine 



Vielseitigkeit des Lebensraumes herzustellen und weitere Versteckmög-



lichkeiten zu entwickeln. Auch diese Strukturen werden als Sonnplatz ge-



nutzt.  



Um ein grabfähiges Substrat zu erhalten, ist ein Aufkommen einer dichten 



Vegetationsdecke zu verhindern. Ein lockeres, sandiges Substrat ist für die 



Zauneidechse wichtig und notwendig. 



Bis zum Abschluss der Bauphase ist mittels eines Schutzzaunes zu verhin-



dern, dass Individuen der Zauneidechse in die von der Errichtungsphase 



betroffenen Areale gelangen. Auf diese Weise werden baubedingte Verle t-



zungen oder Tötungen vollständig verhindert. 



Diese CEF- Maßnahme eignet sich gleichfalls als Ersatzhabitat, in welches 



während der Bauphase vorgefundene Individuen überführt werden können. 



Die Umsetzung der Maßnahme sollte deshalb noch vor Baubeginn erfol-



gen. Mithilfe dieser Maßnahme bleiben die ökologischen Funktionen in ih-



rem räumlichen Zusammenhang gewahrt.  



Nach Abschluss der Bautätigkeit steht der gesamte Geltungsbereich der 



Zauneidechse wieder vollständig zur Verfügung.  
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5. Gutachterliches Fazit 



Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulas-



sung eines Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote 



des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. 



Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prüfen, ob 



sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten 



der untersuchten Arten überlagern.  



Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix 



untersucht, ob ein drohender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 



Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzulässigkeit der am Standort Ludwigshof 



geplanten Ferienhausanlage führt. 



Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der 



Weichtiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger,  Fische, Säugetiere und 



Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanz-



prüfung ausgeschlossen werden. 



Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für die Zau-



neidechse, die Schlingnatter, Amphibien sowie für gebüsch- und boden-



brütende Vogelarten. Eine Betroffenheit von Amphibien sowie der 



Schlingnatter konnte im Rahmen dieser Untersuchung nicht festgestellt 



werden.  



Für die Zauneidechse sowie die untersuchten Brutvogelarten werden Ver-



meidungsmaßnahmen beschrieben, mit deren Hilfe Verbotstatbestände 



verhindert werden. Zusätzlich dazu sind CEF- Maßnahmen für die Zau-



neidechse vorgesehen, mit welchen vorhandene Habitatstrukturen bereits 



im Vorfeld verbessert und aufgewertet werden.    



Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der 



Umsetzung des Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die öko-



logische Funktion des Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirk-



faktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten. 



 



Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Ferienhausanlage am Stand-



ort Ludwigshof sind unter Einhaltung von Vermeidungs- und Minderungs-



maßnahmen sowie mit Umsetzung der CEF- Maßnahmen für Zauneidechsen 



mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 



vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug auf die untersuchten Arten 



können unter Einhaltung der Empfehlungen dieser Unterlage vollständig 



ausgeschlossen werden. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 



Die Gemeinde Ahlbeck hat am 27.01.2011 die Aufstellung des vorzeitigen 
Bebauungsplans Nr. 3/2011 „Sondergebiet Ferienhäuser“ in Ludwigshof 
beschlossen. Geplant ist die Errichtung von insgesamt 12 Holzhäusern inner-



halb des Geltungsbereiches. Dieser besitzt eine Größe von 0,9 ha. 



Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der Ferienhäuser 
bestehen derzeit nicht. Der Betrieb und die Errichtung sind gemäß § 10 Abs. 
4 der BauNVO in Sondergebieten möglich. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans sollen diese planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung und den Betrieb einer Ferienhausanlage geschaffen werden.  



Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Nahbereich zweier Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung. Es handelt sich um das FFH- Gebiet 
„Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ sowie um das Vogelschutzgebiet 



„Ueckermünder Heide“. Innerhalb dieser Unterlage wird die Möglichkeit 
erheblicher vorhabenbedingter Auswirkungen auf das FFH- Gebiet geprüft.  



Für Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 
Projekten ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete) erheblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes die Prüfung der 
Verträglichkeit dieses Projektes mit den festgelegten Erhaltungszielen des 
betreffenden Gebietes vor.  



Grundsätzlich ist es dabei jedoch nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt 
direkt Flächen innerhalb des NATURA 2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder 
von außen auf das Gebiet einwirkt.  



Soll ein Plan aufgestellt werden, bei dem ein NATURA 2000-Gebiet in seinen 
Erhaltungszielen erheblich beeinträchtigt werden könnte, ist eine FFH-
Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich. 



In der FFH-Vorprüfung wird die Möglichkeit des Auftretens erheblicher Beein-
trächtigungen eines Schutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen abgeschätzt.  



Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE 2351- 301 „Ahlbecker Seegrund und 



Eggesiner See“ befindet sich 180 m südwestlich des Vorhabenstandortes.  



Es ist deshalb innerhalb dieser Unterlage zu prüfen, ob die Möglichkeit er-
heblicher Auswirkungen auf das FFH- Gebiet besteht (FFH- Vorprüfung). 
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1.1 Rechtsgrundlagen der Verträglichkeitsprüfung  



Aufgrund des § 21 Abs. 2 des Gesetzes des Landes Mecklenburg- Vorpom-
merns zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (NatSchAG vom 23. 
Februar 2010, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetztes vom 12. Juli 



2010, GVOBl. M- V 2010, S. 383, 395) und zur Umsetzung der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie – FFH-RL, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368), 
wurde durch die Landesregierung verordnet, dass die Flächen des „Ahlbecker 



Seegrund und Eggesiner See“ in einer Gesamtgröße von 1.546 ha zum Ge-
biet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) bestimmt werden. 



Eine Managementplanung liegt für dieses Gebiet nicht vor. Der Maßstab der 



Verträglichkeitsprüfung ergibt sich demnach aus dem vorhandenen Stan-
dard- Datenbogen. Rechtsgrundlage für die Verträglichkeitsprüfung von 
Plänen und Projekten sind die §§ 34 und 36 des BNatSchG sowie der § 21 
des NatSchAG M- V.  



Die Vorprüfung von Projekten oder Plänen dient der Feststellung, ob bei dem 
zu prüfenden Projekt oder Plan die Möglichkeit besteht, dass es/er im Sinne 
des § 34 (1) S. 1 BNatSchG einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu 



beeinträchtigen. 



Falls die Möglichkeit erheblicher Beeinträchtigungen besteht, ist eine Ver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen. Dabei ist vor allem zu prüfen, in welcher 
Weise und Intensität die Erhaltungsziele und maßgeblichen Bestandteile des 
betroffenen Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben erheblich beeinträch-
tigt werden oder nicht. Dabei ist auf kumulative Effekte zu achten, denn 
andere Vorhaben könnten Beeinträchtigungen des Vorhabens verstärken und 
somit erst erheblich machen. Bei Erfordernis sind Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung festzulegen. 



Kommt die Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis, dass es durch ein 
Vorhaben voraussichtlich zu unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen 
des Natura 2000-Gebietes kommen kann, hat das nach § 34 BNatSchG 
unmittelbare Auswirkungen auf die Entscheidung über die Zulässigkeit, 
soweit nicht die Voraussetzungen einer Ausnahmeprüfung vorliegen. Ein 
Abwägungsspielraum ist hier nicht vorhanden. 



Für die Prüfung wird die Gliederung des Leitfadens zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (BUNDESMINISTERIUM 



FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) verwendet. 
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Daneben wird das „Gutachten zur Durchführung von FFH-



Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern“ (FROELICH & 



SPORBECK 2006) als Arbeitsgrundlage herangezogen.  



Zur Bewertung der Erheblichkeit von Flächenverlusten und Funktionsverlus-



ten von Lebensraumtypen und Habitaten der Arten stehen das BfN-



Fachinformationssystem und die Fachkonventionen zur Bestimmung der 



Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) zur 



Verfügung.  



Folgender Verfahrensablauf der Verträglichkeitsprüfung ergibt sich aus dem 



§ 34 des BNatSchG: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
Abbildung 1:  Verfahrensablauf nach § 34 BNatSchG  
  (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) 



 



 



Phase 1 FFH-Voruntersuchung als Vorprüfung oder Screening  



Können Beeinträchtigungen eines NATURA-2000-Gebietes sicher ausgeschlossen werden? 



 



nein 
 



ja 
Keine weiteren Prüfschritte erforderlich 



das Vorhaben ist zulässig 



Phase 2 FFH-Verträglichkeitsprüfung   



Kann als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Gewissheit ausgeschlossen werden, 
dass die Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes beeinträchtigt werden? 



 



nein 
 



ja 



 



das Vorhaben  
ist zulässig 



 



das Vorhaben ist 
(zunächst) unzulässig 



Phase 3 FFH-Ausnahmeprüfung   



Sind die erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben, die eine Zulassung ermöglichen?  
Und können die notwendigen Kohärenzmaßnahmen ergriffen werden? 



 



nein 
 



ja 



 



das Vorhaben  
ist zulässig 



 



das Vorhaben  
ist unzulässig 
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2. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele 



Die Anlage 1 zu dieser Unterlage enthält eine Übersichtskarte des FFH-



Gebietes DE 2351-301  und des Vorhabenstandortes. 



  



2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 



Bei dem untersuchten FFH- Gebiet handelt es sich um durch Absenkung 



zweier Flachseen entstandene komplexe Moorökosysteme mit wertvoller 



Vegetation im Übergangsbereich zwischen basen- bis kalkreichen zu 



mesotroph- sauren Standortbedingungen. Im Randbereich befinden sich 



Übergänge zu Trockenlebensräumen und Wäldern. 



Die Schutzgebietsausweisung des FFH-Gebietes umfasst eine Fläche von 



etwa 1.546 ha. Es liegt großflächig innerhalb des EU- Vogelschutzgebietes 



„Ueckermünder Heide“.  



Der als Datengrundlage verwendete Standard- Datenbogen des FFH- Gebie-



tes beschreibt die allgemeinen Gebietsmerkmale.  



Demnach bilden 51 % der Fläche Moore, Sümpfe und Uferbewuchs, 23 % 



Laubwald, 10 % feuchtes und mesophiles Grünland, 9 % Nadelwald, 2% 



Trockenrasen, Steppen, 2% Mischwald, 1 % Binnengewässer, 1 % anderes 



Ackerland, 1% Heide, Gestrüpp und 1 % Sonstiges einschließlich Städte, 



Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben oder Industriegebiete. 



Entwicklungsziel ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 



Erhaltungszustandes der gemeldeten Lebensräume nach Anhang I (einschl. 



aller dafür charakteristischen Arten) und der Erhalt der Arten nach Anhang II 



der FFH-Richtlinie. 



Teile des Schutzgebietes sind zugleich als nationale Schutzgebiete ausgewie-



sen. Das Naturschutzgebiet „Ahlbecker Seegrund“ deckt sich zu großen 



Teilen mit dem FFH- Gebiet. Es liegt des Weiteren großflächig innerhalb des 



Landschaftsschutzgebietes „Haffküste sowie des Naturparkes „Am Stettiner 



Haff“. 



Das Vorhaben befindet sich jedoch außerhalb des in dieser Unterlage unter-



suchten Schutzgebietes. 
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2.2 Schutzzweck und Erhaltungsziele des Schutzgebietes 



Zu den natürlichen Lebensräumen von gemeinschaftlichem Interesse des 



Anhang I der Richtlinie 97/62/EG (FFH-Richtlinie) gehören innerhalb des 



ausgewiesenen Schutzgebietes die in der folgenden Tabelle 1 aufgeführten 



Lebensraumtypen: 



Tabelle 1: FFH‐Lebensraumtypen (LRT) [Quelle: Standartdatenbogen DE 2351- 301] 



Kennziffer Bezeichnung Fläche ha) Erhaltungszustand 



2330 Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf 



Binnendünen 



4 C 



3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewäs-



ser mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften 



19 C 



6230 Artenreiche Borstgrasrasen 0,36  C 



6410 Pfeifengraswiesen 4  C 



7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 16  B 



7230 Kalkreiche Niedermoore 118  B 



9110 Hainsimsen-Buchenwälder 1 C 



91D0 Moorwälder 310 B 



 



Legende:  Erhaltungszustand lt. SDB: A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt (nicht in A oder B einzustufende LRT) 



Die Größten Flächenanteile nehmen die kalkreichen Niedermoore sowie die 



Moorwälder ein.  



Die Hauptgefährdungsursachen dieser FFH- Lebensraumtypen liegen in der 



Absenkung des Grundwasserabstandes, Veränderungen der Nutzung wie z.B. 



Umbruch, Aufforstung, Düngung o.ä. oder Wegebau. Weitere Gefährdungsur-



sachen sind Abtorfung, Veränderungen des Wasserhaushaltes der Moore oder 



Nähr- und Schadstoffeinträge aus der Luft.   



Generell ist der Erhalt bzw. die Entwicklung großflächiger Moorlebensräumen 



mit zahlreichen FFH- Arten sowie weiteren angrenzenden FFH- Lebensraum-



typen für dieses FFH-Gebiet als Ziel zu berücksichtigen.  



Gemäß dem Standartdatenbogen kommen im FFH-Gebiet folgende zu schüt-



zende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie mit der angegeben Bewertung 



der Habitate vor: 
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Tabelle 1: Auflistung der FFH-Arten des FFH-Gebietes „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner 
See“ und deren Erhaltungsgrad (Quelle: Standartdatenbogen DE 2351-301)  



Legende: Erhaltung aktuell lt. SDB : A – hervorragend, B – gut, C – durchschnittlich oder beschränkt (nicht in A oder B einzustufende Art) 



 



Innerhalb der Vorprüfung der NATURA 2000-Verträglichkeit ist zu untersu-



chen, ob durch das Vorhaben Auswirkungen auf die Lebensraumtypen des 



Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie zu erwarten sind.  



Mit Hilfe des Standarddatenbogens für das FFH-Gebiet „Ahlbecker Seegrund 



und Eggesiner See“ sowie der Angaben des Bundesamtes für Naturschutz 



werden für die aufgeführten Lebensräume die entsprechenden Schutzerfor-



dernisse hergeleitet: 



o LRT 2330: Extreme Standortbedingungen begünstigen die Eigenentwicklung, 



eine Pflege ist dann nicht erforderlich, extensive Beweidung mit 



Schafen bzw. alternativ gelegentliches Brennen oder Plaggen bei 



nährstoffreicheren Standorten erforderlich um der Sukzession 



entgegenzuwirken  



o LRT 3150: Verhinderung und Verminderung von Nähr- und Schadstoffeinträ-



ge, extensive fischereiliche Nutzung, Vermeidung von  intensiven 



Bootsverkehr 



o LRT 6230: Extensive Nutzung durch Beweidung (Schafe, Rinder) oder ein-



schürige Mahd, ggf. Entbuschungsmaßnahmen zur Wiederherstel-



lung notwendig, Einrichtung wenig oder ungenutzter Pufferzonen 



sinnvoll, um Nähr- oder Schadstoffeintrag zu vermeiden 



o LRT 6410: mindestens Gelegentliche Pflegemahd (alle drei bis fünf Jahre), 



besser ist jedoch eine einmalige Herbstmahd (Streunutzung), 



Verhinderung von Verbuschung, Herstellung oder Erhalt eines 



ausreichend hohen Grundwasserspiegels � Verhinderung einer zu 



intensiven Mahd- oder Weidenutzung 



o LRT 7140: Wiederherstellung bzw. Erhalt des landschaftstypischen Wasser- 



und Nährstoffhaushaltes, Entfernung von Drainagen, Anstau von 



Entwässerungsgräben, mit Großseggen vergraste Bereiche können 



mit Schafen beweidet oder entbuscht werden 



Kennziffer FFH-Art Erhaltungszustand 



1188  Bombina bombina – Rotbauchunke B 



1337 Castor fiber - Biber B 



1393 Hamatocaulis vernicosus- Firnisglänzendes Sichelmoos B 



1903 Liparis loeselii- Sumpf- Glanzkraut B 



1355 Lutra lutra - Fischotter B 



1060 Lycaena dispar- Großer Feuerfalter A 



1166 Triturus cristatus- Nördlicher Kammmolch B 



1016 Vertigo moulinsiana- Bauchige Windelschneck A 
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o LRT 7230: Erhaltung bzw. Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushal-



tes, Mahd oder Beweidung für die Erhaltung dieses Lebensraum-



typs erforderlich da dieser größtenteils durch landwirtschaftliche 



Nutzung entstanden ist 



o LRT 9110: Pflege oder Nutzung zum Erhalt ist nicht erforderlich, Forstwirt-



schaft unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange, auf-



grund der wertvollen tot- und altholzreichen Zerfallsphasen soll-



ten Teile der Wälder ungenutzt bleiben 



o LRT 91D0: Forstliche Nutzung ist diesen Sonderstandorten kaum möglich und 



sollte in FFH- Gebieten unterbleiben, erhöhter Nährstoffeintrag 



aufgrund von landwirtschaftlichen Nutzung erfordert zwingend 



Pufferbereiche vor allem zu intensiv genutzten Landwirtschaftli-



chen Flächen  



 



 



2.3 Beschreibung der örtlichen Situation des FFH-Gebietes  



 im Bereich des Vorhabenstandortes  



Das FFH- Gebiet liegt in einem Abstand von mindestens 180 m in südwestli-



cher Richtung zu dem Vorhabenstandort in Ludwigshof. Die im Standartda-



tenbogen erfassten Lebensraumtypen werden somit nicht in Anspruch ge-



nommen.  



Die bestehenden baulichen Anlagen des angrenzenden Sägewerkes sowie 



dessen Betriebsabläufe und das bereits errichtete Ferienhaus sorgen im 



Zusammenwirken bereits für eine erhebliche Vorprägung des Plangebietes. 



Direkt westlich und nördlich des Vorhabenstandortes befinden sich Wohnbe-



bauungen.  



Das geplante Sondergebiet liegt auf einer wirtschaftlichen Konversionsfläche 



am Rande der Ortslage. Im südlichen Bereich wird die Vorhabenfläche teil-



weise als Lagerfläche des angrenzenden Sägewerkes genutzt. Im Norden 



erfolgt temporär eine Beweidung mit Schafen. 



Im östlichen Teil des Planungsraums befindet sich eine junge Gehölzfläche 



mit einer Größenordnung von etwa 879 m². Den Hauptbestand stellen junge 



Pappeln, Birken und Fichten dar.  



Ein Ferienhaus wurde bereits errichtet. Handwerksarbeiten am Haus und der 



damit verbundene regelmäßige Aufenthalt von Menschen erzeugen bereits 



gewisse Störreize. Die Zuwegung zum Ferienhausgebiet erfolgt über eine 



bestehende mit Betonpflaster befestigte Straße westlich des Vorhabenstand-



ortes. Sie dient gleichzeitig zur Erschließung des Sägewerkes.  
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3. Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 



Geplant ist die Errichtung von insgesamt 12 Holzhäusern. Neun Holzhäuser 



mit einer Grundfläche von jeweils 35 m² sollen allgemein als Ferienhaus für 



Individualreisende, Gäste des Reiterhofes Krohn sowie Rad- und Wandertou-



risten dienen. 



Zwei Holzhäuser werden nach schwedischem Vorbild als Stuga (Gruppenun-



terkunft) angeboten. Ein Holzblockhaus soll als Rezeption, Touristeninforma-



tion, Büro und Verkaufsraum zur Versorgung des Ferienhausgebietes dienen. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan, Maßstab verändert (Quelle: BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH) 
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Um einen naturnahen Charakter des Gebietes gerecht zu werden, werden die 



Grundflächen der geplanten Ferienhäuser auf 50 m² beschränkt. Untergeord-



nete Straßen zur Erschließung der einzelnen Ferienhäuser sind nicht geplant. 



Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt auf einem zentralen Parkplatz am west-



lichen Plangebietsrand.  



Die geplante Belegungsdichte mit Feriengästen soll an ein wirtschaftliches 



aber für das Schutzgebiet verträgliches Maß herangeführt werden. Um dem 



wachsenden Bedarf an Ferienunterkünften in der Region gerecht zu werden, 



werden die Ferienhäuser mit etwa 60 Bettenplätzen errichtet. Für die Haupt-



saison und bei einer angestrebten Auslastung von 65 % rechnen die Investo-



ren mit einer täglichen Gästezahl von 36 Personen. 



Die Grundflächenzahl wurde im Bebauungsplan mit 0,15 festgesetzt. Daraus 



ergibt sich unter Berücksichtigung der Sondergebietsgröße eine mögliche zu 



versiegelnde Fläche von 821 m². 



Die Wirkfaktoren des Vorhabens lassen sich bei zeitlicher Differenzierung 



regelmäßig in drei unterschiedliche Gruppen einteilen: 



 



Baubedingte Wirkungen – sind zeitlich befristet und auf die Dauer der 



Bau- bzw. Errichtungsphase des Vorhabens beschränkt. Die damit in Verbin-



dung stehenden  Faktoren Störung, Verdrängung und Habitatverlust bezie-



hen sich besonders auf das faunistische Arteninventar. Bedingt durch direk-



ten oder indirekten Flächenverlust können o. g. Faktoren Beeinträchtigungen 



verursachen. Der direkte Flächenverlust entsteht im unmittelbaren Bereich 



des Vorhabens durch die Überbauung sowie die Umgestaltung bestehender 



Nutzungsstrukturen. Ein direkter Flächenverlust kann als Beeinträchtigung 



von Lebensräumen, Brutbiotopen und Nahrungsflächen flächenscharf darge-



stellt werden.  



 



Anlagebedingte Wirkfaktoren - entstehen durch die bloße Existenz der 



baulichen Anlagen für den gesamten zeitlichen Bestand des Vorhabens.  



 



Betriebsbedingte Wirkungen - sind vor allem stoffliche Immissionen, 



Lärmimmissionen und visuelle Störwirkungen, die in Abhängigkeit der Be-



triebsabläufe sowie der technischen Ausstattungsparameter und der damit 



verbundenen Immissionswirkung des Vorhabens zu Auswirkungen auf FFH-



Lebensraumtypen oder prioritären Arten führen können. In Verbindung mit 



dem oben beschriebenen Vorhaben ist von folgenden Wirkungen auszuge-



hen:  
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a) Baubedingte Wirkungen: 



Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch 
auf die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der Be-
standserhebung am Vorhabenstandort wurde festgestellt, dass der natur-



schutzfachliche Wert der Eingriffsfläche gering ist.  



Die Errichtung der Holzhäuser ist auf Fundamenten vorgesehen. Dafür ist ein 



Eingriff in den Boden notwendig. Anschließend erfolgt der Aufbau der Holz-



häuser auf den fertiggestellten Fundamenten.  



Ein gleichzeitiger Aufbau aller Ferienhäuser ist nicht vorgesehen. Vielmehr 



erfolgen die Gründung und der anschließende Aufbau der Blockhütten ab-



schnittsweise, je nach personeller und wirtschaftlicher Kapazität des Inves-



tors.  



Schwere Baumaschinentechnik ist für die Gründungsarbeiten nicht notwen-



dig. Daraus ergeben sich keine erhöhten vorhabenbedingten Lärm- oder 



Staubbelastungen, die über das bestehende maß hinausgehen könnten. Die 



Materialien für die Blockhäuser stammen aus dem angrenzenden Sägewerk, 



sodass zusätzliche baubedingte Lieferungen nicht notwendig sind.  



Eine direkte Flächeninanspruchnahme des FFH- Gebietes DE 2351- 301 



„Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ erfolgt nicht. Zum FFH- Gebiet wird 



ein Mindestabstand von 180 m eingehalten. Eine bauzeitliche Nutzung des 



FFH- Gebietes ist somit ausgeschlossen.  



 



b) Anlagebedingte Wirkungen: 



Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
treten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich 
eine eingezäunte wirtschaftliche Konversionsfläche innerhalb der Ortslage 
Ludwigshof in Anspruch. Flächen des FFH-Gebietes mit einer hervorgehobe-



nen Bedeutung für prüfungsrelevante Arten werden nicht berührt.  



Aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,15 werden anlagebeding-
te Auswirkungen auf ein minimales Maß reduziert. Die für dieses Vorhaben 
nötigen Neuversiegelungen werden damit so gering wie möglich gehalten. 
Untergeordnete Erschließungsstraßen zu den einzelnen Ferienhäusern sind 
nicht vorgesehen. Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt auf einem zentralen 
Parkplatz im westlichen Teil des Geltungsbereiches, weshalb eine Befahrung 
der Vorhabenfläche mit PKW nicht erfolgt (vgl. Abbildung 2).  



Die Grundflächen der Holzhäuser sind auf 50 m² begrenzt. Insgesamt sind 



aufgrund der festgesetzten GRZ 821 m² als Neuversieglungsfläche zu be-
rücksichtigen. 
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Mit der Umsetzung der Planung ist eine Eingrünung des Sondergebietes im 
nördlichen und südlichen Teil des Geltungsbereiches mittels einer Hecken-
pflanzung vorgesehen. Des Weiteren wird die sich innerhalb des Planungs-
raumes befindliche Gehölzfläche als Maßnahmefläche für den Naturschutz 
erhalten. Zum Schutz der Zauneidechse sind innerhalb des Geltungsberei-
ches CEF- Maßnahmen vorgesehen. Sie bestehen im Wesentlichen aus der 
Verbesserung vorhandener Habitatstrukturen.  
 



c) Betriebsbedingte Wirkungen: 



Vom Vorhaben selbst gehen keine der oben beschriebenen stofflichen Immis-



sionen oder Lärmimmissionen aus. 



Die geplanten Ferienhäuser werden mit insgesamt 60 Betten ausgestattet. 



Mit der bereits beschriebenen vorgesehenen Auslastung wird die Verbindung 



zwischen den Belangen des Naturschutzes und der wirtschaftlichen Entwick-



lung der Region Rechnung getragen. Grundsätzlich wird mit diesem Vorha-



ben ein naturverträgliches Ferienhausgebiet im touristischen Bewusstsein 



angestrebt.  



Unter Beachtung dessen sind die mit der Planung einhergehenden betriebs-
bedingten Wirkungen des An- und Abreiseverkehrs sowie der Ferienhausnut-
zung für das Schutzgebiet auf ein verträgliches Maß angepasst worden.  



Im Rahmen der Umsetzung der Ferienhausanlage ist mittelfristig die Über-



führung des Sägewerkes in ein Museumssägewerk vorgesehen. Damit werden 



vorhandene Störreize nachhaltig reduziert, was als positiv in Bezug auf das 



untersuchte FFH- Gebiet einzuschätzen ist.  



 



Zusammenfassende Bewertung der Wirkfaktoren 



Unter Berücksichtigung der beschriebenen Wirkfaktoren lassen sich keine 



nachhaltigen oder erheblichen vorhabenbedingten Wirkungen auf das unter-



suchte Natura 2000 Gebiet ableiten. Die bau-, anlage und betriebsbedingte 



Wirkintensität ist für dieses Vorhaben insgesamt als gering einzuschätzen. 



Geplante Eingriffe beschränken sich auf ein unbedingt notwendiges Maß. Die 



Bautätigkeit erfolgt in Abhängigkeit der Kapazitäten des Investors mit be-



triebseigenen Materialien, weshalb nachhaltige baubedingte Wirkprozesse 



auszuschließen sind.  



In Bezug auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes sind keine Einflüsse 



aufgrund der beschriebenen Wirkungen des Vorhabens zu erwarten. Die 



Lebensraumtypen sowie die in Tabelle 2 aufgeführten Arten befinden sich 



außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens.  
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4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele  



des Schutzgebietes durch das Vorhaben 



Ein wesentliches Ziel der FFH-RL ist es, neben dem unmittelbaren gebietsun-



abhängigen Artenschutz ein kohärentes europäisches ökologisches Netz 



besonderer Schutzgebiete (Natura 2000) zu erhalten, zu errichten und zu 



entwickeln.  



In das Netz sind die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 



FFH-Richtlinie als auch die Vogelschutzgebiete nach der VogelSchRL inte-



griert. Für diese Gebiete sind allgemeine Erhaltungsziele definiert.  



Innerhalb dieser Untersuchung sind folgende Erhaltungsziele maßgebend:  



„Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands eines 



natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in 



Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I 



der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art, die für ein Natura 2000-Gebiet 



festgelegt sind“1 



Demnach sind Vorhaben unzulässig, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 



eines Natura 2000 Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den 



Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können. Im Rahmen dieser 



FFH-Vorprüfung wird geprüft, ob das Vorhaben überhaupt geeignet ist, das 



FFH- Gebiet erheblich zu beeinträchtigen.  



 



Gutachterlich wird dazu eingeschätzt: 



Im Rahmen dieser Untersuchung wurde die Möglichkeit der Betroffenheit der 



in der Tabelle 2 aufgeführten Arten sowie deren Lebensräume geprüft. Die in 



der Tabelle 1 genannten FFH- Lebensraumtypen waren ebenfalls Gegenstand 



dieser Prüfung. 



Im Standard- Datenbogen werden als allgemeine Gebietsmerkmale 51 % der 



Fläche Moore, Sümpfe und Uferbewuchs, 23 % Laubwald, 10 % feuchtes und 



mesophiles Grünland, 9 % Nadelwald, 2% Trockenrasen, Steppen, 2% 



Mischwald, 1 % Binnengewässer, 1 % anderes Ackerland, 1% Heide, Ge-



strüpp und 1 % Sonstiges einschließlich Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, 



Gruben oder Industriegebiete genannt.  



Die Entwicklungsmaßnahmen und -ziele zum Erhalt der FFH- Arten sowie den 



FFH- Lebensraumtypen werden durch das Vorhaben unter Berücksichtigung 



der zu erwartenden Wirkfaktoren nicht erheblich beeinträchtigt.  



                                                      
1  § 7 Abs. 1 BNatSchG  
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Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn günstige 
Erhaltungszustände des Natura 2000- Gebietes nicht mehr beständig sind, 
Funktionen des Gebietes gestört werden oder Artenbestände abnehmen. 



Aquatische Lebensräume der Rotbauchunke, des Nördlichen Kammmolches, 



des Bibers, des Fischotters werden vorhabenbedingt nicht beansprucht. Es 



lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die Erhaltungszustände dieser 



Arten ableiten.  



Habitate des Großen Feuerfalters befinden sich außerhalb des Wirkbereiches 



des Vorhabens. Dieser besiedelt hauptsächlich Moore und Feuchtwiesen. Dort 



sind die Raupen auf Futterpflanzen der Gattung Rumex (Ampfer) angewie-



sen. Verlandungsbereiche stehender Gewässer, die ein Vorkommen der 



Bauchigen Windelschnecke ermöglichen, werden vorhabenbedingt nicht 



beansprucht. 



Vorkommen des Sumpf- Glanzkrautes sowie das Firnisglänzende Sichelmoo-



ses sind von der Planung ebenfalls nicht betroffen. Negative Auswirkungen 



auf die Erhaltungszustände dieser Arten lassen demnach sich nicht ablei-



ten. 



Unter Berücksichtigung der baubedingten Wirkfaktoren in Verbindung mit 



dem Bauablauf, sowie aufgrund der beschriebenen anlage- und betriebsbe-



dingten Wirkungen bestehen aus gutachtlicher Sicht keine Anhaltspunkte 



dafür, dass Beeinträchtigungen auf das Natura 2000 Gebiet vorhabenbedingt 



hervorgerufen werden könnten.  



Eine für das FFH-Gebiet relevante zusätzliche Segmentierung landschaftli-



cher Freiräume findet nicht statt. Das Vorhaben befindet sich gänzlich au-



ßerhalb der Flächen des FFH- Gebietes.  



Insgesamt wird damit deutlich, dass die begründete Möglichkeit einer erheb-



lichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes DE 2351- 301  „Ahlbecker See-



grund und Eggesiner See“ durch das Vorhaben nicht besteht. Es ist weder 



ursächlich für das Fortbestehen derzeit ungünstiger Erhaltungszustände von 



Lebensraumtypen, noch beeinflusst es den Erhaltungszustand der in Tabelle 



2 aufgelisteten FFH-Arten. 



 



 



5. Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben  



Im Einflussbereich des Vorhabens sind keine weiteren Vorhaben bekannt, die 



einzeln oder im Zusammenwirken mit dem o. g. Vorhaben geeignet sind, 



erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das FFH- Gebiet DE 2351- 301 



„Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ zu erzeugen.  
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6. Zusammenfassung der Vorprüfungsergebnisse  



Insgesamt besteht weder durch das Vorhaben (Aufstellung des Bebauungs-



planes „Sondergebiet Ferienhäuser“ der Gemeinde Ahlbeck) noch durch ein 



kumulatives Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten die Mög-



lichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und seiner 



maßgeblichen Bestandteile.  



Eine weitergehende Prüfung ist nicht erforderlich.  



Das Vorhaben ist verträglich in Bezug auf das FFH-Gebiet DE 2351- 



301  „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 



Die Gemeinde Ahlbeck hat am 27.01.2011 die Aufstellung des vorzeitigen 
Bebauungsplans Nr. 3/2011 „Sondergebiet Ferienhäuser“ in Ludwigshof 
beschlossen. Geplant ist die Errichtung von insgesamt 12 Holzhäusern inner-
halb des Geltungsbereiches. Dieser besitzt eine Größe von 0,9 ha. 



Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der Ferienhäuser 
bestehen derzeit nicht. Der Betrieb und die Errichtung sind gemäß § 10 Abs. 
4 der BauNVO in Sondergebieten möglich. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans sollen diese planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 



Errichtung und den Betrieb einer Ferienhausanlage geschaffen werden.  



Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Nahbereich zweier Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung. Es handelt sich um das FFH- Gebiet DE 
2351- 301 „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ sowie um das EU- Vo-
gelschutzgebiet DE 2350- 401 „Ueckermünder Heide“. Innerhalb dieser 
Unterlage wird die Möglichkeit erheblicher vorhabenbedingter Auswirkungen 
auf das EU- Vogelschutzgebiet geprüft.  



Für Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 
Projekten ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-



Vogelschutzgebiete) erheblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes die Prüfung der 
Verträglichkeit dieses Projektes mit den festgelegten Erhaltungszielen des 
betreffenden Gebietes vor.  



Grundsätzlich ist es dabei jedoch nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt 
direkt Flächen innerhalb des NATURA 2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder 
von außen auf das Gebiet einwirkt.  



Soll ein Plan aufgestellt werden, bei dem ein NATURA 2000-Gebiet in seinen 



Erhaltungszielen erheblich beeinträchtigt werden könnte, ist eine FFH-
Verträglichkeitsvorprüfung erforderlich. 



In der FFH-Vorprüfung wird die Möglichkeit des Auftretens erheblicher Beein-
trächtigungen eines Schutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen abgeschätzt.  



Das EU- Vogelschutzgebiet DE 2350- 401 „Ueckermünder Heide“ befindet 
sich in einer Entfernung von etwa 80 m westlich des Vorhabenstandortes.  



Es ist deshalb innerhalb dieser Unterlage zu prüfen, ob die Möglichkeit er-
heblicher Auswirkungen auf das SPA- Gebiet besteht (FFH- Vorprüfung). 
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1.1 Rechtsgrundlagen der Verträglichkeitsprüfung  



Aufgrund des § 21 Abs. 2 des Gesetzes des Landes Mecklenburg- Vorpom-
merns zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (NatSchAG vom 23. 
Februar 2010, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetztes vom 12. Juli 
2010, GVOBl. M- V 2010, S. 383, 395) und zur Umsetzung der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz- 
Richtlinie) (ABl. 2010 Nr. L 20 S. 7) wurde durch die Landesregierung ver-
ordnet, dass die in der Anlage 1 der Landesverordnung über die Europäi-



schen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Vogelschutzgebiets-
landesverordnung - VSGLVO M-V)  vom 12. Juli 2011 bezeichneten Flächen 
„Ueckermünder Heide“ mit einer Gesamtgröße von 25.414 ha zum EU- Vo-
gelschutzgebiet bestimmt werden.  



Eine Managementplanung liegt für dieses Gebiet nicht vor. Der Maßstab der 
Verträglichkeitsprüfung ergibt sich demnach aus dem vorhandenen Stan-
dard- Datenbogen DE2350- 401. Rechtsgrundlage für die Verträglichkeits-
prüfung von Plänen und Projekten sind die §§ 34 und 36 des BNatSchG sowie 
der § 21 des NatSchAG M- V.  



Die Vorprüfung von Projekten oder Plänen dient der Feststellung, ob bei dem 
zu prüfenden Projekt oder Plan die Möglichkeit besteht, dass es/er im Sinne 
des § 34 (1) S. 1 BNatSchG einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu 
beeinträchtigen. 



Falls die Möglichkeit erheblicher Beeinträchtigungen besteht, ist eine Ver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen. Dabei ist vor allem zu prüfen, in welcher 
Weise und Intensität die Erhaltungsziele und maßgeblichen Bestandteile des 



betroffenen Natura 2000-Gebietes durch das Vorhaben erheblich beeinträch-
tigt werden oder nicht. Dabei ist auf kumulative Effekte zu achten, denn 
andere Vorhaben könnten Beeinträchtigungen des Vorhabens verstärken und 
somit erst erheblich machen. Bei Erfordernis sind Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung festzulegen. 



Kommt die Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis, dass es durch ein 
Vorhaben voraussichtlich zu unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen 
des Natura 2000-Gebietes kommen kann, hat das nach § 34 BNatSchG 
unmittelbare Auswirkungen auf die Entscheidung über die Zulässigkeit, 



soweit nicht die Voraussetzungen einer Ausnahmeprüfung vorliegen. Ein 
Abwägungsspielraum ist hier nicht vorhanden. 



Für die Prüfung wird die Gliederung des Leitfadens zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (BUNDESMINISTERIUM 
FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) verwendet. 
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Daneben wird das „Gutachten zur Durchführung von FFH-
Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern“ (FROELICH & 
SPORBECK 2006) als Arbeitsgrundlage herangezogen.  



Zur Bewertung der Erheblichkeit von Flächenverlusten und Funktionsverlus-
ten von Lebensraumtypen und Habitaten der Arten stehen das BfN-



Fachinformationssystem und die Fachkonventionen zur Bestimmung der 
Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) zur 
Verfügung.  



Folgender Verfahrensablauf der Verträglichkeitsprüfung ergibt sich aus dem 
§ 34 des BNatSchG: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
Abbildung 1:  Verfahrensablauf nach § 34 BNatSchG  
  (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) 



 



Phase 1 FFH-Voruntersuchung als Vorprüfung oder Screening  



Können Beeinträchtigungen eines NATURA-2000-Gebietes sicher ausgeschlossen werden? 



 



nein 
 



ja 
Keine weiteren Prüfschritte erforderlich 



das Vorhaben ist zulässig 



Phase 2 FFH-Verträglichkeitsprüfung   



Kann als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Gewissheit ausgeschlossen werden, 
dass die Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes beeinträchtigt werden? 



 



nein 
 



ja 



 



das Vorhaben  
ist zulässig 



 



das Vorhaben ist 
(zunächst) unzulässig 



Phase 3 FFH-Ausnahmep rüfung   



Sind die erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben, die eine Zulassung ermöglichen?  
Und können die notwendigen Kohärenzmaßnahmen ergriffen werden? 



 



nein 
 



ja 



 



das Vorhaben  
ist zulässig 



 



das Vorhaben  
ist unzulässig 
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2. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele 



Der Anlage 1 enthält eine Übersichtskarte des Vogelschutzgebietes DE 2350-



401  und des Vorhabenstandortes. 



 



2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 



Das Vogelschutzgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 25.414 ha. Innerhalb 



des Vogelschutzgebietes liegen folgende FFH- Gebiete: 



o DE 2351- 301 „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ 



o DE 2350- 301 „Waldhof, Jägerbrück und Schwarzer See“ 



o DE 2350- 304 „Wald bei Kuhlmorgen an der Uecker“ 



o DE 2451- 302 „Latzigsee bei Borken“ 



o DE 2451- 301 „Gottesheide mit Schloß- und Lenzener See“ 



Dadurch zeichnet es sich durch ein repräsentatives Vorkommen von FFH- 
Lebensraumtypen sowie FFH- Arten aus.  



Die Entstehung des Gebietes geht auf  einen großflächigen spätpleistozänen 



Eistausee zurück. In dessen Folge entstand ein Sandergebiet mit Flugsand-
decken und Binnendünen.   



Der als Datengrundlage verwendete Standard- Datenbogen des Vogelschutz-



gebietes beschreibt die allgemeinen Gebietsmerkmale.  



Demnach bilden 37 % Nadelwald, 26 % feuchtes und mesophiles Grünland, 



13 % Laubwald, 7% Trockenrasen und Steppen, 5 % anderes Ackerland, 3 % 



More, Sümpfe und Uferbewuchs,   1 % Binnengewässer, 1 % Heide, Ge-



strüpp und 1 % Sonstiges einschließlich Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, 



Gruben oder Industriegebiete die allgemeinen Merkmale des Gebietes. Als 



weitere Gebietsmerkmale sind großflächige geschlossene Wald-, Heide- und 



Grünlandkomplexe der Ueckermünder Heide. 



Teile des Vogelschutzgebietes sind zugleich als nationale Schutzgebiete 



ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet „Ahlbecker Seegrund“ deckt sich zu 



großen Teilen mit dem SPA- Gebiet. Es liegt des Weiteren großflächig inner-



halb des Landschaftsschutzgebietes „Haffküste sowie des Naturparkes „Am 



Stettiner Haff“. 



Das Vorhaben befindet sich jedoch außerhalb des in dieser Unterlage unter-



suchten Vogelschutzgebietes „Ueckermünder Heide“. 
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2.2 Schutzzweck und Erhaltungsziele des Schutzgebietes 



Gemäß § 1 der Landesverordnung über die europäischen Vogelschutzgebiete 



in Mecklenburg Vorpommern ergibt sich das Schutzziel  aus dem Schutz der 



in der Anlage 1 der Verordnung aufgeführten Vogelarten des jeweiligen 



Gebietes sowie ihrer Lebensräume. Generell ist der Erhalt bzw. die Entwick-



lung der im Standartdatenbogen dieses Schutzgebietes enthaltenen Lebens-



räume als Ziel zu berücksichtigen.  



Die größten Flächenanteile des Schutzgebietes nehmen die ausgedehnten 



Nadelwälder sowie feuchtes und mesophiles Grünland ein.  



Die Hauptgefährdungsursachen dieser Lebensräume liegen in der Absenkung 



oder Veränderungen des Grundwasserverhältnisse, Veränderungen der Nut-



zung wie z.B. Umbruch,  Düngung o.ä. oder eine Zerschneidung großflächi-



ger zusammenhängender Biotopstrukturen. Weitere Gefährdungsursachen 



sind Nähr- und Schadstoffeinträge aus der Luft.   



Gemäß der Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in 



Mecklenburg-Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO 



M-V, Anlage 1) kommen im Vogelschutzgebiet folgende zu schützende Vo-



gelarten mit den für die Art jeweilig benötigten Lebensraumelementen vor:  
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Tabelle 1: Im Gebiet vorkommende Vogelarten sowie besiegelte Lebensraumelemente     



(Quelle: www.landesrecht-mv.de) 



Vogelart Lebensraumelemente  



dt. Name wiss. Name 
Brutvogel Zug-, Rastvogel, Überwin-



terer 



Bekassine Gallinago gallinago im Wesentlichen waldfreie feuchte 
bis nasse Flächen (z. B. Feucht- und 
Nassgrünland, Moore und Sümpfe) 
mit möglichst langanhaltender 
Überstauung und Deckung gebender 
Vegetation, wobei ein niedriger sehr 
lichter Baumbestand toleriert wird 



 



Blau-
kehlchen 



Luscinia svecica  - von Wasser und horstartig verteil-
ten Gebüschen durchsetzte Röhrich-
te und Verlandungszonen 



- von Grauweidengebüschen 
durchsetzte Torfstiche  



  



Brachpieper Anthus campestris offene und spärlich bewachsene 
Flächen (v. a. Pionier- Sandfluren, 
Sandmagerrasen, trockene 
Zwergstrauchheiden) auf trockenen, 
wasserdurchlässigen Böden 



  



Eisvogel Alcedo atthis - störungsarme Bodenabbruchkan-
ten von steilen Uferwänden an 
Flüssen und Seen, ersatzweise auch 
Erdabbaustellen und Wurzelteller 
geworfener Bäume in Gewässernähe 
(Nisthabitat)  



- ufernahe Bereiche fischreicher 
Stand- und Fließgewässer mit 
ausreichender Sichttiefe und 
uferbegleitenden Gehölzen (Nah-
rungshabitat mit Ansitzwarten) 



  



Fischadler Pandion haliaetus möglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Windkraftanlagen) 



- mit fischreichen Gewässern mit 
ausreichender Sichttiefe  



- mit herausragenden Altbäumen in 
Wäldern oder Altbäumen an Wald-
rändern sowie anderen exponierten 
Horstunterlagen (z. B. Stromlei-
tungsmasten) und Störungsarmut in 
der Brutperiode (Nisthabitat) 



fischreiche Gewässer mit 
ausreichender Sichttiefe 



Goldregen-
pfeifer 



Pluvialis apricaria   - große, offene, 
unzerschnittene und 
störungsarme Landwirt-
schaftsflächen ohne oder 
mit niedriger Vegetation 



- große Schlickflächen 
(auch Schlafplatz)  
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Großer 
Brachvogel 



Numenius arquata ausgedehnte, unzerschnittene und 
störungsarme, frische bis feuchte, in 
Teilbereichen auch nasse angepasst 
bewirtschaftete Grünlandflächen 
(vorzugsweise mit unterschiedlichen 
Feuchtigkeitsgradienten) mit 
geringem Druck durch Bodenpräda-
toren 



  



Heidelerche Lullula arborea - lichte Kiefernwälder auf Sandstan-
dorten  



- trockene Randbereiche und 
Lichtungen (einschließlich Schneisen 
und Kahlschlägen) von Kiefernwäl-
dern mit lückiger und überwiegend 
niedriger Vegetation (insbesondere 
Zwergstrauchheiden und Sandma-
gerrasen, aber auch trockene Gras- 
oder Staudenfluren oder ähnliche 
Flächen, Wegränder und Säume im 
Übergang zwischen Wald und 
Offenland) 



  



Kranich Grus grus - störungsarme nasse Waldbereiche, 
wasserführende Sölle und Senken, 
Moore, Sümpfe, Verlandungszonen 
von Gewässern und renaturierte 
Polder  



- angrenzende oder nahe störungs-
arme landwirtschaftlich genutzte 
Flächen (insbesondere Grünland) 



  



Neuntöter Lanius collurio - strukturreiche Hecken, Waldmän-
tel, Strauchgruppen oder dornige 
Einzelsträucher mit angrenzenden 
als Nahrungshabitat dienenden 
Grünlandflächen, Gras- oder 
Staudenfluren oder ähnlichen 
Flächen (ersatzweise Säume) 



- Heide- und Sukzessionsflächen mit 
Einzelgehölzen oder halboffenem 
Charakter 



- Strukturreiche Verlandungsberei-
che von Gewässern mit Gebüschen 
und halboffene Moore 



  



Rohrdommel Botaurus stellaris - breite, störungsarme und weitge-
hend ungenutzte Verlandungszonen 
mit Deckung bietender Vegetation 
(insbesondere Alt-Schilf- und/oder 
typhabestimmte Röhrichte),  



- in Verbindung mit störungsarmen 
nahrungsreichen Flachwasserberei-
chen an der Boddenküste, an Seen, 
Torfstichen, Fischteichen, Flüssen, 
offenen Wassergräben oder in 
renaturierten Poldern 
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Rohrweihe Circus aeruginosus möglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitun-
gen und Windkraftanlagen) 



- mit störungsarmen, weitgehend 
ungenutzten Röhrichten mit mög-
lichst hohem Anteil an flach über-
stauten Wasserröhrichten und 
geringem Druck durch Bodenpräda-
toren (auch an Kleingewässern) 



- mit ausgedehnten Verlandungszo-
nen oder landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen (insbesondere Grünland) 
als Nahrungshabitat  



  



Rotmilan Milvus milvus möglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitun-
gen und Windkraftanlagen) 



- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-
Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen insbesondere im Wald-
randbereich sowie einem störungs-
armen Horstumfeld, ersatzweise 
auch Feldgehölze und Baumreihen 
(Bruthabitat) 



- mit hohen Grünlandanteilen sowie 
möglichst hoher Strukturdichte 
(Nahrungshabitat)  



  



Schreiadler Aquila pomarina möglichst großflächige 
unzerschnittene Landschaftsbereiche 
(insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und 
Windkraftanlagen)  



- mit störungsarmen Waldgebieten 
(Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder) 
und darin eingeschlossenen Schrei-
adlerschutzarealen mit ausgedehn-
ten Altbeständen, die einen ausrei-
chend hohen Schlussgrad aufweisen 
(Bruthabitat) 



- mit hohen Grünlandanteilen 
(vorzugsweise störungsarm und 
nahe des Brutwaldes, ersatzweise 
auch grünlandähnliche Flächen und 
niedrigwüchsige Dauerkulturen) 
sowie einer hohen Dichte an 
linienhaften Gehölzstrukturen und 
Feuchtlebensräumen 
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Schwarz-
milan 



Milvus migrans möglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitun-
gen und Windkraftanlagen)  



- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-
Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen insbesondere im Wald-
randbereich sowie einem störungs-
armen Horstumfeld, ersatzweise 
auch Feldgehölze und Baumreihen 
(Bruthabitat)  



- mit hohen Grünlandanteilen 
und/oder fischreichen Gewässern als 
Nahrungshabitat  



  



Schwarz-
specht 



Dryocopus martius größere, vorzugsweise zusammen-
hängende Laub-, Nadel- und 
Mischwälder mit ausreichend hohen 
Anteilen an Altbeständen und 
Totholz 



  



Schwarz-
storch 



Ciconia nigra möglichst großflächige 
unzerschnittene Landschaftsbereiche 
(insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und 
Windkraftanlagen)  



- mit störungsarmen Waldgebieten 
(insbesondere Laub- und Laub-
Nadel-Mischwälder)mit ausreichend 
hohen Anteilen an Altbeständen als 
Bruthabitat  



- mit fischreichen naturnahen 
Bachläufen und Grünlandbereichen 
mit Kleingewässern und Senken als 
Nahrungshabitat 



  



Seeadler Haliaeetus albicilla möglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere im 
Hinblick auf Hochspannungsleitun-
gen und Windkraftanlagen)  



- mit störungsarmen Wäldern 
(vorzugsweise Laub- und Laub-
Nadel-Mischwälder, ersatzweise 
Feldgehölze) mit ausreichend hohen 
Anteilen an Altbeständen als 
Bruthabitat 



- fisch- und wasservogelreiche Seen 
als Nahrungshabitat 



  



Sperber-
grasmücke 



Sylvia nisoria Hecken, Gebüsche und Waldränder 
mit einer bodennahen Schicht aus 
dichten, dornigen Sträuchern und 
angrenzenden offenen Flächen 
(vorzugsweise Feucht- und Nass-
grünland, Trockenrasen, Hochstau-
denfluren, Gras- oder Staudenfluren 
oder ähnliche Flächen) 
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Tüpfel- 
sumpfhuhn 



Porzana porzana störungsarme Verlandungsbereiche 
von Gewässern, lockere Schilfröh-
richte mit kleinen Wasserflächen, 
Torfstiche, seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, renaturierte Polder 



  



Wachtel- 
könig 



Crex crex Grünland (vorzugsweise Feucht- und 
Nassgrünland) mit Deckung geben-
der Vegetation, flächige Hochstau-
denfluren, Seggenriede sowie Gras- 
oder Staudenfluren oder ähnliche 
Flächen 



  



Weißstorch Ciconia ciconia möglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und 
Windkraftanlagen)  



- mit hohen Anteilen an (vorzugs-
weise frischen bis nassen) Grünland-
flächen sowie Kleingewässern und 
feuchten Senken (Nahrungshabitat), 



- Gebäude und Vertikalstrukturen in 
Siedlungsbereichen (Horststandort) 



  



Wiedehopf Upupa epops großflächige, trockene Heiden mit 
angrenzenden Waldrändern und 
lichten Gehölzbeständen, in denen 
Großhöhlen vorkommen (ersatzwei-
se sonstige Höhlungen aller Art) 



  



Ziegen-
melker 



Caprimulgus 
europaeus 



- lichte Kiefernwälder auf Sandstan-
dorten  



- mit Einzelgehölzen bestandene 
Randbereiche großflächiger Heiden 



- größere Lichtungen (z. B. Schnei-
sen) von Kiefernwäldern mit lückiger 
und überwiegend niedriger Vegetati-
on (insbesondere 
Zwergstrauchheiden und Sandma-
gerrasen) 



  



 



Innerhalb der Vorprüfung der NATURA 2000-Verträglichkeit ist nach FROELICH 



& SPORBECK1 nachzuweisen, ob durch das Vorhaben erhebliche Beeinträchti-



gungen  auf das Natura 2000 Gebiet verursachen könnte.  



 



 



 



 



 



                                                      
1 Gutachten zur Durchführung von FFH- Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg- Vorpommern, S. 92 
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2.3 Beschreibung der örtlichen Situation des FFH-Gebietes  



 im Bereich des Vorhabenstandortes  



Das Vogelschutzgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 25.414 ha. Es liegt in 



einem Abstand von mindestens 80 m in westlicher Richtung zu dem Vorha-



benstandort in Ludwigshof. Der Geltungsbereich liegt gänzlich außerhalb des 



Schutzgebietes. Die im Standard- Datenbogen erfassten Lebensräume wer-



den nicht in Anspruch genommen.  



Die bestehenden baulichen Anlagen des angrenzenden Sägewerkes sowie 



dessen Betriebsabläufe und das bestehende Ferienhaus sorgen im Zusam-



menwirken bereits für eine erhebliche Vorprägung des Plangebietes. Direkt 



westlich und nördlich des Vorhabenstandortes befinden sich Wohnbebauun-



gen.  



Das geplante Sondergebiet liegt auf einer wirtschaftlichen Konversionsfläche 



am Rande der Ortslage. Im südlichen Bereich wird die Vorhabenfläche teil-



weise als Lagerfläche des angrenzenden Sägewerkes genutzt. Im Norden 



erfolgt temporär eine Beweidung mit Schafen. 



Im östlichen Teil des Planungsraums befindet sich eine junge Gehölzfläche 



mit einer Größenordnung von etwa 879 m². Den Hauptbestand stellen junge 



Pappeln, Birken und Fichten dar.  



Ein Ferienhaus wurde bereits errichtet. Handwerksarbeiten am Haus und der 



damit verbundene regelmäßige Aufenthalt von Menschen erzeugen bereits 



gewisse Störreize. Die Zuwegung zum Ferienhausgebiet erfolgt über eine 



bestehende mit Betonpflaster befestigte Straße westlich des Vorhabenstand-



ortes. Sie dient gleichzeitig zur Erschließung des Sägewerkes.  



 



3. Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 



Geplant ist die Errichtung von insgesamt 12 Holzhäusern. Neun Holzhäuser 



mit einer Grundfläche von jeweils 35 m² sollen allgemein als Ferienhaus für 



Individualreisende, Gäste des Reiterhofes Krohn sowie Rad- und Wandertou-



risten dienen. 



Zwei Holzhäuser werden nach schwedischem Vorbild als Stuga (Gruppenun-



terkunft) angeboten. Ein Holzblockhaus soll als Rezeption, Touristeninforma-



tion, Büro und Verkaufsraum zur Versorgung des Ferienhausgebietes dienen. 



Um einen naturnahen Charakter des Gebietes gerecht zu werden, werden die 



Grundflächen der geplanten Ferienhäuser auf 50 m² beschränkt. Untergeord-



nete Straßen zur Erschließung der einzelnen Ferienhäuser sind nicht geplant. 



Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt auf einem zentralen Parkplatz am west-



lichen Plangebietsrand.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan, Maßstab verändert (Quelle: BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH) 



Die geplante Belegungsdichte mit Feriengästen soll an ein wirtschaftliches 



aber für das Schutzgebiet verträgliches Maß herangeführt werden. Um dem 



wachsenden Bedarf an Ferienunterkünften in der Region gerecht zu werden, 



werden die Ferienhäuser mit etwa 60 Bettenplätzen errichtet. Für die Haupt-



saison und bei einer angestrebten Auslastung von 65 % rechnen die Investo-



ren mit einer täglichen Gästezahl von 36 Personen.  



Die Grundflächenzahl wurde im Bebauungsplan mit 0,15 festgesetzt. Daraus 



ergibt sich unter Berücksichtigung der Sondergebietsgebietsgröße eine 



mögliche zu versiegelnde Fläche von 821 m². 
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Die Grundflächenzahl wurde im Bebauungsplan mit 0,15 festgesetzt. Daraus 



ergibt sich unter Berücksichtigung der Plangebietsgröße eine zu versiegelnde 



Fläche von 821 m². 



Die Wirkfaktoren des Vorhabens lassen sich bei zeitlicher Differenzierung 
regelmäßig in drei unterschiedliche Gruppen einteilen: 



 



Baubedingte Wirkungen – sind zeitlich befristet und auf die Dauer der 
Bau- bzw. Errichtungsphase des Vorhabens beschränkt.  



Die damit in Verbindung stehenden  Faktoren Störung, Verdrängung und 
Habitatverlust beziehen sich besonders auf das faunistische Arteninventar. 
Bedingt durch direkten oder indirekten Flächenverlust können o. g. Faktoren 
Beeinträchtigungen verursachen. 



Der direkte Flächenverlust entsteht im unmittelbaren Bereich des Vorhabens 
durch die Überbauung sowie die Umgestaltung bestehender Nutzungsstruktu-
ren. Ein direkter Flächenverlust kann als Beeinträchtigung von Lebensräu-
men, Brutbiotopen und Nahrungsflächen flächenscharf dargestellt werden.  



 



Anlagebedingte Wirkfaktoren - entstehen durch die bloße Existenz der 
baulichen Anlagen für den gesamten zeitlichen Bestand des Vorhabens.  



 



Betriebsbedingte Wirkungen - sind vor allem stoffliche Immissionen, 
Lärmimmissionen und visuelle Störwirkungen, die in Abhängigkeit der Be-
triebsabläufe sowie der technischen Ausstattungsparameter und der damit 
verbundenen Immissionswirkung des Vorhabens zu Auswirkungen auf FFH-
Lebensraumtypen oder prioritären Arten führen können.  



In Verbindung mit dem oben beschriebenen Vorhaben ist von folgenden 
Wirkungen auszugehen:  



 



a) Baubedingte Wirkungen: 



Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch 
auf die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der Be-
standserhebung am Vorhabenstandort wurde festgestellt, dass der natur-
schutzfachliche Wert der Eingriffsfläche gering ist.  



Die Errichtung der Holzhäuser ist auf Fundamenten vorgesehen. Dafür ist ein 
Eingriff in den Boden notwendig. Anschließend erfolgt der Aufbau der Holz-
häuser auf den fertiggestellten Fundamenten.  
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Ein gleichzeitiger Aufbau aller Ferienhäuser ist nicht vorgesehen. Vielmehr 
erfolgen die Gründung und der anschließende Aufbau der Blockhütten ab-
schnittsweise, je nach personeller und wirtschaftlicher Kapazität des Inves-
tors.  



Schwere Baumaschinentechnik ist für die Gründungsarbeiten nicht notwen-



dig. Daraus ergeben sich keine erhöhten vorhabenbedingten Lärm- oder 
Staubbelastungen, die über das bestehende maß hinausgehen könnten. Die 
Materialien für die Blockhäuser stammen aus dem angrenzenden Sägewerk, 
sodass zusätzliche baubedingte Lieferungen nicht notwendig sind.  



Eine Beseitigung oder Beeinträchtigung von Wertbiotopen oder gesetzlich 
geschützten Biotopen ist mit der Planung nicht vorgesehen. Die geplanten 
Versieglungen sind als zulässiger Eingriff ohne weiteres kompensierbar. 



Eine direkte Flächeninanspruchnahme des Vogelschutzgebietes DE 2350- 401 
„Ueckermünder Heide“ erfolgt nicht. Zum Schutzgebiet wird ein Mindestab-



stand von 80 m eingehalten. Eine bauzeitliche Nutzung des Vogelschutzge-
bietes ist ebenfalls ausgeschlossen. 



Aufgrund der potenziellen Betroffenheit von Gehölz- und Bodenbrütern ist 
eine Bauzeitenregelung vorgesehen. Demnach erfolgt die Errichtung der 
Ferienhausanlage gänzlich außerhalb der Brutperiode, um vorhabenbedingte 
Störungen auszuschließen.   



 



b) Anlagebedingte Wirkungen: 



Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
treten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich 
eine eingezäunte wirtschaftliche Konversionsfläche innerhalb der Ortslage 
Ludwigshof in Anspruch. Flächen des SPA-Gebietes mit einer hervorgehobe-
nen Bedeutung für prüfungsrelevante Arten werden nicht berührt.  



Aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,15 werden anlagebeding-
te Auswirkungen auf ein minimales Maß reduziert. Die für dieses Vorhaben 
nötigen Neuversiegelungen werden damit so gering wie möglich gehalten.  



Untergeordnete Erschließungsstraßen zu den einzelnen Ferienhäusern sind 
nicht vorgesehen. Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt auf einem zentralen 
Parkplatz im westlichen Teil des Geltungsbereiches, weshalb eine Befahrung 
der Vorhabenfläche mit PKW nicht erfolgt (vgl. Abbildung 2).  



Die Grundflächen der Holzhäuser sind auf 50 m² begrenzt. Insgesamt sind 
aufgrund der festgesetzten GRZ 821 m² als Neuversieglungsfläche zu be-
rücksichtigen. 
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Mit der Umsetzung der Planung ist eine Eingrünung des Sondergebietes im 
nördlichen und südlichen Teil des Geltungsbereiches mittels einer Hecken-
pflanzung vorgesehen.  



Heckenpflanzungen stellen einen vielseitigen Lebensraum für zahlreiche 
Artengruppen (Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten, Kleinsäuger) dar. Sie 



übernehmen für die Tierwelt eine Reihe wichtiger Funktionen z.B. als Nah-
rungshabitat, Nist- und Brutplatz, Deckung und Wetterschutz oder als Rück-
zugsgebiet. Insbesondere die Avifauna profitiert von dieser Maßnahme, da 
ihnen damit bedeutende Nahrungshabitate sowie Nist- und Ruhestätten 
geschaffen werden. 



Des Weiteren wird die sich innerhalb des Planungsraumes befindliche 
Gehölzfläche als Maßnahmefläche für den Naturschutz festgesetzt. Diese 
Fläche bietet der im Gebiet vorkommenden Avifauna ebenfalls gute Lebens-
raumbedingungen.  



 



c) Betriebsbedingte Wirkungen: 



Vom Vorhaben selbst gehen keine der oben beschriebenen stofflichen Immis-
sionen oder Lärmimmissionen aus.  



Die geplanten Ferienhäuser werden mit insgesamt 60 Betten ausgestattet. 



Mit der bereits beschriebenen vorgesehenen Auslastung wird die Verbindung 



zwischen den Belangen des Naturschutzes und der wirtschaftlichen Entwick-



lung der Region Rechnung getragen. Grundsätzlich wird mit diesem Vorha-



ben ein naturverträgliches Ferienhausgebiet im touristischen Bewusstsein 



angestrebt.  



Unter Beachtung dessen sind die mit der Planung einhergehenden betriebs-
bedingten Wirkungen des An- und Abreiseverkehrs sowie der Ferienhausnut-
zung für das Schutzgebiet auf ein verträgliches Maß angepasst worden.  



Im Rahmen der Umsetzung der Ferienhausanlage ist mittelfristig die Über-



führung des Sägewerkes in ein Museumssägewerk vorgesehen. Damit werden 



vorhandene Störreize nachhaltig reduziert, was als positiv in Bezug auf das 



Vogelschutzgebiet einzuschätzen ist.  
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Zusammenfassende Bewertung der Wirkfaktoren 



Unter Berücksichtigung der beschriebenen Wirkfaktoren lassen sich keine 



nachhaltigen oder erheblichen vorhabenbedingten Wirkungen auf das unter-



suchte Natura 2000 Gebiet ableiten. Die bau-, anlage und betriebsbedingte 



Wirkintensität ist für dieses Vorhaben insgesamt als gering einzuschätzen. 



Geplante Eingriffe beschränken sich auf ein unbedingt notwendiges Maß. Die 



Bautätigkeit erfolgt in Abhängigkeit der Kapazitäten des Investors mit be-



triebseigenen Materialien, weshalb nachhaltige baubedingte Wirkprozesse 



auszuschließen sind.  



In Bezug auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes sind keine Einflüsse 



aufgrund der beschriebenen Wirkungen des Vorhabens zu erwarten. Die 



Lebensraumtypen sowie die in Tabelle 2 aufgeführten Arten befinden sich 



außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens.  



 



4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele  



des Schutzgebietes durch das Vorhaben 



Ein wesentliches Ziel der FFH-RL ist es, neben dem unmittelbaren gebietsun-
abhängigen Artenschutz ein kohärentes europäisches ökologisches Netz 
besonderer Schutzgebiete (Natura 2000) zu erhalten, zu errichten und zu 
entwickeln.  



In das Netz sind die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 



FFH-Richtlinie als auch die Vogelschutzgebiete nach der VogelSchRL inte-
griert. Für diese Gebiete sind allgemeine Erhaltungsziele definiert.  



Innerhalb dieser Untersuchung sind folgende Erhaltungsziele entscheidend:  



„Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands eines 



natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in 



Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I 



der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art, die für ein Natura 2000-Gebiet 



festgelegt sind“2 



Demnach sind Vorhaben unzulässig, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 



eines Natura 2000 Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können. Im Rahmen dieser 
FFH-Vorprüfung wird geprüft, ob das Vorhaben überhaupt geeignet ist, das 
Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen.  



Zu berücksichtigen sind die in der Tabelle 1 aufgeführten europäischen 
Brutvogelarten sowie deren Lebensräume. 



                                                      
2  § 7 Abs. 1 BNatSchG  
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Gutachterlich wird dazu eingeschätzt: 



Im Rahmen dieser Untersuchung wurde die Möglichkeit der Betroffenheit der 



in der Tabelle 1 aufgeführten Vogelarten sowie deren Lebensräume geprüft. 



Grundlage der Untersuchung war der Standard- Datenbogen Nr. DE 2350- 



401.  



Als allgemeine Gebietsmerkmale wurden 37 % Nadelwald, 26 % feuchtes 



und mesophiles Grünland, 13 % Laubwald, 7% Trockenrasen und Steppen, 5 



% anderes Ackerland, 3 % More, Sümpfe und Uferbewuchs,   1 % Binnenge-



wässer, 1 % Heide, Gestrüpp und 1 % Sonstiges einschließlich Städte, Dör-



fer, Straßen, Deponien, Gruben oder Industriegebiete genannt. Weitere 



Gebietsmerkmale sind großflächige geschlossene Wald-, Heide- und Grün-



landkomplexe. Die geplante Ferienhausanlage nimmt keine der beschriebe-



nen Gebietsmerkmale in Anspruch. Es werden lediglich anthropogen vorbe-



lastete Bereiche überplant. 



Die Entwicklungsmaßnahmen und -ziele zum Erhalt der europäischen Vogel-



arten sowie deren Lebensräume werden durch das Vorhaben unter Berück-



sichtigung der zu erwartenden Wirkfaktoren nicht erheblich beeinträch-



tigt.  



Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn günstige 
Erhaltungszustände des Natura 2000- Gebietes nicht mehr beständig sind, 
Funktionen des Gebietes gestört werden oder Artenbestände abnehmen. 



Die im Vorhabengebiet vorhandene Gehölzfläche bleibt zugunsten der 



Avifauna erhalten. Zusätzlich dazu sind Eingrünungen mittels Heckenpflan-



zungen vorgesehen, die sich als Brut- und Ruheplatz gehölzbrütender Arten 



eignet.  



Lebensräume von wassergebundenen Vogelarten wie z.B. Rohrdommel, 
Blaukehlchen, Eisvogel oder Blesshuhn werden von der Planung nicht be-
rührt. Es lässt sich damit bereits eine Verschlechterung der Erhaltungszu-
stände aquatischer Vogelarten ausschließen. 



Vorhabenbedingt werden auch keine allgemeinen Gebietsmerkmale des SPA 
Gebietes, wie z.B. Waldstrukturen, Grünland oder Ackerland berührt. Aus-
wirkungen auf die im Standard- Datenbogen aufgeführten Vogelarten wie 



z.B. Schwarzspecht, Heidelerche, Ziegenmelker, Wiedehopf oder Wachtelkö-
nig können somit ausgeschlossen werden. Veränderungen der Erhaltungszu-
stände dieser Vogelarten lassen sich nicht ableiten.   



Unter Berücksichtigung der baubedingten Wirkfaktoren in Verbindung mit 



dem Bauablauf, sowie aufgrund der beschriebenen anlage- und betriebsbe-



dingten Wirkungen bestehen aus gutachtlicher Sicht keine Anhaltspunkte 



dafür, dass Beeinträchtigungen auf das Natura 2000 Gebiet vorhabenbedingt 



hervorgerufen werden könnten.  
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Den Schutz- und Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes (Schutz der in 



der Anlage 1 der Verordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in 



Mecklenburg-Vorpommern aufgeführten Vogelarten des jeweiligen Gebietes 



sowie ihrer Lebensräume) wird mit der Realisierung der Planung weder 



widersprochen, noch lassen sich Beeinträchtigungen ableiten. 



Mit der angestrebten Belegungsdichte der Ferienhausanlage von 65 % wird 



ein für das Vogelschutzgebiet verträglicher Zustand hergestellt wobei zu 



berücksichtigen ist, dass den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erforder-



nissen Rechnung getragen werden muss. 



Insgesamt wird deutlich, dass die begründete Möglichkeit einer erheblichen 



Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes DE 2350 401  „Ueckermünder 



Heide“ durch das Vorhaben nicht besteht. Es ist weder ursächlich für das 



Fortbestehen derzeit ungünstiger Erhaltungszustände, noch beeinflusst es 



den Erhaltungszustand der in Tabelle 1 aufgelisteten Vogelarten. Negative 



Auswirkungen auf die Erhaltungsziele gehen vom Vorhaben nicht aus. 



In Bezug auf die projektrelevanten Wirkfaktoren lassen sich keine Beein-



trächtigungen auf das SPA- Gebiet ableiten, die auf die Errichtung bzw. den 



Betrieb der Ferienhausanlage zurückgeführt werden könnten. 



 



5. Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben  



Im Einflussbereich des Vorhabens sind keine weiteren Vorhaben bekannt, die 



einzeln oder im Zusammenwirken mit dem o. g. Vorhaben geeignet sind, 



erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet DE 2350- 



401 „Ueckermünder Heide“ zu erzeugen.  



 



6. Zusammenfassung der Vorprüfungsergebnisse  



Insgesamt besteht weder durch das Vorhaben (Aufstellung des Bebauungs-



planes „Sondergebiet Ferienhäuser“ der Gemeinde Ahlbeck) noch durch ein 



kumulatives Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten die Mög-



lichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes und 



seiner maßgeblichen Bestandteile. 



Eine weitergehende Prüfung ist nicht erforderlich. 



Das Vorhaben ist verträglich in Bezug auf das Vogelschutzgebiet DE 



2350- 401 „Ueckermünder Heide“. 
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ANHANG 



Anlage 1:  Übersichtskarte Vogelschutzgebiet 



Anlage 2:  Standarddatenbogen für das Vogelschutzgebiet DE 2350- 401   
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Maßnahmenblatt  



 
zu der geplanten Herstellung eines Ersatzhabitates für Zauneidechsen innerhalb des 



Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 3/2011 „Sondergebiet Ferienhäuser“ 
der Gemeinde Ahlbeck 
Bezeichnung der Maßnahme: Entwicklung und Sicherung von für Zauneidechsen geeigneten Ersatzhabitaten 



Vorhabenfläche: Flurstück 52/1, Flur 2 der Gemarkung Seegrund 



Konflikt: Die Errichtung eines Ferienhausgebietes in Ludwigshof kann insbesondere während 



der Bauphase Beeinträchtigungen der im Gebiet vorkommenden Zauneidechsen 



hervorrufen. Während der Errichtungsphase sind Verletzungen, Störungen oder Tö-



tungen nicht gänzlich auszuschließen.  



Beschreibung der Ausgleichsmaß-



nahme: 



 



Im Nordosten des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sowie westlich der Ge-



hölzfläche befinden sich zwei als Maßnahmefläche C  festgesetzten Areale, die sich 



als Ersatzhabitate für Zauneidechsen eignen. Diese Bereiche weisen bereits Struktu-



ren auf, die das Vorkommen der Eidechse begünstigen. Sie zeichnen sich durch ein 



lockeres, leicht grabfähiges Substrat aus. Dennoch stellen sie derzeit kein Optimal-



habitat dar, da wichtige kleinstrukturelle Gefüge fehlen. Mit der CEF- Maßnahme 



werden diese Bereiche in ihren Funktionen als Habitat der Zauneidechse optimiert.  



Durchführung: Fachbetrieb/Vorhabenträger 



Kontrolle/ Abnahme: Vorhabenträger/ Genehmigungsbehörde 



Übersichtskarte zur geplanten 



Sicherung eines Ersatzhabitates 



für die Zauneidechse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Geltungsbereich des Bebauungsplans 
 



Zielstellung/ Entwicklungskonzept: Das oben beschriebene Areal soll langfristig als Ersatzhabitat für die Zauneidechse 
erhalten und optimiert werden. Vorgesehen ist die Herstellung von Lesesteinhaufen 
und Totholzstrukturen. Eine Verdichtung des Vegetationsbestandes z.B. durch 
Verbuschung ist zugunsten der Grabfähigkeit des Substrates zu verhindern. 



Zeitpunkt der Durchführung: Die Realisierung der Maßnahme sollte noch vor Baubeginn erfolgen, damit die im 
Gebiet während der Bauphase vorgefundenen Zauneidechsen in das Ersatzhabitat 
gesetzt werden können. Eine Rückwanderung ist bis zum Abschluss der Baumaß-
nahmen z.B. durch geeignete Reptilienzäune zu verhindern.  



Betroffene Grundflächen und vorgesehene Regelung  



Flächengröße: Gesamtmaßnahme = 310 m² 



Sicherung der Maßnahme: Durch Festsetzung im Bebauungsplan 



Eigentümer: Vorhabenträger 



Zukünftige Nutzung: Als Ersatzhabitat für Zauneidechsen 



 



Maßnahmefläche C 














